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V O R W O R T 

Der Titel dieses Werkes „Sozialethik" mag manchem Leser miß­
verständlich vorkommen. E r will nämlich gerade das nicht bezeich­
nen, was darunter in der modernen Ethik, namentlich in jener, die 
unter dem Einfluß der englischen Empiristen steht, verstanden wird. 
Dennoch bestehe ich auf diesem Titel, um dem Wort jenen Sinn 
wiederzugeben, der ihm eigentlich zukommt. 

Das Hauptanliegen dieses Werkes ist die systematische Darstellung 
jener Ethik, welche für die Gesellschaft als Ganzes verbindlich ist. 
Erörterungen allgemein ethischer Fragen, der ethischen Werte an 
sich, auch aller jener Moralprobleme, die den einzelnen Menschen 
angehen, sollten sorgsam gemieden werden. Für eine wissenschaft­
liche Behandlung ist die strenge Einweisung eines jeden Gegenstandes 
an seinen systematischen Ort wesentliche Vorausbedingung. D e m 
Praktiker mag es zwar willkommen sein, alle einen bestimmten Stand 
betreffenden Fragen zusammengestellt zu finden. Wer z. B . Anwälte, 
Ärzte, Unternehmer, Arbeiter usw. zu betreuen hat, wünscht all­
gemein zu erfahren, welche sittlichen Aufgaben dem Anwalt, Arzt, 
Unternehmer, Arbeiter usw. gestellt sind. Doch wollte ich keine 
Standesethik schreiben. E s geht in der Sozialethik um die Struktur, 
um das Gefüge sittlich-rechtlicher Art, dem der einzelne sich einzu­
ordnen hat, nicht eigentlich um die individuellen Tugenden, deren er 
bedarf, um seinen Beruf im Sinne seiner sittlichen Vollendung auszu­
üben. 

Die Erfassung des Sozialen war mir ein Hauptanliegen. Darum die 
langen Erörterungen im zweiten Kapitel dieses Bandes. Das Sozial­
ethische bei strenger Ausgliederung von all dem, was in die allge­
meine Ethik oder Individualethik hineingehört, systematisch aufzu­
bauen, habe ich mir in diesem fünfbändigen Werk vorgenommen. 
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Wer sich mit der Sozialethik auch nur ein wenig beschäftigt hat, weiß 
um die Schwierigkeiten eines solchen gewagten Unternehmens. 

Dieser erste Teil behandelt jene Probleme, welche die Gesellschaft 
als solche betreffen. Lange Zeit war die Sozialethik nichts anderes 
als eine Ethik der Politik. Dagegen ist es uns heute greifbar geworden, 
daß es ein gesellschaftliches Leben geben muß, das zwar im Staat sein 
Dasein führt, aber doch nicht staatlich ist. Der Sozialethiker hat 
darum zunächst die grundsätzlichen Gestaltungsnormen des sozialen 
Lebens als solchen zu untersuchen. 

Jenen Lesern, die auf einem vom christlichen Denken völlig ver­
schiedenen Boden stehen, möchte ich versichern, daß ich meine 
Gedanken, so sehr sie, wie ich hoffe, mit den christlichen Gesell­
schaftsprinzipien übereinstimmen, nicht theologischen oder glaubens­
mäßig gebundenen Anschauungen entliehen habe. Ich möchte also 
mit jedem denkenden Menschen ins Gespräch kommen, ohne in ihm 
das gleiche religiöse Bekenntnis vorauszusetzen. Dann und wann 
wird beiläufig das Blickfeld in theologische Weiten geöffnet, einzig 
aus dem Grunde, um dem Christen zu zeigen, daß auch die 
Kirche als gesellschaftliches Gefüge den wesentlichen gesell­
schaftlichen Strukturgesetzen nicht entgeht. Manchmal war es 
auch angezeigt, im christlich Denkenden jene Assoziationen zu 
wecken, die ihm von seinem Glauben her den an sich rein rationalen 
Sachverhalt in hellerem Lichte zeigen. Wenn der Philosoph z. B . 
von einer allgemeinen sittlichen Schwäche spricht, die den Menschen 
gegenüber dem Eigenwohl empfänglicher macht als gegenüber dem 
Gemeinwohl, denkt der Christ an die „ E r b s ü n d e " und wird so 
intensiver mit jenem erfahrungsmäßigen Phänomen verbunden. 

Das elfte Kapitel hat nun allerdings in dem Wort „christlich" ein 
theologisches Antlitz. Die Rechtfertigung dieser Überschrift befindet 
sich am Schluß des besagten Kapitels. Dor t wird der Leser auch er­
fahren, daß die vorgetragene Lehre nicht nur theologischen Ur­
sprunges ist. 

Besonderes Gewicht legte ich darauf, den Anschluß an die Tra­
dition des abendländischen Sozialdenkens zu finden. Darum da und 
dort die geschichtlichen Exkurse. Aus diesem Grunde nahm ich sehr 
oft auf Thomas von Aquin Bezug. Diesem Zwecke dienen auch die 
beiden Textsammlungen, deren zweite ich meinem ehemaligen 
Studenten Dr. A. P. Verpaalen verdanke. Ich glaube nicht, daß auch 
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der beste Kenner der thomistischen Soziallehre noch einen weiteren 
entscheidenden Text aus Thomas von Aquin zur Lehre v o m Gemein­
wohl beizubringen imstande wäre. Ich denke, daß gerade Hochschul­
dozenten froh um diese Sammlungen sein werden, weil sie auf diese 
Weise für ein spezialisiertes Seminar über Thomas von Aquin das 
nötige Textmaterial in der Originalsprache zur Hand haben. 

Diesem Zweck, die Seminararbeiten an den Hochschulen zu er­
leichtern, dient auch die umfangreiche B I B L I O G R A P H I E . In diesem 
ersten Teil sind naturgemäß nur jene Veröffentlichungen angeführt, 
die entweder als Ganzes oder teilweise allgemeine Fragen der Sozial­
ethik behandeln. Die Bibliographien %u Ein^elfragen erscheinen in den 
folgenden Teilen der So^ialethik. Der Leser wolle sich also noch gedulden. 

Im alphabetischen Literaturverzeichnis befinden sich nur jene 
Titel, die irgendwo auch in der systematischen Aufteilung auftreten. 
Veröffentlichungen, die sich weder als Ganzes noch teilweise 
über die in diesem Band behandelten Probleme äußern, auf die ich 
aber beiläufig in meinem eigenen Text zu sprechen komme, werden 
in der „Bibl iographie" nicht aufgeführt. Über das alphabetische 
Autorenverzeichnis läßt sich der Ort ihrer Zitation leicht ermitteln. 

Selbst jene in meinem Text beiläufig zitierten Publikationen, die 
zwar sozialethische Probleme besprechen, aber weder als Ganzes noch 
teilweise zu einer in diesen Band gehörenden Frage Stellung nehmen, 
sind nicht mehr in der Bibliographie aufgeführt. Sie werden später an 
entsprechendem Ort ihren bibliographischen Ehrenplatz erhalten. Die 
Bibliographie dieses ersten Teiles der Sozialethik sollte ihre G e ­
schlossenheit nicht verlieren. Im selben Sinne wird auch in den 
späteren Bänden verfahren. 

Streng genommen nicht sozialethischen, sondern rein soziolo­
gischen Gehaltes sind die bibliographischen Angaben in Kapitel 4 a 
und 4 d . Warum diese Inkonsequenz? Die Soziologie (4a) wurde 
einzig aus diesem Grunde aufgenommen, um dem Sozialethiker 
einige Hinweise für jenes Fach zu geben, das seinem Arbeitsgebiet 
sachlich am nächsten steht. E s sollte also in grober Auswahl nur das 
aufgeführt werden, was ihm zur Orientierung auf „f remdem" Felde 
dienlich sein kann. Die Soziologie des religiösen Lebens ( 4 d 2 ) 1 ist 

1 Was dieser Begriff besagt und wie er sich von dem der Religionssoziologie unterscheidet, wird in 
Kapitel 4 dargestellt. 
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ein neues soziales Forschungsgebiet, das noch mehr als die reine 
Soziologie für die Sozialethik, überhaupt für die Ethik ausgewertet 
wird. Es sind fast durchweg Ethiker (Moral- und Pastoraltheologen), 
die sich damit befassen. E s war also angezeigt, auch hier — wenn­
gleich außerhalb der Sozialethik — bibliographische Hilfe zu leisten. 
Daß nun auch noch die „Religionssoziologie" (4d 2 ) Eingang in die 
Bibliographie fand, ist dem üblen Zufall zuzuschreiben, daß der 
französische Ausdruck „sociologie religieuse" sehr oft mit „Religions­
soziologie" wiedergegeben wird. U m dieses Mißverständnis beheben 
zu helfen, d. h. um die Soziologie des religiösen Lebens (sociologie 
religieuse) unmißverständlich von dem abzugrenzen, was eigentliche 
Religionssoziologie im Sinne von E. Tröltscb ist, dazu wurden zum 
Überfluß einige Titel aus der Religionssoziologie angeführt. Diese 
Titel sollten also nur dazu dienen, denjenigen, der „Soziologie des 
religiösen Lebens" sucht, von der Idee zu befreien, er müßte sein 
Arbeitsmaterial bei der „Religionssoziologie" aufstöbern. 

In Kapitel 11 behandle ich in meinem Text nur den Personalismus 
als Sozialsystem. Eigentlich war daran gedacht, an dieser Stelle einen 
allgemeinen Einblick in die verschiedenen Gesellschaftstheorien zu 
geben. Doch hätte dies zu weit geführt. Auch wäre dabei nicht mehr 
als eine wörterbuchartige Zusammenfassung zustandegekommen. In 
der Bibliographie wurde der Rahmen immerhin insofern weiter ge­
spannt, als wenigstens die im christlichen Denken verwurzelten 
Sozialtheorien angeführt werden: außer Personalismus noch Soli­
darismus, „christliche Soziallehre", worunter alle jene sozial­
ethischen Veröffentlichungen begriffen sind, die sich irgendwie im 
Titel oder im Inhalt als „christlich" bezeichnen, ohne sich genauer-
hin als „Sol idar ismus" oder „Personalismus" auszugeben, und 
schließlich der „christliche Sozialismus". 

Entsprechend der Anlage des ganzen Werkes war also immer der 
Gesichtspunkt der „Sozialethik" Richtweiser für die Bibliographie. 
Aus diesem Grunde sind allgemein ethische Werke nicht zitiert, es sei 
denn, sie enthalten zu einem Teil typisch sozialethische Traktate. 
Namentlich im englischen Sprachgebiet erschienen eine Reihe von 
Veröffentlichungen unter dem Namen „Socia l Ethics" oder auch 
„Socia l Philosophy", die zum Teil nichts anderes als allgemein 
ethische Traktate sind. Hier hat der Individualist George Bentham sein 
Unwesen getrieben. Diese Literatur zu zitieren, widersprach dem 
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Charakter des Werkes. Sollte es mir gelingen, nach Fertigstellung der 
Sozialethik auch noch eine allgemeine Ethik zu schreiben, dann wer­
den auch diese Titel, die übrigens im Internationalen Institut für 
Sozialwissenschaft und Politik (Fribourg) bereits bibliographisch 
erfaßt sind, veröffentlicht. 

In der Bibliographie über die „Soziale F r a g e " (10) wurde das 
Thema „Kirche und soziale F r a g e " untergeteilt in „evangelisch" und 
„katholisch". So verlangte es der Begriff „Ki rche" . Dagegen wurde 
sonst in der gesamten Bibliographie ein solcher Unterschied nirgend­
wo gemacht. E s sei auch eigens daraufhingewiesen, daß unter 10 nur 
jene Veröffentlichungen genannt wurden, die sich betont mit der 
sozialen Frage beschäftigen. Man kann also in 10b und 10c keine 
Liste aller katholischen bzw. evangelischen sozialethischen Publi­
kationen suchen. A u f die Bibliographierung der päpstlichen Verlaut­
barungen und deren Ubersetzungen wurde verzichtet. Die haupt­
sächlichsten päpstlichen Verlautbarungen sind in den beiden Werken 
von Marmy und Ut^-Groner zu finden. Dor t wird auch auf die Fund­
stellen der Originale hingewiesen. 

Werke, die eine umfangreichere Bibliographie enthalten, wurden 
mit dem lateinischen, in eckiger Klammer stehenden Wort „Bibl io-
graphia" versehen. Das lateinische Wort ist im Hinblick darauf, daß 
die Sozialethik zugleich auch in Französisch und Spanisch erscheint, 
gerechtfertigt. Aus demselben Grunde wurde für die Abkürzung 
S ( = Seite) der Buchstabe p ( = pagina) gewählt. 

Polykopierte Werke, so wertvoll sie auch sein mögen, wurden nicht 
in die Bibliographie aufgenommen. 

Bezüglich des Zeitraumes der Bibliographie sind noch einige Be ­
merkungen angebracht. An sich war ursprünglich beabsichtigt, nur 
die Nachkriegsliteratur aufzuführen. Dies wolle der Leser beachten. 
Dennoch wurde der Nützlichkeit wegen auch die frühere Literatur 
mitberücksichtigt, wenngleich verständlicherweise nicht im selben 
Umfange wie die zeitgenössische. Man hätte sich sonst im Uferlosen 
verirrt. Immerhin wird diese Zusammenstellung so, wie sie nun 
einmal vorliegt, jedem Suchenden sicherlich gute Dienste leisten. Die 
Bibliographie schließt mit dem Jahr 1955 (einschließlich). Nur aus 
besonderen Gründen wurde der eine oder andere spätere Titel noch 
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mitaufgenommen. Alle Publikationen nach 1955 werden in folgender 
Veröffentlichung ebenso alphabetisch und systematisch aufgeführt 
und außerdem kritisch besprochen: A.-F. Ut%, W. Büchi und 
H.-Th. Conus, Bibliographie der Sozialethik, Darstellung und Kritik, 
Verlag Herder, Freiburg im Breisgau (erscheint in zwangloser Folge) . 

Die Titel (vor allem auch die Zeitschriftenartikel) wurden nicht 
unbesehen aus irgendwelchen Bibliographien abgeschrieben, sie 
wurden vielmehr, soweit dies überhaupt möglich war, an der Ver-
öffentÜDhung selbst kontrolliert. Diese Kontrolle war deshalb wichtig, 
weil die Uberschriften von Büchern und Artikeln sehr oft dem 
Inhalt gar nicht entsprachen. Der Leser wolle darum, wenn er eine 
Veröffentlichung an einer anderen Stelle systematisch eingeordnet 
findet als der Titel es vielleicht erwarten ließe, nicht gleich auf einen 
Irrtum schließen. Die einzelnen Publikationen wurden dort ein­
geordnet, wohin ihr Inhalt, nicht ihr Titel, wies, bzw. wo sie für den 
Sozialethiker von Bedeutung sind. 

E s bestand das Bestreben, allgemeine Sammelwerke und ähn­
liches entsprechend ihren Einzeltraktaten aufzuteilen, namentlich 
dann, wenn es sich um verschiedene Autoren handelte. Sie sind 
außerdem als Ganzes noch aufgeführt, wenn sie zu einem beträcht­
lichen Teil von allgemein sozialethischem Interesse sind. 

Dagegen hätte es zu weit geführt, die Handbücher ( 4 c ^ aufzu­
gliedern. Der Suchende wolle darum bei allen Einzelfragen sich auch 
noch in den aufgeführten Handbüchern umsehen. 

E s ist selbstverständlich, daß eine Veröffentlichung durch ihre 
Aufnahme in die Bibliographie dem Wahrheitsgehalt nach nicht 
gewertet ist. 

Der Leser wolle bedenken, daß es sich um eine internationale Biblio­
graphie handelt, die geistige Erzeugnisse aus sechs Sprachgebieten 
(deutsch, französisch, englisch, italienisch, spanisch und holländisch) 
umfaßt. Dieser umspannenden Weite entsprechend wäre es sinnlos 
gewesen, weniger wichtige Publikationen zu erwähnen. Z u einer 
dienlichen Bibliographie gehört auch die Selektion. Was hier nicht 
aufgenommen werden konnte, befindet sich in der umfassenden 
Kartei unseres Institutes. Sie steht jedem Studenten und Forscher zur 
Verfügung. Wenn aber ein Autor glaubt, er sei benachteiligt worden, 
dann wolle er mir dies mitteilen. Ich bin gerne bereit, ein Versehen 
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durch einen Nachtrag im zweiten Teil der Sozialethik (Rechts­
philosophie) wiedergutzumachen. Übrigens sei verraten, daß bereits 
jetzt schon eine Anzahl von Publikationen auf der Liste des „Nach­
t rages" steht. E s handelt sich dabei um Titel, die uns trotz ange­
strengter Bemühungen bis heute unzugänglich und darum un­
kontrollierbar geblieben sind. 

Trotz der vielen Mitarbeiter und trotz der sich nun über ein Jahr­
zehnt hinziehenden Suchaktionen bleibt die Bibliographie hinter dem 
zurück, was man „vol lkommen" nennt. Ich möchte den Leser z. B . 
auf eine Inkonsequenz hinweisen. Nicht überall sind die Vornamen 
der Autoren ausgeschrieben, und nicht überall ist die Seitenzahl der 
Bücher angegeben. Was die Vornamen der Autoren betrifft, so war 
es manchmal überhaupt unmöglich, sie zu ermitteln, weil sie in der 
Veröffentlichung nicht angegeben waren. Ferner hatten wir zu 
Anfang in unseren Karteien die Vornamen abgekürzt, wie dies früher 
in Literaturverzeichnissen durchweg Sitte war. Auch die Seitenzahlen 
der Bücher führten wir anfangs nicht. Erst später fanden wir diese 
Angaben für den Suchenden überaus nützlich. Wir hätten nun diese 
doppelte Inkonsequenz sehr einfach umgehen können, wenn wir alle 
Vornamen abgekürzt und die Seitenzahlen überhaupt nicht erwähnt 
hätten. Aber wozu dieser Formalismus? Unser Leitmotiv war: dem 
Forscher zu dienen, soweit es uns möglich war. 

Wir sind überzeugt, daß diejenigen, die schon einmal selbst müh­
sam in Bibliographien und Bibliotheken gestöbert haben, um das 
Ausmaß der geleisteten Arbeit wissen und gerne die eine oder andere 
Unvollkommenheit in Kauf nehmen, wenn sie nur eine Erleichterung 
auf dem Weg zu geeigneter Literatur erfahren. Die vielen Anfragen 
um Zusammenstellung von Literaturverzeichnissen beweisen uns, daß 
ein wahres Bedürfnis nach einer Bibliographie der Sozialethik besteht. 

A.-F. U*z 



D I E M I T A R B E I T E R 

In der Ausarbeitung meines Textes erhielt ich reiche Anregungen 
durch H. H. Prof. Dr. J. F. Groner. Auch H. Prof Dr. P. Jäggi ver­
danke ich wertvollen Rat. Gräfin Brigitte von Galen, Assistentin am 
Internationalen Institut für Sozialwissenschaft und Politik (Fribourg), 
las mit Aufmerksamkeit das Manuskript und verhütete so manche 
Mißverständnisse. 

Die Thomastexte zum Traktat über das Gemeinwohl (Anhang II) 
wurden, wie bereits erwähnt, von Dr. A. P. Verpaalen zusammen­
gestellt. Sie sind übrigens in seiner gründlichen Veröffentlichung: 
„ D e r Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin" (Bd. V I der 
Sammlung Politeia), systematisch dargestellt und in Diskussion mit 
den Vertretern des modernen Personalismus ausgewertet. 

Die B I B L I O G R A P H I E konnte natürlich nur in organisierter 
Gemeinschaftsarbeit entstehen. Ich habe zwar selbst regen Anteil 
daran genommen, zumal mir viel daran lag, das gesamte internationale 
Schrifttum zu kennen. Ich habe auch selbst die Kontrolle an auslän­
dischen Bibliotheken durchgeführt. In Zweifelsfällen, ob etwas auf­
genommen oder gestrichen werden sollte, lag die Verantwortung der 
Entscheidung bei mir. 

Die gesamte Organisation und Leitung der bibliographischen 
Arbeiten hatte ich jedoch Herrn Wilhelm Walter, Assistent an unserem 
Internationalen Institut, übertragen. Mit gründlicher Fachkenntnis, 
peinlicher Genauigkeit, beispielhafter Zuverlässigkeit und Hingabe 
hat er diesen Auftrag durchgeführt. E r hat die bibliographischen 
Quellen ausfindig gemacht und einen beträchtlichen Teil der Literatur 
selbst kontrolliert. Ohne seinen stets opferbereiten Einsatz wäre die 
Bibliographie nicht zustande gekommen. 
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Ein ganz ansehnliches Ausmaß an bibliographischen Arbeiten fiel 
der Assistentin Gräfin Brigitte von Galen zu, die auch hier wie sonst 
sich als unentbehrliches Mitglied unseres wissenschaftlichen Stabes 
erwies. 

Wertvolle Dienste leistete Herr Ludvik Vrtacic, lic. rer. oec. Ferner 
verdient aus dem Kreis der Mitarbeiter des Instituts noch Herr 
Werner Ziltener erwähnt zu werden, und aus früheren Zeiten Frl. 
Dr. Veronika Kircher. 

Sachgerechte Beratung und unentbehrliche Hilfe in den biblio­
graphischen Suchaktionen wurden mir durch meinen Kollegen Herrn 
Dr. Leo Kern (Eidg. Statistisches Amt Bern, zugleich Dozent an der 
Universität Fribourg) zuteil. 

Herr Dr. Egger (Schweizerische Landesbibliothek, Bern) half uns 
mit seinem Personal in ganz beträchtlichem Maße in der bibliographi­
schen Verifizierung. Dieser emsigen Mitarbeit verdanken wir es, daß 
wir rasch darüber klar wurden, welche Bücher und Zeitschriften 
innerhalb der Schweiz aufzutreiben und zu kontrollieren waren. E r 
besorgte uns die Verbindung zu ausländischen Bibliotheken, nament­
lich zu Italien und Spanien. E r bereitete mir die Wege zu den Maga­
zinen der Bibliotheque de France in Paris und der Bibliothek des British 
Museum in London. 

Nicht vergessen werden darf das stets hilfsbereite und immer 
freundliche Personal der Universitätsbibliothek von Fribourg. Man kann 
sich kaum vorstellen, welch zusätzliche Last diesem Personal auf­
gebürdet wurde durch die aus aller Welt einlaufenden Leihbücher, die 
ebenso sorgsam wieder verpackt werden mußten, wie sie angekom­
men waren. 

Welche Zumutungen unsere bibliographischen Kontrollen für das 
Bibliothekspersonal bedeuteten, wurde mir in Paris lebendig zu 
Bewußtsein gebracht. Nachdem dort durch Frl. Simone Galliot bereits 
vor meiner Ankunft der Standort der zahlreichen von mir gesuchten 
Publikationen ermittelt worden war, gewährte mir Herr Josserand 
(Conservateur en chef du departement des imprimes) Sondervergün­
stigungen, die das Personal zwar auf das äußerst Tragbare belasteten, 
mir aber ein flottes und leichtes Arbeiten ermöglichten. 
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Das geübte und zu letzter Vollendung durchgeformte Personal der 
Bibliothek des British Museum hat mit geradezu selbstverständlicher 
Freundlichkeit mir in jener ausgezeichnet organisierten Weltbücherei 
das Suchen zur Freude gemacht. 

Unter den deutschen Bibliotheken verdient die Universitätsbibliothek 
Bonn besondere Erwähnung. Durch die gütige Erlaubnis des Biblio­
theksdirektors, Herrn Prof. Dr. Vict. Burr, und die treue Mithilfe 
meines alten Freundes, Herrn Bibliotheksrat Dr. Theo Clasen, wurde 
mir der Zugang zu den gesuchten Büchern freigemacht. Die beiden 
bibliothekskundigen Geschwister Frl. Elke und Oda Twiehaus leisteten 
mir Assistenz. 

In der von Dr. Angelicus Kropp OP geleiteten Bibliothek der 
Albertus-Magnus-Akademie (Walberberg) wurde ich liebevoll auf die 
Fährte mancher als „hoffnungslos aufgegebenen" Veröffentlichung 
geführt. 

Dr. Albert Ziegler SJ hat keine Umfrage gescheut, um meine 
bibliographischen Zweifel beheben zu helfen. 

V o n all dem, was bis jetzt für mein fünfbändiges Werk biblio­
graphisch erfaßt wurde, kann naturgemäß hier entsprechend dem 
Inhalt dieses ersten Bandes nur ein geringer Teil veröffentlicht werden. 
Der Leser mag daher in etwa erahnen, welch harte und aufreibende 
Arbeit geleistet wurde. Der Sinn dieser Mühen ist einzig: denen zu 
dienen, die um die gesellschaftliche Ordnung besorgt sind. Allen 
denen — den Genannten und den vielen Ungenannten —, die an 
diesem Werk mitgeholfen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Nicht zuletzt spreche ich dem Schweizerischen Nationalfonds für 
wissenschaftliche Forschung meinen aufrichtigsten Dank aus für die 
großzügige finanzielle Hilfe, die er für die Erstellung der Biblio­
graphie geleistet hat. 

A.-F. UtZ 
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Das Problem 

Unter dem Begriff „Sozialwissenschaft" oder „Gesellschaftswissen­
schaft" begreift man eine Unmenge von Wissenschaften, die sich mit 
dem Menschen befassen, sofern er zusammen mit andern Menschen 
lebt, oder mit Produkten des Menschen, der in Gemeinschaft mit 
andern lebt. Die Sozialhygiene z. B . will das Gesundheitswesen 
studieren und verbessern, sofern es nicht gerade diesen oder jenen, 
sondern sämtliche Glieder eines Gesellschaftskörpers betrifft. Die 
Nationalökonomie untersucht das Ordnungsganze im Austausch der 
Güter der Menschen. Sie beschäftigt sich also mit dem Produkt der 
wirtschafdichen Handlungen der in Gesellschaft lebenden Menschen. 
Die Sozialpsychologie geht dem Bewußtsein des Menschen nach, 
insofern er nicht für sich allein ein Robinsondasein führt, sondern 
mit andern zusammen in lebendigem Austausch steht. So gibt es eine 
eigene Psychologie der Masse, der Menge, des Publikums, der Panik 
etc. Die Wissenschaften, die sich um das Soziale bemühen möchten, 
nehmen bald kein Ende mehr: Ethnologie, Soziographie, Demo­
graphie usw. 

Fragen wir uns aber, ob diese verschiedenen Wissenschaften, unter 
denen die Sozialethik nicht vergessen werden darf, wirklich das 
Soziale zum Gegenstand haben, d. h. etwas, was nicht das Individuum 
ist, auch nicht nur im Individuum sich findet, sondern etwas typisch 
Überindividuelles besagt, obwohl es nicht ohne die Individuen da ist. 
E s war vor allem Leopold v. Wiese mit seiner Beziehungslehre, der 
erklärt hat, daß man das Soziale von all dem ablösen müsse, was 
eigentlich nicht sozial, sondern vielmehr Psychologie, Naturwissen­
schaft oder Philosophie sei. Leopold v. Wiese ist allerdings nicht allein 
mit diesem ernsten Bestreben. E r hat seine Vorläufer in Deutschland 
in Simmel und Tönnies, in Amerika bereits in A. W. Small und E. A. 
Ross. 
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Das Anliegen der Beziehungslehre in der Soziologie, wozu nament­
lich amerikanische Soziologen gehören (wie z. B . R. Mclver, R. E. 
Park, E. W. Burgess, E. C. Hajes,KimballYoung,]. L. undJ. Ph. Gillin, 
E. Eubank), ist nicht unberechtigt. Es geht im Grunde um die ent­
scheidende und tiefgreifende Frage : Ist d a s Soz ia le ü b e r h a u p t e ine 
e igene Wirkl ichkeit , d ie s ich v o m Indiv idue l l en a ls s o l c h e m 
u n t e r s c h e i d e t ? U n d we lche Wissenschaft hat s ich d a m i t zu 
beschäf t igen ? 

Den Christen geht diese doppelte Frage ganz besonders an, und 
zwar aus einem zweifachen Grunde: 1. zur Rettung der Sozialethik 
und 2 . zur Rettung der Sozialtheologie. Zur Rettung der So^ialethik: 
Die Beziehungslehre v. Wieses und mit ihr die formale Soziologie 
erklärt nämlich kategorisch, daß das Soziale Objekt einzig ihrer 
Wissenschaft sei, während die Sozialethik eben nicht das Soziale als 
solches, sondern vielmehr eine Idee betrachte, welche die Menschen, 
die in Gemeinschaft miteinander leben, beherrschen soll, ähnlich wie 
die Sozialpsychologie jene Idee und jenes Bewußtsein untersuche, das 
de facto die miteinander lebenden Menschen beherrsche. Die Sozial­
ethik möge sich also wohl so nennen, sie sei aber keine Wissenschaft 
v o m Sozialen her. Namentlich der Personalismus, wie er von vielen 
katholischen Autoren als das christliche System der Sozialethik 
bezeichnet wird, vermag nicht zum Sozialen als solchem aufzusteigen, 
da er einzig den Menschen betrachtet, insofern ihm im Hinblick auf 
sein persönliches Ziel das Zusammenleben mit andern aufgetragen ist. 
Aus diesem Grunde wurde die Sozialethik von manchen katholischen 
Autoren im Sinne einer Individualethik betrieben. 

Zur Rettung der So^ialtheologie: Wir sind gewohnt, die Kirche als den 
mystischen Leib Christi aufzufassen in der Überzeugung, daß die 
Kirche nicht der einzelne Christ und auch nicht die Summe aller 
Christen sei, sondern etwas ganz Neues, eben das, was wir mit dem 
Begriff des „corpus Christi mysticum" bezeichnen. Wie steht es aber 
gerade um diesen Begriff? In der Tat ist er nur ein Bild, ein Symbol, 
das dem Bereich des Organischen entnommen ist. Gerade das Or­
ganische ist aber eine Eigenart des Einzelnen und Individuellen. Und 
doch meinen wir einen überindividuellen Organismus. Aber auch hier 
geht es um die einschneidende Frage : soll die Wirklichkeit, die sich 
im Begriff des überindividuellen Organismus verbirgt, schließlich 
in dem rein Bildhaften enden, während in Wirklichkeit doch nur der 
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Gedanke ausgedrückt wäre, daß Christus Lebensspender für alle 
Erlösten se i 1 ? Wenn dem aber so wäre, dann würde die Kirche als 
eigentlich Soziales nicht klar werden, da nur eine universale Ursache 
des übernatürlichen Lebens der vielen Individuen angegeben wäre. 
E s wird aber doch keinem Menschen einfallen, etwa die Betrachtung 
der Erschaffung des menschlichen Geistes durch den unmittelbaren 
Eingriff Gottes schon eine Sozialbetrachtung zu nennen. 

Die Kirche hat nun in ihren offiziellen Dokumenten gegen alle 
möglichen Versuche, den bildhaften Begriff des mystischen Leibes 
Christi durch eine der Realität scheinbar näherkommende Vorstellung 
zu ersetzen (wie z. B . „ V o l k Got tes") , doch an der symbolhaften 
Formulierung festgehalten, aus dem einen Grunde, um das eigentlich 
Soziale der Kirche zu bewahren, das sich doch nie äquivalent erfassen 
läßt. Dort , wo die Wirklichkeit dem Zugriff menschlicher Begriffe 
sich entzieht, ist es immer noch besser, im Bilde zu verweilen, als an 
der Wirklichkeit vorbeizutasten. 

E s sei nun im folgenden ein kurzer Überblick über das Bemühen 
der Wissenschaft um das Soziale gegeben, um den Blick zu schärfen, 
wie man einzig zur Erstellung einer wirklichen Sozialethik gelangen 
kann. E s geht dabei nicht etwa um eine Darstellung der verschiedenen 
Lehrinhalte, die von den einzelnen Schulen im Laufe der Geschichte 
vorgetragen worden sind, sondern vielmehr um die Frage : wie hat 
man das Soziale gesehen oder begriffen, welchen wissenschaftlichen 
Standort hat man ihm gegenüber eingenommen ? 

Die klassische Antike 

Piatos Sicht des Sozialen war ethisch. Ihm ging es darum, die beste 
Gesellschaft zu zeichnen, die Vorbild einer jeden Gemeinschafts­
bildung ist. E s spielt dabei keine Rolle, ob nun bei Plato die Gesell­
schaftslehre in eine Lehre v o m Staat ausging, ja sogar darin aufging; 
das Entscheidende ist, daß Plato „ im großen Menschen", wie er den 
Staat nannte, etwas Überindividuelles sah, das jeden Menschen ein­
schließt und mitbegreift, das die Menschen darum miteinander auf­
bauen müssen, und zwar nicht etwa nur um der eng individuell 

1 Vgl. TH. GEPPERT, Teleologie der menschlichen Gemeinschaft. Schriften des Instituts für christ­
liche Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.hrsg. von J . HÖFFNER 
Bd. 1, Münster 1955, 106 ff. 
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betrachteten Vollkommenheit, sondern um der Vollkommenheit des 
Ganzen willen. Es handelte sich also nicht nur um eine Individualethik 
des Menschen in der Gemeinschaft, sondern um eine Sozialethik im 
strengen Sinne. Daß diese Sozialethik totalitären Charakter zeigte, 
ist für uns im Augenblick belanglos. Natürlich würden die Vertreter 
der formalen Soziologie einwenden, daß es sich bei dieser Auffassung 
doch um eine reine Ideen-Wissenschaft, nicht um eine Wissenschaft, 
die die Wechselwirkung zwischen den Menschen betrachtet, handelt. 
E s mag sein, daß Plato sich über die Beziehung der Idee zum gegen­
seitigen Verhältnis von Mensch zu Mensch nicht unmittelbar und 
ausdrücklich Gedanken gemacht hat. Anderseits aber liegt seiner 
Sozialethik diese Verbindung zugrunde. Hier uns darüber weiter zu 
verbreiten, würde eine Auseinandersetzung über die wahre soziale 
Struktur der Sozialethik verlangen. E s sei dies der späteren Darstel­
lung vorbehalten. 

Die Gesellschaftslehre des Aristoteles zeigt ebenfalls die typischen 
Züge einer echten Sozialethik, wenngleich auch hier die politischen 
Gesichtspunkte nicht nur vorwiegen, sondern einzig das Feld be­
herrschen. Sein Begriff des Gemeinwohls ist nicht nur eine allgemeine 
Idee oder das Prinzip einer nur äußerlich rechtlichen Organisation, 
sondern ein das Bewußtsein und das Gewissen der Gesellschaftsglieder 
zusammenkettender Gehalt und damit etwas echt Soziales. 

Mit der Herausarbeitung der Menschenrechte eines jeden durch den 
Epikureismus und die Stoa vollzieht sich eine gewisse Verschiebung der 
Sozialethik in die Individualethik. Trotz des pantheistischen Einschla­
ges, den die Idee der Vernunft (Weltvernunft) bei den Stoikern zeigt, 
ist der Individualismus nicht zu übersehen. 

Augustinus 

Eine durchaus neue und im Laufe der Geschichte oft wieder­
erweckte Lehre vom Sozialen leitet Augustinus ein. Zwar greift er in 
seiner Anschauung von der Kirche als dem mystischen Leib Christi 
auf den platonischen (und natürlich erst recht paulinischen) G e ­
danken v o m Organismus der Gesellschaft zurück, anderseits aber 
sieht er gerade von der jenseitigen Bestimmung dieses übernatürlichen 
Organismus aus die menschliche Gesellschaft als Ganzes im Lichte der 
Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheologie. E s wird der Lebens-
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prozeß der menschlichen Gemeinschaft verfolgt bis zur Scheidung 
zwischen Guten und Bösen, bis zur endgültigen Trennung in das 
Reich Gottes und das Reich des Widersachers Christi. Doch ist auch 
diese geschichtsphilosophische Betrachtung noch eine wirkliche 
Sozialethik, da über allem Gottes Gesetz und Gottes Gericht thront, 
gemäß welchem die Menschen gegenseitig im Gewissen zusammen­
gebunden werden. E s geht also Augustinus wirklich um einen uni­
versalen, gemeinschaftsformenden Ordnungsgedanken, nicht etwa 
nur um eine Ethik des Einzelnen im Hinblick auf das persönliche 
ewige Heil: den echt paulinischen Gedanken von der „Wieder-Be-
hauptung" aller in Christus. 

Thomas von Aquin 

Thomas von Aquin lag diese Geschichtsphilosophie weniger. E r 
wendet sich der typisch sozialethischen Betrachtung des Aristoteles zu. 
Allerdings sind auch hier die politischen Gesichtspunkte vordringlich: 
das Gemeinwohl als gesellschaftsformender Inhalt im Sinne der 
letzten Zusammenfassung zur „societas perfecta" (vollkommenen 
Gesellschaft), zum Staat. Abgesehen von einigen wenigen zerstreut 
liegenden Traktaten, worunter besonders das Opusculum „ D e regi-
mine principum" zu nennen ist, hat aber Thomas die Sozialethik ganz 
in seine Personalethik eingebaut; d. h. es ging Thomas mehr darum, zu 
zeigen, wie der einzelne Mensch seine endgültige Vollendung, vor 
allem seine ewige Glückseligkeit nur zu erreichen imstande ist, indem 
er sich dem Gemeinwohl ein- und unterordnet. Immerhin war dieses 
Gemeinwohl so überragend gedacht, daß es nicht nur eine Koord i ­
nierung persönlicher Ansprüche und Rechte der Gesellschafts­
glieder bedeutete, wie dies z. B . in der personalistischen Gesellschafts­
auffassung neueren Datums der Fall ist. Darum liegt bei Thomas 
grundsätzlich der Ansatz einer wirklichen Ethik v o m Sozialen vor. 
Anderseits handelt es sich dabei eigentlich nicht um eine Sozialethik 
in dem Sinne, wie wir sie heute anstreben. Die Sozialethik im heutigen 
Sinne nimmt sich zum Objekt die Frage, wie die Gesellschaft aufzu­
bauen, wie sie zu gliedern sei. Sie setzt also die Persönlichkeitsethik 
voraus und fragt weiter, welche Aufgabe der Gesellschaft als Ganzem 
gestellt ist, in welchem der einzelne ein Teil ist. Es geht also nicht nur 
um die Einordnung des einzelnen in ein bestehendes Ganzes, sondern 
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um die Ordnung des Ganzen als solchem. Allerdings finden wir auch 
hierfür Anklänge in der mittelalterlichen Ethik eines Thomas von 
Aquin, dort nämlich, wo das Problem der Autorität besprochen wird. 
Die Autorität wird als die entscheidende Instanz bezeichnet, welche 
das Ganze im Hinblick auf das Gemeinwohl ordnet und überwacht. 
Und doch sucht man vergebens nach einer Darstellung, wie nun die 
Autorität das Ganze zu gliedern und aufzubauen habe. 

Grundsätzlich maßgebend für die starke Verlagerung der aristo­
telischen Sozialethik in die Individualethik war, wie bereits erwähnt, 
der moraltheologische Gesichtspunkt, daß ein jeder als Einzelmensch 
zur ewigen Anschauung Gottes berufen ist, daß darum diese Welt wie 
auch die Gesellschaft nur ein Durchgangsstadium bedeutet. Von hier 
aus gesehen, bedeutet die Befürwortung des Mittelstandes nicht etwa 
eine Empfehlung und Forderung von der Sozialethik her, etwa um 
der besseren Verteilung der Güter, um des glücklicheren Zusammen­
lebens der Menschen und der Befriedung der Gesellschaft willen, 
sondern vielmehr oder vordringlich eine Forderung persönlichen 
Maßhaltens, persönlichen Glückes, sich in der Mitte der Tugend und 
der Güter zu befinden. Ganz deutlich wird dieser individualethische 
Gesichtspunkt in der Zinsfrage: der einzelne darf vom andern nicht 
mehr Geld verlangen, als er ihm geliehen hat. Daß im Raum einer 
arbeitsgeteilten Gesellschaft der Zins eine soziale Bedeutung gewinnen 
konnte, wurde nicht einmal geahnt. 

Und dennoch: hinter diesen modern personalistisch anmutenden 
Ideen verbirgt sich eine nicht ausgesprochene, aber tief in der Seele 
eines jeden mittelalterlichen Menschen lebendig wirkende Über­
zeugung von einem sozialen Ganzen, an das man nicht rührt, über das 
man nicht disputiert, weil es Gottes Ordnung ist. Der Begriff des 
Gemeinwohls, den Thomas im Anschluß an Aristoteles so hoch in 
Ehren gehalten hat als denjenigen Inhalt, der wahrhaft Soziales 
begründet, trägt bei ihm ein geheiligtes, theologisches Gewand: das 
Gemeinwohl besteht in der vorgegebenen Ordnung. Diese zu durch­
brechen, an ihr zu zweifeln, wäre nicht nur Verwegenheit, sondern 
Frevel an der Ordnung überhaupt. 

Die bestehende Gesellschaftsordnung hatte für den mittelalter­
lichen Menschen etwas Sakrosanktes. Sie galt ihm als ausgezeichnete 
gottgewollte Verwirklichung des Gemeinwohls. 
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Das herrschaftsständische und geburtsständische Sozialgefüge war 
darum nicht etwa nur ein äußerer Rechtsrahmen, sondern etwas 
durchaus Soziales, in welchem der einzelne Mensch in geordneter 
Wechselwirkung zum Mitmenschen stehen konnte und auch stand. 
Die allgemeine christliche Glaubensüberzeugung bildete die Seele 
dieses sozialen Gefüges. D a dieser Glaube zugleich auch den inneren 
Halt eines jeden Menschen an die alles weise und gütig ordnende 
göttliche Vatervorsehung einschloß, vor der jeder sich zu verant­
worten hatte, bestand kein Grund zu gegenseitigem Mißtrauen. Ein 
jeder wußte, daß die Entgleisung des einen oder andern, ob groß oder 
klein, einmal im Weltgericht im Angesicht der ganzen Menschheit 
bestraft werden würde. Aus diesem Grunde waren Auferstehung und 
letztes Gericht ein für die damalige Gesellschaft bevorzugter Gegen­
stand des Mysterienspiels und der darstellenden Kunst 2 . Nicht zuletzt 
wurde auch die geschichtstheologische Vorstellung wirksam, wonach 
das christlich gewordene römische Reich das letzte Stadium in der 
Menschheitsentwicklung war, so daß es sich überhaupt nicht mehr 
lohnte, an einen Umbau der bestehenden Ordnung zu denken 3 . 

Von hier aus gesehen, erhält der von Aristoteles übernommene 
Gemeinwohlbegriff einen erhöhten sozialen Wert, der wohl imstande 
ist, nicht nur ein Rechtsgefüge zu formen, sondern eine Gesellschafts­
lehre im wahren Sinne des Sozialen zu begründen. 

Vom Mittelalter %ur Neuheit 

Die Renaissance läßt eine Vorliebe zur platonischen Sicht erkennen 
und damit auch — noch Schärfer als es bei Plato den Anschein hat — 
ein Abgleiten in die reine Ideologie, die eigentlich mit dem Sozialen 
nicht mehr viel zu tun hat. Zeugen davon sind die „ U t o p i a " von 
Thomas More (1518) und der „Sonnenstaat" von Thomas Campanella 
(1623). Dagegen zerstört Machiavelli in seinem staatspolitischen Werk 
„II principe" (1532) völlig die Wechselwirkung der Menschen unter­
einander in Bewußtsein und Handlung. Die Gemeinschaft ist 

* Vgl. z. B. das Redentiner Osterspiel von 1464. 
3 Die sozialen Leitgedanken des Mittelalters sind im Anschluß an E. W. ESCHMANN (Zur politischen 

Struktur des Mittelalters, Ztschr. f. Völkerpsychologie und Soziologie, 4, 1928) gut dargestellt bei 
N.MONZEL, Geburtsstände und Leistungsgemeinschaften in der katholischen Soziallehre des 
Mittelalters und der Gegenwart, Bonn 1953, 16 ff. Vgl. auch: G. GROETHUYSEN, Die Ent­
stehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich, 1930. 
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nur noch ein Massengebilde zur Verwirklichung der Ziele des 
absoluten Herrschers. Das gesteigerte Interesse für die politischen 
Probleme drängt die Sozialethik in eine reine Rechtsphilosophie ab, 
in der es nur mehr um die Frage der Staatsgewalt oder des Krieges 
geht. So beim antik-republikanisch gesinnten Etienne de la Boetie^, 
Jean Bondin5, Alberico Gentiii®. Die rationalistische Naturrechtslehre 
hat dann endgültig den Weg zum Sozialen verbaut. Bei Pufendorf 
(1632—1694) z. B . ist die Gesellschaft nur mehr ein reines Zweck­
institut und zwar: ein auf den Zwecken der Individuen gegründetes 
Institut 7. Der naturrechtliche Individualismus, der besonders durch 
die Namen Hobbes, Locke, Rousseau gekennzeichnet ist und der zur 
neuen Konzeption der Menschenrechte als individualen Personen­
rechten geführt hat, ist dafür verantwortlich zu machen, daß der Auf­
stieg zu einer wahren Ethik des Sozialen nicht mehr gesehen wurde. 
Auf der Vorstellung von vorstaatlichen Rechten ist grundsätzlich 
keine Sozialethik möglich, weil sich das Soziale stets nur als ein 
Ausgleich von individuellen Rechten ergibt. Dieser üble Einfluß 
individual-liberalistischen Denkens, das im Grunde bis auf den 
Epikureismus zurückgeht, hat sich auch auf die katholische Sozial­
doktrin verhängnisvoll ausgewirkt 8 . Wenn man fortan das Soziale 
sucht, dann nicht mehr auf jener höheren Ebene der Ethik, die vor der 
konkreten Handlung des Menschen liegt, sondern nur noch im tat­
sächlichen Handlungsbereich der Menschen, in ihrem tatsächlichen 
Bewußtsein, in ihrer tatsächlichen Wechselwirkung. Das heißt, man 
suchte fortan nur mehr nach dem faktischen Sozialen. 

E s bedurfte also nur der Absage an die bisherige Methode, und man 
war bei der Ethnologie 9 , Geschichte (Savigny, E. Roscher, C. P. Thiele), 
Geschichtsphilosophie (J. B. Vico,J. G. Herder, Hegel, K. Marx) oder 
einer Art Naturphilosophie, zu der auch die Physiokraten unter 
Führung vonQuesnay mit ihrer Ermittlung der Marktgesetze und die 
Statistiker 1 0 gehören. Immerhin bedeutete es einen gewissen Fort-

* Discours de la servitude volontaire, auch „Contre Un" genannt, 1574 bzw. 1576. 
1 Republique, 1577. 
« De iure belli libri tres, 1588—1589. 
' Vgl. J . SAUTER, Die philosophischen Grundlagen des Naturrechts. Untersuchungen zur Ge­

schichte der Rechts- und Staatslehre, Wien 1932, 171. 
8 Vgl. die Freiheitsidee beim Personalismus moderner katholischer Autoren im 11. Kapitel. 
9 P. LAFITAU, Moeurs des Sauvages Ameriquains comparees aux moeurs des premiers temps, 1724. 

J . DEMEUNIER, L'esprit des usages et des coutumes des differents peuples, 1778. 
1 0 P.SÜSSMILCH, Die göttliche Ordnung in den Verhältnissen des menschlichen Geschlechts, aus 

der Geburt, dem Tode und der Fort-Pflanzung desselben . . . 2 Teile, 1741; 6. Aufl., 3 Bde. 1798. 
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schritt im Denken, wenngleich im positivistischen Sinne, wenn man 
das Soziale als eigene Wirklichkeit nicht missen wollte und es etwa 
im Sinne von Henri de Saint-Simon (1760—1825) als das „große 
Individuum" bezeichnete, das allerdings einzig Gegenstand der posi­
tiven Wissenschaft sein sollte. Der Arzt P.J.-B. Buche^ (1796—1865) 
erklärt deswegen die Gesellschaftslehre zur „sozialen Physiologie 1 1 " . 

Bei Auguste Comte (1798—1853) kristallisierte sich das positivisti­
sche Denken der damaligen Zeit zur systematischen Gesellschaftslehre. 
Im Gegensatz zur organischen Physik (physique organique) ist die 
Wissenschaft von der Gesellschaft die Physik der Art (physique de 
l'espece), die dann im 4. Band der „Cours de Philosophie posi t ive" 
(1839), lect. 47,erstmals denNamen „Sozio logie" erhält. Indem Auguste 
Comte erklärte, daß die sozialen Fakten in keiner Weise auf das Indi­
viduum zurückzuführen, sondern eben Gegenstand einer ganz eigenen 
Wissenschaft seien, begründet er eine wirkliche Gesellschaftslehre, 
d. h. das Soziale wird in seiner Eigenheit gewürdigt, wenngleich 
fern von allen ethischen Normen. E s geht Comte nicht mehr um die 
„Vervol lkommnung", sondern um die„Entwicklung" der Gesellschaft. 
Allerdings konnte Comte der Philosophie doch nicht entraten. 
Immerhin ist fortan die Soziologie, namendich seit den ganz positiven 
Erhebungen von Le Play, immer mehr bestrebt, eine positive Wissen­
schaft zu sein. 

Die entscheidende Frage aber, die an die Soziologie gestellt wurde, 
war diese: Was ist das Soziale? Nur ein symbolischer Ausdruck für 
etwas, das im Grunde doch nichts anderes als einen Kausalzusammen­
hang kosmologischer, biologischer Art oder etwas rein Psychisches 
bedeutet im Sinne des Zusammengehörigkeitsbewußtseins eines jeden 
mit andern? Oder doch etwas mehr als nur das, etwas, das über die 
Kausalzusammenhänge der Individuen und über das Bewußtsein der 
vielen hinausgeht ? 

Entsprechend der Antwort auf diese Fragen lassen sich die Mei­
nungen in folgende Gruppen gliedern, wobei zu bemerken ist, daß die 
einzelnen Autoren sich niemals klar und eindeutig ausgesprochen, 
sondern fast durchweg selbst eine gedankliche Entwicklung durch­
gemacht haben, zum Teil sogar von einem Extrem zum andern: 

1 1 Introduction ä la science de 1'histoire, 1833. 
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1. Die energetische, bzw. mechanistische oder kosmologische Erklärungs­
weise, die das Soziale in der materiellen Aktion und Reaktion be­
gründet (S. C. Haret, A. Portuondo y Barcelo, Ch. H. Carey, E. Solvay, 
W. Ostwald, E. Waxweiler usw.J . Zur Illustration möge ein Beispiel 
aus W. Bechtereff genügen, wonach der Konservativismus oder 
Traditionalismus nichts anderes ist als der Ausdruck des Gesetzes der 
Trägheit, dem der Mensch ebenso wie die Materie verhaftet ist. Auch 
die Ansicht, daß das Milieu die Gesellschaftsglieder forme, bewegt 
sich innerhalb der Kausalerklärung. 

2. Die biologische Anschauung (H. Spencer, P. Lilienfeld, A. Schäffle, 
R. Worms, J. Novicov, E. Häckel), wonach die Gesellschaft eine eigene, 
nämlich die höchste Form der Organismen ist. 

3. Die psychologische Begründung des Sozialen (G. de Tarde, 
P. Lacombe, E. Goblot, Fr. H. Giddings, W. McDougall, E. Dürkheim 
usw.,), wonach Instinkte oder bestimmte Bewußtseinsinhalte Trieb­
federn oder Widerspiegelungen des sozialen Geschehens sind. Hierzu 
gehören also auch — so sehr sich vielleicht die betreffenden Autoren 
dagegen wehren mögen — jene Auffassungen, die das Soziale in 
irgendwelchen kulturellen Ideen, etwa im Religiösen fundieren 
(E. A. Ross, M. Weber), oder jene phänomenologischen Darstellun­
gen, die das Soziale nicht so sehr in der „Wir-Beziehung", als vielmehr 
im „Wir-Bewußtsein" erblicken (Husserl, M. Scheler u s w . j . 

4. Die Be^iehungslehre, die die gesamte Kausalordnung, wie immer 
sie aufgefaßt wird, ob im physischen, biologischen oder psychischen 
Sinne, in den Hintergrund drängt, um einzig die darauf aufbauende 
Beziehung zum Gegenstand der Soziologie zu erheben. Die philo­
sophischen Grundlagen dieses Bemühens liegen ziemlich weit 
zurück in der Konzeption der Geisteswissenschaften von W. Dilthey 
(1833—1911). Dilthey wollte sich klar von der naturwissenschaftlichen 
Erklärungsweise trennen: die Natur erklären wir, das Seelenleben 
verstehen wir. Als eigentliche Begründer der formalen Betrachtung des 
Sozialen gelten aber in Deutschland: Ferd. Tönnies (1855—1935) und 
Georg Simmel (1858—1916). Ausgehend von dem Gedanken, daß das 
Soziale in der gegenseitigen Verhaftung der Menschen zu suchen sei, 
hat Tönnies die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesell­
schaft aufgestellt 1 2 . Allerdings konnte auch Tönnies das Psychologische 
1 2 Gemeinschaft und Gesellschaft, 1. Aufl. 1887, 8. Aufl. 1935. 
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nicht ausschließen, da er zur Unterscheidung zwischen Gemeinschaft 
und Gesellschaft die Begriffe des „Wesenwillens" und „Kürwi l lens" 
brauchte. Unter dem Wesenwillen werden dabei die „natürlichen" 
Neigungen, Triebe und Eigenschaften, die zum Sozialen drängen, 
verstanden, während der Kürwille dem menschlichen Interesse ent­
springt, also zweckrational gerichtet ist. Den eigentlichen Anstoß 
zur formalen Soziologie hat dann G. Simmel gegeben mit der Erklä­
rung, die Soziologie habe die formale Seite der Gesellschaft zu be­
trachten, also die Differenzierung, Über- und Unterordnung in den 
gesellschaftlichen Beziehungen, Konflikten usw. Die Benennung 
„formale Soziologie" wurde durch v. Wiese in „Beziehungssoziologie" 
umgewandelt, bei N. Monzel13 „Struktursoziologie" genannt. Sofern 
man die rechtlichen Gebilde wie Genossenschaft (O. v. Gierke), Bund 
(H. Schwalenbach) nicht nur im juristischen, sondern auch lebendig 
gemeinschaftlichen Sinne versteht, fallen auch sie unter die Bezie­
hungssoziologie. Heute ist man sich darin durchweg einig, daß die 
eigentliche Soziologie die zwischenmenschliche Beziehung zum 
Gegenstand hat, während alle andern Betrachtungen nur leihweise 
und mit zusätzlicher Benennung den Namen „soz ia l " erhalten (Sozial­
psychologie, Sozialmedizin usw.). 

So hat man also das Soziale doch wieder gefunden, aber in einem 
ganz andern Sinn, als es etwa noch in der Sozialethik der Fall war. E s 
ist nunmehr nur jene zwischenmenschliche Beziehung, die durch das 
aktuelle Bewußtsein und Zueinanderhandeln der Menschen begründet 
wird. Man ist also bei einer rein positiven Wissenschaft v o m Sozialen 
gelandet. U m sich dieser Wandlung der Dinge klar zu werden, bedarf 
es nur eines oberflächlichen Blickes in die „soziodramatischen" 
Experimente von / . L. Moreno (Soziometrie). 

Immerhin befinden wir uns vor dem wirklich Sozialen, das sich 
klar v o m Individuum und seinen Handlungen, sofern sie allein in der 
Kausalordnung betrachtet werden, abhebt. Anderseits muß sich die 
Soziologie klar sein, daß sie dabei die Beziehung als eine echte 
Wirklichkeit anerkennen muß. Dazu aber braucht es einen philo­
sophisch geschärften Blick, sonst verbleibt man im reinen Nominalis­
mus. Im Grunde weist darum der Philosoph dem Soziologen das 
Objekt zu. Von Wiese glaubt also zu Unrecht, auf die Philosophie 

1 3 Struktursoziologie und Kirchenbegriff. Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie. Hrsg. 
von A. RADEMACHER und G. SÖHNGEN, H. X., Bonn 1939. 
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verzichten zu können. E s gehört zu den Grundthesen des Aristoteles, 
daß nur die Philosophie den einzelnen Wissenschaften den Erkennt­
nisbereich absteckt. Auf jeden Fall ist es eine ungeheuerliche An­
maßung, wenn die Soziologie behauptet, daß sie allein das Soziale 
betrachte. Sie betrachtet das Soziale als vom Menschen gesetzte 
Beziehung in gemeinschaftlichem Bewußtsein und gegenseitigem 
Handeln. E s gibt aber, worüber die Rede sein soll, auch ein Soziales, 
das vor dem positiv-wissenschaftlich erfahrbaren sozialen Prozeß 
liegt, eben das Soziale der Ethik. Die Vorliebe der Theologie für den 
Organismusbegriff beweist die Sorge um die Bewahrung eines nicht 
positivistisch formulierten Sozialen. Gewiß ist der Begriff des Orga­
nismus, auf die Gesellschaft angewandt, nur eine Analogie, aber hinter 
dieser Analogie steht doch eine Wirklichkeit, die, soweit es geht, 
adaequat auszudrücken, Aufgabe der Philosophie ist, beziehungs­
weise — bezüglich der Kirche — der Theologie. 

Die christliche Ethik hat aus der geschichtlichen Entwicklung der 
Soziologie manches gelernt. Ihr Blick und vor allem ihr Interesse für 
das Soziale wurden geschärft. So machten sich die christlichen Ethiker 
intensiver an die Ausarbeitung einer eigentlichen Sozialethik als eines 
eigenen Zweiges der Ethik. Anderseits aber verfing sich das christliche 
Denken da und dort in den positivistischen Vorstellungen des Sozia­
len. Man begann ebenfalls mit dem tatsächlichen Handeln der vielen 
Menschen. Erst von dieser Gegebenheit aus versuchte man, zu einem 
Gemeinwohl aller aufzusteigen. Ist nicht gerade diese Sicht charakte­
ristisch für viele, wenn sie von vorgemeinschaftlichen Rechten im 
Personalismus reden ? Eine wahre Sozialethik aber muß beim Gemein­
samen beginnen. In dieser Hinsicht behält O. Spann mit seiner Uni-
versalismus-Idee recht. Das Verhängnis O. Spanns war nur, daß er 
diesen Universalismus im Sinne des Seins auffaßte, während er in die 
Ethik gehört, und ferner gänzlich übersah, daß der Universalbegriff 
des Gemeinwohls ein analoger Begriff ist, der zwar Gemeinsamkeit 
besagt, aber zugleich die Verschiedenheit der Individuen mit­
einschließt. 
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Z W E I T E S K A P I T E L 

D I E D E F I N I T I O N 

D E S S O Z I A L E N U N D D E R G E S E L L S C H A F T 





Der Ausgangspunkt 

Die Sozialethik ist die ethische Wissenschaft vom Sozialen. Eine 
Untersuchung nun, die feststellen will, ob es eine solche Wissenschaft 
überhaupt gibt, muß sich fragen, ob das Objekt der Sozialethik, das 
ethische Soziale, wirklich existiert. Und hierzu hat man sich zunächst 
einmal über das Soziale als solches klar zu werden. Bei dieser Unter­
suchung wird sich herausstellen, ob für die Betrachtung des Sozialen 
mehrere Wissenschaften, etwa die Sozialethik und die Soziologie, in 
Frage kommen und in welchem Sinne sie je ihre eigene Aufgabe 
haben. E s wird also auch entschieden, ob das von Vertretern beider 
Wissenschaften, der Soziologie wie der Sozialethik, in Anspruch ge­
nommene Monopol über das Soziale zu Recht besteht. 

Der Weg %ur Definition 

U m zu einer wirklichen Bestimmung dessen zu kommen, was das 
Soziale bedeutet und ist, bedarf es zunächst einer Umreißung von 
Namen und Begriff. Wir haben es hier ja nicht mit einer chemischen 
oder physikalischen Analyse zu tun, deren Resultat man einen 
erfundenen Namen gibt, sondern mit einem Phänomen, das schon 
lange Gegenstand der Erfahrung und des Forschens war. In der bereits 
bestehenden Namengebung und in dem ununterbrochenen Gebrauch 
des Namens liegt also eine Quelle von Erfahrungserkenntnis und 
Wirklichkeitsbestimmung. Was versteht man also unter dem Namen 
„Soz ia l " ? Die Antwort auf diese Frage gibt die sogenannte Nominal­
definition. 

Allerdings ist mit einer bloßen Nominaldefinition das Wesen einer 
Sache noch nicht erkannt. Auch die Namen verschleißen sich, so daß 
eine Neuorientierung an der Wirklichkeit nötig wird. So ist z. B . 
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der Begriff der Tugend heute bereits zur Unkenntlichkeit entstellt. 
Außerdem bedeutet der Name sehr oft nur einen Hinweis, der zur 
Wirklichkeit führt, aber noch nicht vollgültiges Zeichen der Realität 
selbst. Der Philosoph benützt darum den Namen oft nur als entferntes 
Hilfsmittel bei der Entdeckung einer bisher nicht erkannten Wirklich­
keit. Dies gilt vor allem von jenen Namen, die auf etwas hindeuten, 
was hinter der Erscheinungswelt liegt und niemals unmittelbar 
Gegenstand der Erfahrung sein kann. So verhält es sich ganz offen­
sichtlich mit allen Namen, die eine Beziehung ausdrücken. Im Bereich 
der Beziehung aber Hegt, wie wir sehen werden, die Wirklichkeit des 
Sozialen. E s ist also gerade hier der Nominaldefinition gegenüber eine 
gewisse Reserve angezeigt. Erst die Realdefinition, d. h. die Wesens­
bestimmung der Sache, gibt endgültigen Aufschluß, welcher Sinn 
und welcher Umfang dem Namen zusteht. 

I . D i e Nomina ldef in i t ion des Sozia len 

Was bezeichnet der Name „ s o z i a l " ? Welcher Begriff liegt ihm 
zugrunde ? Hierbei ist noch belanglos, ob dieser Begriff eine Wirklich­
keit außerhalb des menschlichen Verstandes besitzt oder nicht. 

Die Nominaldefinition ist in zweifacher Weise zu verstehen: 1. in 
etymologischer Hinsicht und 2. dem Sprachgebrauch nach. 

1. D i e E t y m o l o g i e d e s W o r t e s „ s o z i a l " 

In etymologischer Hinsicht, d. h. im Sinne der äußeren Form des 
Wortes, gemäß der Sprachwurzel und Sprachverwandtschaft, kommt 
das Wort „soz ia l" vom Lateinischen „soc ius" , was soviel heißt wie 
teilnehmend, in Verbindung stehend, zugesellt, Gesellschafter, 
Gesellschafterin, Genösse, Kamerad, Teilnehmer, Teilnehmerin, Ver­
bündeter. Das Abstraktum dazu lautet „socie tas" : Gesellschaft, Ver­
bindung mit andern, Bündnis usw. Socialis, sozial ist somit alles, was 
die Eigenschaft der Gesellschaft, Kameradschaft usw. besitzt. 

Schon von hier aus verweist also der Name „soz ia l " über das 
Individuum hinaus zu einem andern, der dem Individuum irgendwie 
verbunden ist. 
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2. D e r S p r a c h g e b r a u c h 

Der Sprachgebrauch gibt Antwort auf die Frage : Wo und bei 
welcher Gelegenheit wird das Wort „soz ia l " verwendet? Hier ist 
wiederum eine Unterscheidung nötig, insofern wir a) v o m allgemei­
nen, vulgären und populären Sprachgebrauch reden, oder b) den 
Sprachgebrauch innerhalb der Wissenschaften ins Auge fassen. 

a) Der vulgäre Sprachgebrauch 

Man spricht allgemein von einem „sozial eingestellten" Menschen, 
als einem Menschen, der nicht egoistisch nur sich selbst sucht, 
sondern auch auf das Wohl des Nächsten oder der Nächsten bedacht 
ist. Man spricht von „sozialer Fürsorge" und meint die Fürsorge, 
nicht für den Einzelnen als solchen, sondern für die Gemeinschaft, für 
mehrere in einer proportionierten Weise. Im gleichen Sinne redet man 
von „sozialgerechter Verteilung", von „sozialem Wohnungsbau" 
usw. Die „soziale F rage" wird als eine Frage verstanden, welche die 
Gemeinschaft angeht und das Gleichgewicht innerhalb der Gemein­
schaft schaffen soll. Immer handelt es sich also um etwas, das über das 
Individuum hinausweist, mehrere betrifft und sie einander zuordnet. 

b) Der wissenschaftliche Sprachgebrauch 

E s geht hier nicht darum, wie die einzelnen Wissenschaftler das 
Soziale erklären, ob sie ihm Wirklichkeit oder nur Gedachtsein 
zuschreiben. E s geht also auch nicht um eine Kritik der verschiedenen 
Auffassungen v o m Sozialen, sondern vielmehr um die Frage, wann 
und wie die Vertreter der Wissenschaft den Begriff des Sozialen 
anwenden. Der einzelne Wissenschaftler mag dabei das Soziale falsch 
beschreiben, er hat aber doch irgendeine Vorstellung davon, wenn er 
es beschreibt. Er meint ein ganz bestimmtes Phänomen, d. h. er hat 
einen bestimmten Begriff, wenn er über das Soziale disputiert. Die 
Herausarbeitung des wissenschaftlichen Begriffes „soz ia l" gibt zu­
gleich Gelegenheit, eine Abgrenzung gegen die umhegenden Begriffe 
vorzunehmen, etwa gegen das Allgemeine, die Summe und das 
Kollektiv. Die Soziologie hat hier das vorzügliche Verdienst, die 
Bedingungen aufgestellt zu haben, die einen richtigen Gebrauch des 
Wortes „soz ia l " erst rechtfertigen. 
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Folgende vier Eigenschaften müssen zusammentreffen, damit ein 
Phänomen als sozial bezeichnet werden kann 1 : 

Erstes Merkmal des Socialen 

Es muß sich um eine Mehrzahl von Menschen handeln. — Hierin sind 
eigentlich zwei Momente enthalten. Zunächst nämlich, daß das Soziale 
eine typische Erscheinung im menschlichen Lebensraum ist. Damit soll 
alles ausgeschlossen sein, was irgendwie ins rein Somatische reicht. 
E s geht also beim Sozialen nicht um gleiche physische Funktionen, 
auch nicht um gleiche Instinkte, die man auch im Tierreich findet. 
Sodann wird im ersten Merkmal zugleich angegeben, was man nun 
unter dem typisch Menschlichen genauer begreift: daß das Soziale 
immer nur etwas sein kann, das mehrere Menschen angeht. Hierin 
liegt eigentlich die Bedeutung dieses ersten Merkmals des Sozialen. 
E s geht um die grundsätzliche Scheidung des Sozialen v o m Indi­
viduellen. 

Ch. Le Coeur2 erwähnt hierzu folgendes Beispiel: E in Muselman aus 
Marokko bekehrt sich zum Christentum. Dieses Ereignis ist ohne 
Zweifel zunächst etwas Individuelles, ein persönlicher Entschluß 
eines einzelnen Menschen. Anderseits aber tritt dieses Faktum mit der 
Umwelt in Berührung und ruft dort eine bestimmte Reaktion hervor : 
Bewegung der Entrüstung. Damit wird die personale Entscheidung 
zu einem sozialen Geschehen. Die soziale Gestalt des Phänomens ist 
offenbar nicht die persönliche und individuelle Tat, sondern etwas, 
das gerade über das betreffende Individuum hinausgeht und mehrere 
betrifft. 

Allerdings ist durch diesen ersten Punkt das Soziale noch nicht 
ausreichend von der „ S u m m e " unterschieden. 

N o c h eine weitere wichtige Erkenntnis ist durch das erste Merkmal 
gewonnen: Das Soziale kann nicht einfach die spezifische Natur des 
Menschen sein. Denn in ihr werden die vielen Träger in ihrer Ver­
schiedenheit nicht miteinberechnet. Zum Sozialen gehört aber die 
Mehrzahl und damit irgendwie die Verschiedenheit. Das Überindi-

1 Vgl. die gute Zusammenstellung dieser vier Merkmale bei N. MONZEL, Struktursoziologie und 
Kirchenbegriff. Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, hrsg. von A. RADEMACHER 
und G. SÖHNGEN, Heft X. Bonn 1939, 37 ff. 

2 Le Rite et l'Outil. Essai sur le rationalisme social et la pluralite des civilisations. Travaux de „l'Annee 
Sociologique", Paris 1939, 12. 
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viduelle des Sozialen kann darum von dieser Verschiedenheit der 
Individuen nicht absehen. Dieser Gedanke wird übrigens wichtig, 
wenn von der Analogie des Gemeinwohls gesprochen wird (vgl. 
unten im 6. Kap . ) . Burdin hat somit am Sozialen vorbeigesehen, wenn 
er erklärte, die Gesellschaftslehre sei die Lehre v o m Menschen als 
„species" . Wäre diese Definition richtig, dann könnte die Gesell­
schaftslehre im Sinne von Henri de Saint-Simon auch als reine Natur­
wissenschaft verstanden werden. 

Zweites Merkmal des Socialen 

E s wird der gleiche intentionale Gehalt in jenen, die in einer Gemein­
schaft verbunden sein sollen, vorausgesetzt. Damit ist das typisch 
Menschliche, nämlich das Geistige berührt, das sich im Sozialen 
verwirklicht. Von allen Soziologen wird unterstrichen, daß gerade 
darin das Wesen der menschlichen Gesellschaft im Gegensatz zu den 
dauernden tierischen Verbindungen zu suchen ist, daß die Gemein­
schaft zwischen den menschlichen Individuen vorwiegend und an 
erster Stelle geistigen Charakter besitzt, also im Bewußtsein der Mit­
glieder lebt. Eine nur äußere Gleichheit in Sein und Handeln be­
gründet also noch nicht das Soziale. E s wäre darum verkehrt, die 
Menschen deswegen sozial zu nennen, weil alle die gleiche Natur 
haben. Dann würden alle Gleichfarbigen, Gleichaltrigen, Ledigen, 
Verheirateten, Linkshänder oder die von gleichem Mißgeschick 
Betroffenen bereits eine Gesellschaft bilden. Der braune Teint, der 
allen Marokkanern eigen ist, bedeutet noch kein soziales Phänomen. 
Schlafen und Essen, wonach alle Menschen naturhaft verlangen, ist 
noch lange kein soziales Tun. 

Was nun in diesem gemeinsamen Bewußtsein inhaltlich beschlossen 
ist, spielt zunächst keine Rolle. E s kann etwas real Existierendes oder 
eine bloße Idee oder Utopie, eine Person oder ein Ding , ein Zustand 
oder ein Geschehen, eine N o r m oder ein Sachverhalt, oder was immer 
gedacht sein 3. 

E s genügt aber nicht, daß der „gleiche intentionale Gehalt" 
lediglich als Gedanke in den verschiedenen Individuen der Gemein­
schaft vorhanden ist; es muß sich vielmehr um den gleichen, mit 
Interesse verfolgten Bewußtseinsinhalt handeln. Eine wissenschaftliche 

» Vgl. N. MONZEL a.a.O., 40. 
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Vereinigung z. B . ist als Vereinigung nicht denkbar, wenn sie nur das 
Beieinandersein derjenigen besagen würde, die das gleiche denken. 
Ohne die emotionale oder aktive Ordnung kann der „gemeinsame 
intentionale Gehalt" nicht gemeinschaftsbildend sein. Der Begriff des 
„intentionalen Gehaltes" hat also nicht nur die Bewandtnis des 
Bewußtseins, sondern darüber hinaus auch die des Strebens. Man 
würde allerdings zu weit gehen, wollte man darunter schon das ver­
stehen, was die Scholastik in die Definition der Gesellschaft aufnimmt, 
nämlich das „gemeinsame Ziel"; denn es bedarf durchaus nicht 
notwendigerweise des gemeinsamen Zieles im Sinne des scholastischen 
Gesellschaftsbegriffes, wenn man v o m sozialen Geschehen sprechen 
will. Im scholastischen Sinne besagt gemeinsame Intention zugleich 
Solidarität, Zusammengehörigkeit in der Verfolgung desselben 
Zweckes. Dagegen spricht die Soziologie von einem sozialen Ge­
schehen auch beim K a m p f und Streit 4. „Gemeinsamer intentionaler 
Gehalt" wird darum besser im Sinne von „Konzentration des Be ­
wußtseins auf einen irgendwie gleichen Interesseninhalt" verstanden. 
Dieser gleiche Interesseninhalt kann durchaus in verschiedener, sogar 
in entgegengesetzter Weise verfolgt werden, wie dies im Kr ieg der 
Fall ist. Auch können die beiden, die sozial miteinander in Beziehung 
stehen, ganz verschiedener Meinung bezüglich desselben intentionalen 
Gehaltes sein. Gerade daraus ergibt sich ja das Phänomen des Krieges. 
Die Soziologen bestehen darauf, daß das Soziale nicht etwa nur in der 
Liebe gegeben sei, wo sich beide in vollkommener Weise durch­
dringen und miteinander eins werden, sondern auch im direkten 
Gegensatz, i m H a ß und in der gegenseitigen Abneigung. Auch hier 
liegt eine „Wechseleinung" vor, wenngleich in einem weiteren Sinne. 
„Hassen, genau wie lieben, können wir überhaupt nur da, wo wir 
verstehen können, verstehen in dem weiteren Sinn, der jedes wie auch 
immer betonte Teilnehmen an der Innerlichkeit des D u bezeichnet 5 ." 
Dieser von dem Phänomenologen Theodor Litt ausgesprochene 
Gedanke ist an sich uralt. Haß, so sagt bereits Thomas6, gibt es nur, 
wenn der Grundaffekt Liebe vorhanden ist. 

1 Vgl. hierzu LEOP. v. WIESE, System der Allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen 
Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre). München-Leipzig 1933, 
291 ff. und passim. 

5 T. LITT, Individuum und Gemeinschaft, Leipzig-Berlin 1926, 193. 
6 S. Th. I—II q. 29 a. 2. 
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Hier liegt auch die Erklärung verborgen, warum die Sozialethik 
auch den Kr ieg noch in ihr System einordnen kann. Jedoch steht 
dabei nicht das Trennende und Abstoßende wie in der Soziologie im 
Mittelpunkt der Betrachtung, sondern das Gemeinsame, das durch 
den Kr ieg verwirklicht werden muß, nämlich die beiden Parteien 
aufgetragene Gerechtigkeit. 

D a die Soziologen den Begriff des gemeinsamen intentionalen 
Gehaltes im Sinne des aktuellen Bewußtseins verstehen, können sie den 
Meuchelmord nicht mehr als etwas Soziales bezeichnen. Derjenige, 
der ermordet wird, ist überhaupt nicht in der Lage , sich über das 
Geschehen bewußt zu werden. Die Sozialethik dagegen erklärt, daß 
auch hier noch ein soziales Geschehen vorliegt. Ob ihre Behauptung 
zu Recht besteht oder nicht, wird vom Nachweis abhängen, daß es ein 
gemeinsames, v o m Bewußtsein getragenes Interesse gibt, das bereits 
besteht, bevor der Mensch ins aktuelle Bewußtsein eintritt. E s ist dies 
nur aus der Naturanlage des menschlichen Interessevermögens (des 
Willens: voluntas ut natura) zu beweisen. Doch dies berührt bereits 
die reale Abgrenzung des Sozialen. 

Drittes Merkmal des Socialen 

Die Menschen müssen ein konkretes oder allgemeines Wissen 
voneinander und von ihrer Ausrichtung auf denselben intentionalen Gegen­
stand haben. Wenn zwei Atomforscher gleichzeitig, der eine 
in Europa, der andere in Amerika, dieselben Versuche machen, 
voneinander aber nichts wissen, dann sind die Voraussetzungen für 
eine soziale Verbindung noch nicht gegeben. Wenn zwei Radfahrer, 
die beide dasselbe tun, nämlich radfahren, sich auf der Straße gegen­
seitig streifen, so daß sie zu Boden fallen, dann ist das soziale Phäno­
men, nämlich die Diskussion, erst möglich vom Augenblick an, da 
beide feststellen, daß jeder denselben Pfad benutzen wollte. Wenn 
zwei Fischer bei dichtem Nebel mit ihren Booten zusammenstoßen, 
weil sie sich überhaupt nicht bemerkt haben, und beide im Wasser 
versinken, ohne vorher noch die Ursache des Unglückes erkannt zu 
haben, dann liegt kein soziales Phänomen vor. Keiner hatte vom 
andern ein Wissen. Und doch hatten beide den gleichen intentionalen 
Gehalt, insofern beide fischen wollten. 
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Wie also die rein naturhafte Gleichheit und Ähnlichkeit zwischen 
Menschen, etwa die gleiche Natur, gleiche Farbe usw. nicht ausreicht, 
um das Soziale zu erzeugen, so auch nicht die Gleichheit im geistigen, 
intentionalen Bereich allein. Nicht einmal die gleiche sittliche Haltung 
in verschiedenen Personen vermag die Grundlage für das Soziale 
zu bilden. Darum ist auch das gleiche sittliche Gesetz, das viele Indi­
viduen über sich anerkennen, noch nichts Soziales, solange jeder nur 
für sich allein das gleiche sittliche Ideal anstrebt. Jeder muß darüber 
hinaus vom gleichen Ideal des anderen wissen. Und auch dies genügt 
noch nicht, wie der vierte Punkt nachweisen wird. 

U m nun das Soziale nicht auf die ganz intimen Beziehungen wie 
Ehe und Familie, wo jeder bis ins Konkrete vom andern um den 
gemeinsamen intentionalen Inhalt weiß, einzuschränken, fügt die 
Soziologie hinzu, daß auch ein „allgemeines" gegenseitiges Wissen 
genüge. 

Viertes Merkmal des Socialen 

Zwischen den Menschen, die auf denselben intentionalen Inhalt aus­
gerichtet sind, muß eine direkte oder indirekte Wechselwirkung bestehen. Die 
Vertreter der formalen Soziologie sehen hierin das entscheidende 
Element des Sozialen, das alle früheren einschließt. Wilhelm Dilthey 
nannte die Wechselwirkung das anschaulichste Moment jeder Sozial­
verbindung 7 . 

Mit diesem Merkmal wird in entscheidender und eindeutiger Weise 
das Soziale vom Individuellen abgehoben. Es wird hier klar ausge­
drückt, daß das Soziale etwas sein muß, was auch nicht mit der 
Summe von Individuen verwechselt werden kann: das Mit- und 
Ineinander von mehreren, die einen gleichen intentionalen Richtpunkt 
bei gegenseitigem Voneinanderwissen haben. A m einfachsten wird 
das vierte Merkmal am Beispiel des Ich-Du-Verhältnisses erläutert, 
wie es sich in der Freundschaft findet. Dietrich v. Hildebrands hat dieses 
Ich-Du-Verhältnis phänomenologisch analysiert. Sein Bemühen 
kommt übrigens zu demselben Resultat, das sich schon bei Thomas 
v. Aquin9 in der Erklärung der Caritas als Freundschaftshebe findet. 

7 Über das Studium der Wissenschaft vom Menschen, der Gesellschaft und vom Staat. Gesammelte 
Schriften, Bd. 5, Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Leipzig-Berlin 1924, 60ff. 

8 Metaphysik der Gemeinschaft, Augsburg 1930, 47 ff. 
' S. Th. II—II q. 23 a. 1. 

24 



Die Freundesliebe kann als einseitige Liebe überhaupt nicht bestehen. 
Sie setzt wesentlich die Liebe des Freundes mit ein. A liebt B mit der 
Liebe, mit der B den A liebt. Thomas v. Aquin10 hat dies mit einem 
augustinischen Gedanken 1 1 treffend zum Ausdruck gebracht: „Amicus 
amico amicus." 

E s handelt sich also in der Wechselwirkung, die man als das vierte 
und wesentliche Element der sozialen Verbindung bezeichnet, nicht 
etwa nur um eine Aktion auf der einen und eine Gegenaktion auf der 
anderen Seite, sondern um ein Ineinandergreifen und ein gegenseitiges 
Sich-Durchdringen. F. Tönnies12 spricht deswegen noch von einem 
Minimum von Einheit und Gemeinsamkeit auch in der geringsten 
Sozialverbindung, also auchin der von ihm sogenannten „Gesellschaft". 
Die „Gesellschaft" entsteht nach Tönnies, wie bereits erwähnt, aus rein 
zweckhaftem Wollen, dem sog . „Kürwil len" , im Gegensatz zur 
„Gemeinschaft", die sich aus dem „Wesenwillen" ergibt, d. h. aus 
natürlichen Neigungen, Trieben und Eigenschaften. Im Konkurrenz­
kampf, so erklärt nun Tönnies, sucht jeder der Partner seinen eigenen 
Vorteil, und trotzdem betrachtet jeder den anderen als gleiches 
Kürwillenssubjekt. Die beiden können also wegen der gegenseitigen 
Anerkennung als Kampfpartner noch als Ganzes begriffen werden. 
In der Formulierung von G. H. Mead heißt dies: E s spielt einer die 
Rolle des andern. G. H. Mead verweist dabei auf die Taktik im Box­
kampf. Jeder der beiden Kämpfer versetzt sich in Gedanken in den 
andern hinein, um im rechten Augenblick den Fintenhieb auszufüh­
ren 1 3 . Das Beispiel von Mead soll nun nicht die Ich-Du-Beziehung der 
Freundschaft, sondern ganz allgemein die Wechselwirkung in der 
Sozialverbindung ausdrücken. Und hierzu ist es sehr geeignet, da es 
gerade auch für jenes soziale Phänomen gilt, das man im volkstüm­
lichen Sprachgebrauch und in der ethischen Wertung als a-sozial 
bezeichnet, nämlich den Kampf, Streit und Haß. Sofern der eine den 
andern nicht unversehens und heimtückisch niederschlägt oder ihn 
im Stillen verabscheut, sondern in offenem Haß bekämpft, liegt auch 
hier ein gewisses Verschmolzensein und ein gegenseitiges Sich-
Durchdringen, d. h. eine Wechselwirkung und damit etwas Soziales vor. 

1 0 A. a. o. 
1 1 AUGUSTINUS, De fide rerum quae non videntur, c. 2 (ML 40,173): „amicitia . . . non nisi rrmtuo 

amore constat". 
1 2 Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Leipzig 1935, 132 f. 
1 3 G. H. MEAD, Mind, Seif and Society, N. Y. 1934, 237—249. 
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Nähere Bestimmung des vierten Merkmals im Sinne der Ganzheit 

Ob allerdings der Begriff „Wechselwirkung" ausreicht, um das 
Neue, das über das Individuum Hinausgehende und es Umgreifende, 
zu bezeichnen, wird erst die Untersuchung der Realdefinition ergeben. 
Der Begriff Wechselwirkung — dies ist bereits im Raum der Nominal­
definition klarzustellen — ist auf jeden Fall nicht erschöpfend für das, 
was man gemeinhin „soz ia l" nennen möchte. Mit „sozial" , namentlich 
mit dem Abstraktum „Gesellschaft", wird, darin sind sich im Grunde 
alle Soziologen einig, etwas bezeichnet, das ein Ganzes ausmacht, 
worin mehrere Personen in einer neuen Einheit verbunden sind. Die 
Untersuchung über die Realdefinition wird nachweisen, daß dieses 
Neue, Zusammenfassende, nicht in Wirkung und Gegenwirkung 
allein bestehen kann, sondern in einer Einheit zu suchen ist, die über 
die zusammenführende Ursache, nämlich die Handlungen und 
„Prozesse" (v. Wiese), hinausgreift und darum auch mehr ist als nur 
irgendwelche gedachte Einheit von Ursachen. Aus diesem Grunde — 
dies wird sich zeigen —, sind auch die Abstrakta, die Versubstanti-
vierungen „Gesellschaft", „S taa t" , „Gemeinschaft", gegen die 
v. Wiese1* mit der Verbissenheit eines Positivisten kämpft, Wirklich­
keitsbezeichnungen in einem ganz anderen Sinn als dessen „Gesamt­
heit von beobachteten Prozessen 1 5 " . 

Ausgehend von dieser Korrektur der „Wechselwirkung" erkennt 
man auch klar die Unterscheidung zwischen „soz ia l " und „kollektiv". 
Das gemeinsame Vollbringen ein und derselben Wirkung, wie dies 
im Kollektiv gemeint ist, ist noch nichts Soziales, da das gegenseitige 
Verschmolzensein im besagten Sinne fehlt. Das Kollektiv ist durch 
eine rein äußere Organisation gekennzeichnet, nicht durch die innere 
seelische Verbindung, d. h. durch die „Einheit des Erlebnisgefüges", 
die nach Th. Litt zum Wesen des Sozialen gehört. Wie O. Spann16 

richtig sagt, ist die „lebendige geistige Wechselbeziehung" die 
„soziale Urtatsache". 

D a nun die Soziologie die Wechselwirkung im Sinne des aus dem 
gegenseitigen menschlichen Handeln sich ergebenden Einsseins 
versteht, also stets vom sozialen Faktum spricht, fällt es ihr natürlich 

1 4 Soziologie, Geschichte und Hauptprobleme, Sammlung Göschen, Bd. 101,5. Aufl., Berlin 1954,14 f. 
1 5 A. a. O. 
1 6 Gesellschaftslehre, Leipzig 1923 2 , 170. 
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schwer, das gesellschaftliche Phänomen auch über Raum und Zeit 
hinweg zu erkennen. Immerhin aber spricht auch sie von Gesell­
schaften, denen Menschen angehören, die einander niemals gesehen, 
miteinander niemals in seelischen Kontakt gekommen sind. Z . B . ist 
das staatliche Gebilde ein solcher gesellschaftlicher Verband, sofern 
es nicht nur auf kleinem Raum und für ein Menschenalter realisiert 
worden ist. Lassen wir nun einmal die Scheu jener Soziologen beiseite, 
die diese Abstrakta überhaupt nicht gelten lassen und das Soziale nur 
auf die aktuellen Prozesse einschränken. Eine Nominaldefinition muß 
— abgesehen davon, ob ihr nun Wirklichkeit entspricht oder nicht — 
den gesamten Nennbereich umfassen. Außerdem sind Staat, Kirche 
und ähnliche Gebilde unbestreitbar Wirklichkeiten. 

U m den Begriff der Wechselwirkung nicht zu eng zu fassen, dehnt 
man ihn auch auf die indirekten, mittelbaren Äußerungen des sozialen 
Verbundenseins aus 1 7 . 

Die Nominaldefinition des Sozialen läßt sich also folgendermaßen 
formulieren: W e c h s e l w i r k u n g z w i s c h e n zwe i oder mehreren 
Personen a u f g r u n d eines g e m e i n s a m e n intent ionalen G e h a l t e s 1 8 . 

I I . D i e Realdef ini t ion des Sozia len 

Die Entwicklung und Herausarbeitung der Nominaldefinition hat 
ergeben, daß das Soziale etwas bedeutet, was sich nicht mit dem 
Individuum und auch nicht mit mehreren Individuen deckt, sondern 
Individuen verbindet, also über oder zwischen ihnen sein muß. Ob­
wohl durchaus auf den Handlungen der Individuen gründend, kann es 
doch nicht diese Handlungen selbst sein etwa als psychisches oder 
physisches Geschehen, weil wir dann wiederum nur etwas Individuelles 
vor uns hätten. Das Soziale soll seinem Namen entsprechend die 
Individuen irgendwie verschmelzen und zu einer neuen Einheit 
zusammenführen. 

" Vgl. die Aufstellung der Raum und Zeit überspannenden Zusammenhänge der Sozialverbindungen 
bei T. LITT, Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie, Leipzig-Berlin 
19263, 268 ff. 

1 8 In diesem Sinne ist auch die Definition der Gesellschaft aufzufassen, die A. VIERKANDT, Gesell­
schaftslehre. Hauptprobleme der philosophischen Soziologie, Stuttgart 1923, 28, gibt: „Eine Gesell­
schaft ist eine Gruppe von Menschen, sofern sie Träger von innerlich gegründeten Wechsel­
wirkungen zwischen ihren einzelnen Mitgliedern ist." 
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Die entscheidende Frage lautet nun: Gibt es etwas, das über den 
Individuen ist und diese zugleich miteinschließt ? Oder ist schließlich 
dieses Verschmolzensein, dieser Ganzheitsbegriff doch nur eine reine 
Vorstellung, ein Bild, wofür es in der Wirklichkeit eigentlich nichts 
g ib t? Existieren in Wirklichkeit nur Individuen oder gibt es etwas 
Soziales im besagten Sinne? 

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage ist es nützlich, 
die verschiedenen denkbaren Lösungsversuche zu kontrollieren, für 
die sich mehr oder weniger eindeutig stets irgendein Vertreter 
namhaft machen läßt. Dabei kommt es mehr auf die saubere Heraus­
arbeitung der verschiedenen Denkmöglichkeiten an, weniger, ob nun 
im einzelnen ein Autor der einen oder andern Denkweise zugeteilt 
werden soll. 

Im allgemeinen lassen sich zwei Gruppen von Gesichtspunkten 
unterscheiden: 

1. Man betrachtet das Soziale nur im Bereich der Nominaldefinition 
als etwas Überindividuelles, während man in der Realordnung als 
einzige Wirklichkeit das Individuum und das an ihm sich findende 
Individuelle ansieht (individualistische Erklärung des Sozialen). 

2. Man vertritt die Realität des Sozialen: es wird als etwas Wirk­
liches, das Individuum und Individuelles übersteigt, angesehen, als 
etwas also, das nicht nur ein Nebeneinander von Individuen oder 
Individuellem darstellt, sondern etwas wirklich Neues ist (realistische 
Erklärung des Sozialen). 

1. D i e i n d i v i d u a l i s t i s c h e E r k l ä r u n g d e s S o z i a l e n 

Die individualistische Erklärung des Sozialen ist wiederum in 
dreifacher Weise denkbar: a) im Sinne des Mechanismus, b) im Sinne 
des Biologismus, c) im Sinne des Psychologismus. 

a) Die mechanistische Erklärung 

Der Mechanismus vertritt die Auffassung, daß die Gesellschaft oder 
soziale Körperschaft eine Vereinigung von Individuen ist, die einer­
seits ihren gegenseitigen Tätigkeiten und anderseits äußeren Ein­
flüssen unterworfen sind 1 9 . Das einzig Reale ist das Individuum, das 

1 1 S. C. HARET, Mechanique sociale, Paris 1910. 
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als so unteilbar bezeichnet wird wie ein materieller Punkt in der ratio­
nellen Mechanik 2 0 . Wenngleich die Kräfte, aufgrund deren die 
Individuen sich gegenseitig beeinflussen, sehr oft auch als psychische 
Kräfte bezeichnet werden, so ist doch der Grundstock dieser Lehre 
absolut mechanistisch. Ganz auffallend tritt dieser Mechanismus bei 
den liberalen Nationalökonomen in Erscheinung, nach denen der 
wirtschaftliche Kreislauf nichts anderes ist, als ein spezieller Fall der 
allgemeinen Zirkulation der organischen Materie. Der Begriff des 
wirtschaftlichen Gleichgewichtes ist im Grunde nur eine Konsequenz 
dieser mechanistischen Konzeption in mathematischer Formulierung 
(St.Jevons, A. Marshall, Leon Walras, V. Pareto, A. Aftalion). 

Hinter diesen Erklärungsversuchen des Sozialen steckt natürlich 
eine verkappte oder offen eingestandene monistische Auffassung des 
Menschenbildes, wie dies ganz klar bei W. Ostwald, E. Solvay, 
E. Waxweiler und W. Bechtereff zutage tritt. Die Gesellschaft bedeutet 
nichts anderes als ein Aggregat von Individuen-Molekülen, von denen 
jedes einzelne nur ein Energiezentrum darstellt. Von hier aus muß 
E. Waxweiler21 das Bemühen um die Definition der „sozialen Tat ­
sache" (fait social) „i l lusorisch" nennen. 

b) Die biologische Erklärung 

Der Biologismus, soweit er sich im individualistischen Gedanken­
kreis bewegt, unterscheidet sich kaum von der mechanistischen und 
energetischen Sozialerklärung. Der K a m p f um die Existenz, von dem 
der soziale Darwinismus (M. A. Vaccaro, L. Gumplovic^, G. Hatten­
hof er, J. Novicov) spricht, besagt schließlich nur eine Anwendung des 
Prinzips der Abstoßung und Anziehung im rein materiellen, nicht 
belebten Bereich auf die Biologie. E s ändert an der Theorie wenig, 
wenn man statt „gegenseitiger biologischer Anziehung" von „ Imi ­
tation" spricht, sofern man die Imitation nicht mit dem Bewußtseins-
inhalt verbindet. (Die bewußte Imitation reicht übrigens auch noch 
nicht ans Soziale, falls sie nicht im Prozeß der Wechselwirkung steht.) 
Auch hier sind grundsätzliche Auffassungen über das Menschenbild 

A. PORTUONDO Y BARCELO, Essais de Mechanique sociale. Bibliotheque Sociologique 
Internationale, hrsg. von R. WORMS, Paris 1925. 
Esquisse d'une sociologie, Bruxelles 1906, 272. 
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maßgebend, sonst könnte man den Begriff der kommunistischen 
Gemeinschaft der Insekten nicht im selben Sinne nennen wie die 
Gemeinschaft der Menschen. 

E s wäre natürlich falsch zu meinen, die biologische Sicht des 
gesellschaftlichen Geschehens müßte notwendigerweise auch in der 
Individualethik materialistisch sein. Adolphe Fernere22 läßt z. B . eine 
sehr hohe Wertschätzung des Menschen als eines freien Wesens er­
kennen, obwohl er diesen Menschen im gesellschaftlichen Bereich 
kaum mehr v o m typisch Personalen her sieht, sondern, in Ent­
sprechung zur biologischen Selektion, der Gesellschaft als Ziel 
aufträgt: Bewahrung der Existenz und Entfaltung der Guten. Das 
Soziale dient also nur der Rettung der Besseren. Mit der hohen 
Wertschätzung des Individuums als eines freien Wesens verbindet 
sich demnach eine rein materialistische Vorstellung des sozialen 
Raumes. Damit aber wird bei näherem Hinsehen auch die Wert­
schätzung des Individuums als eine verhängnisvolle Täuschung 
erkannt. Denn die „Ret tung und Entfaltung der Guten" verrät in 
dieser biologischen Sicht wenig oder nichts mehr v o m sittlichen 
Auftrag, der an jeden Menschen und auch an die Gesellschaft als 
Ganzes ergangen ist, vollkommen zu werden und sich in diesem 
Streben gegenseitig zu stützen, nicht aber, den Schwächeren zu 
eHminieren. 

c) Die psychologische Erklärung 

Die psychologische Erklärung des Sozialen besteht, soweit sie sich 
v o m Individuellen zum Sozialen hin bewegt, in nichts anderem, als in 
der Erklärung des Motivs, das jeden einzelnen dazu treibt, sich dem 
Nächsten anzuschließen. Diese Sicht darf nicht leicht genommen 
werden, da sie immerhin gerade auf dem aufbaut, was typisch mensch­
lich ist, nämlich auf dem Bewußtsein des Menschen. Abgesehen von 
den Mechanisten und Biologen, gehören in diese Kategorie alle 
Soziologen, die sich nicht zur „reinen", formalen Soziologie bekennen, 
und sogar auch die Phänomenologen, sofern sie das Soziale in das 
Wir-Bewußtsein verlagern (so trotz allem unverkennbar auch 
A. Vierkandf). 

La loi du progres en Biologie et en Sociologie et la question de l'organisme social. Etüde precedee 
d'une introduction philosophique sur la Methode en Sociologie. Paris 1915. 
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Auch der Personalismus erschöpft sich oft in einer bloßen Motiv­
lehre, da er die Gesellschaft einfach als die Gesamtheit der Menschen 
bezeichnet, die dasselbe Ziel aus persönlicher Verantwortung ver­
folgen. 

D ie rein psychologische Erklärung des Motivs, das einen jeden 
zum Handeln treibt, dringt nicht zum eigentlich Sozialen vor, einerlei, 
ob man sich nun mit Stuart Mill den Utilitarismus Benthams aneignet 
und das Soziale als Resultat des individualistischen Privatinteresses 
eines jeden erklärt, oder es mit Gabriel Tarde in der Imitation, bzw. in 
der gegenseitigen psychischen Ansteckung, die durch physischen 
Kontakt hervorgerufen wird, begründet. Tarde will zwar ausdrücklich 
das „Publ ikum", das eine geistige Einheit von Individuen darstellt, 
von der „ M e n g e " , die nach ihm ein Bündel von psychischen Be ­
rührungspunkten ist, unterscheiden 2 3. Sozusagen die gesamte Sozio­
logie, die sich mit dem Problem Masse, Menge, Publikum, Gruppe 
beschäftigt, verbleibt im Räume der Individualpsychologie. Das 
Soziale als solches ist noch nicht berührt, wenn G. Gurvitch die Masse 
definiert als die unterste Stufe der Verschmelzung des Bewußtseins 
der Vielen 2 4 . Wir verbleiben hier immer noch in der Individual­
psychologie, einzig daß die psychologische Einstellung des einen zum 
anderen oder zu mehreren betrachtet wird. 

Wenn man schon mit der Psychologie beginnt, dann muß man, um 
einen später zu erörternden Gedanken vorwegzunehmen, zur gemein­
samen Idee vorstoßen, darf aber auch dann nicht in der Betrachtung 
der Gemeinsamkeit der Idee verharren, sondern muß diese Idee als 
einen Wert auffassen, der zugleich die einzelnen miteinschließt, so daß 
man vom Gemeinsamen zum einzelnen kommt. 

Sehr nahe steht diesem Gedankengang die psychologische Auf­
fassung von E. Dupreel, wonach der eigentliche Sinn des Sozialen 
in der gemeinsamen Idee liegt. In etwa ist die Idee als Strukturprinzip 
gemeinsamen Lebens in der Bemerkung R. E. Parks25 ausgesprochen, 
das „Publ ikum" sei eine Gesellschaft, in der freie Meinungsbildung 
möglich sei. Wenn aber Th. Geiger26 die Masse als den Geist „der 
Gemeinschaft im Ne in" bestimmt, dann ist damit nichts eigentlich 

L'opinion et la Foule, Paris 1910. 
Essais de sociologie, Paris 1938, bes. 26 ff. 
R. E. PARK, Masse und Publikum, Bern 1904. 
Die Masse und ihre Aktion, Stuttgart 1926. 
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Soziales gemeint, denn „ G e i s t " steht in dieser Definition als Symbol 
für dieselbe psychologische Verhaltensweise der Vielen. Dasselbe 
gilt für den Begriff des „Gruppengeis tes" , auf dem McDougall seine 
Sozialpsychologie aufbaut. E s ist hier im Grunde nichts anderes, als 
was schon Dürkheim mit der Erklärung ausdrückte, die Gesellschaft 
habe ein geistiges Leben an sich, das mehr sei als nur die Zusammen­
fassung des unabhängigen Einzelbewußtseins mehrerer. Dies besagt 
im Grunde nur, daß die Psychologie des Robinson eine andere sei als 
die eines Menschen, der in der Gesellschaft lebt. Der in Gesellschaft 
lebende Mensch hat eben das Bewußtsein des Mit-anderen-Seins, oder 
wie F. H. Giddings21 sagt, „das Bewußtsein von der Spezies" (con-
sciousness of kind). Die Behauptung von G. H. Mead, der Geist sei 
sozial konstituiert, beruht auf nichts anderem als auf der Analyse des 
Bewußtseins des Menschen, der sich mit dem anderen irgendwie 
findet und mit ihm im Handlungsaustausch steht. Das Beispiel von den 
beiden Boxkämpfern dient bei ihm nur zur Erklärung des Bewußtseins 
einzelner, von individuellen Überlegungen. 

Ganz deutlich erhellt dieser Sachverhalt in der Darstellung des 
Sozialbewußtseins beim Soziologen Gustav Steffen2*. Das Sozialbewußt-
sein besteht seiner Ansicht nach in einer unmateriellen Vorstellungs-, 
Stimmungs- und Willenswelt, die die Menschen zusammenführt und 
zu Kameraden macht. Wir befinden uns also hier noch in einer 
psychologischen Analyse dessen, was der einzelne empfindet, denkt 
und will. 

D a s Soz ia l - u n d Kol l ekt ivbewußtse in k a n n al le in nicht g e ­
n ü g e n , e ine ausre i chende Definit ion zu g e b e n . Wohl aber b i ldet 
es d a s unmi t t e lbare F u n d a m e n t der g e g e n s e i t i g e n Verhaf tung 
der M e n s c h e n u n d d a m i t de s Soz ia len a ls so lchen. 

Wie jede Relation nur durch ihr Fundament, so kann auch die 
soziale Beziehung nur durch das Sozialbewußtsein bestimmt werden. 
Unter diesem Betracht gelingt es, mit Hilfe psychologischer Begriffe 
wie Kollektivbewußtsein, Bewußtsein der Masse, des Publikums usw. 
eine realistische und korrekte Deutung des Sozialen zu geben. 

Dürkheim hat mit Recht das Kollektivbewußtsein von dem durch­
schnittlichen Bewußtsein der Menschen unterschieden. Die Untersu-

s ' Principles of Sociology, Columbia 1896. Franz. Übers. Principes de sociologie (Bibliotheque 
Sociologique Internationale, hrsg. von R. WORMS), Paris 1897. 

8 8 Der Weg zu sozialer Erkenntnis. Jena 1911. 
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chung des durchschnittlichen Bewußtseins gelangt nur zu einer Auf­
zählung von Einzelbewußtsein vieler Menschen. Die Analyse des 
Kollektivbewußtseins dagegen dringt weiter. Sie entdeckt darin ein 
Bewußtsein, das einerseits aus Wechselwirkung stammt und ander­
seits — dies ist noch wichtiger — bestimmte gegenseitige Wechsel­
wirkung und gemeinsame Verhaftung (also die eigentliche soziale 
Relation) hervorbringt. 

U m also wirklich und eindeutig Soziologe zu sein, muß man über 
das Fundament des Sozialen (d. h. die psychologischen Bewußtseins-
inhalte) hinweg das Soziale selbst, nämlich die gegenseitige Verkettung 
zum Gegenstand der Betrachtung nehmen. Wer in dieser Weise das 
Kollektivbewußtsein auffaßt, führt seine „Psychologie" auf den 
Boden echter Soziologie. 

Dasselbe gilt auch von der psychologischen Fassung des Begriffes 
„Mil ieu" , wonach das Milieu den seelischen Einfluß bedeutet, den die 
Umwelt auf einen einzelnen Menschen ausübt. Diese „sozialpsycho­
logische" Sicht haftet insofern noch am Individuellen, als sie die 
seelischen Erschütterungen des einzelnen Menschen untersucht. Sie 
greift aber ans Soziale, wenn der der Umwelt unterworfene Mensch 
irgendwie als mit ihr in Beziehung und zwar in Wechselbeziehung 
stehend erkannt wird, ähnlich etwa dem Verhältnis von Herrschendem 
und Beherrschtem. Sobald man auf diese gegenseitige Verkettung das 
Augenmerk richtet, schaut man über das Fundament des Sozialen 
(d. h. das Psychologische) hinaus ins typisch Soziale im Sinne der 
soziologischen Beziehungslehre. Man ist also nicht mehr Psychologe, 
sondern Soziologe. 

Zusammenfassung 

Das Ergebnis der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Auf­
fassungen, die vom Individuellen her das Soziale zu bestimmen 
versuchen, ist also folgendes: 

Alle diese Versuche scheitern daran, daß sie nichts Neues zu ent­
decken vermögen, sondern das Soziale auf Individualerscheinungen 
zurückführen, sei es nun im Sinne von Stoß und Gegenstoß in der 
physischen Ordnung, oder von Abhängigkeit in der biologischen 
Ordnung, oder von Bewußtsein des einzelnen im Hinblick auf das 
Zusammensein mit andern. Solange die dritte Theorie beim Bewußt-
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sein als solchem, also in der psychologischen Erklärung verbleibt, 
wird auch sie, trotz ihres ohne Zweifel überragenden, weil geistigen 
Ansatzes, das Soziale als eine Neuheit nicht entdecken. 

2. D i e r e a l i s t i s c h e E r k l ä r u n g d e s S o z i a l e n 

E s ergibt sich nun für uns die Frage, ob das Soziale eine ihm eigene 
Wirklichkeit besitzt oder ob die Vorstellung von etwas Über­
individuellem eben doch nur Vorstellung bleibt. 

Wenn von „eigener" Wirklichkeit des Sozialen gesprochen wird, 
dann kann es sich selbstredend von vornherein nicht um etwas 
handeln, das von den Individuen absieht. E s geht jedem Denkenden 
ein, daß die Gesellschaft immer eine Einheit von vielen Individuen 
ist. Anderseits aber fragt man sich, ob dieser Begriff der Einheit 
etwas darstellt, das im Individuum, auch in der Summe der Individuen, 
noch nicht ausgesprochen und auch noch nicht verwirklicht ist. E s 
ist also klar, daß man auf der Suche nach der eigenen Wirklichkeit des 
Sozialen nicht nach einer neuen Substanz fragt, wohl aber nach einer 
neuen „Wirklichkeit" gegenüber dem rein Individuellen. 

Das Soziale als neues Sein gegenüber dem Individuellen ist in 
folgenden Theorien denkbar: 

a) als sozialer Biologismus, 
b) als sozialer Psychologismus, 
c) als Beziehungslehre. Diese allerdings läßt sich wiederum in einer 

doppelten Weise auffassen (vgl. unten). 

Eine mechanistische oder energetische Theorie ist von einer typisch 
sozialgerichteten Betrachtungsweise her nicht möglich, weil ein 
Gesamtkörper, der etwa Träger sozialer Energien wäre, real nicht 
denkbar ist. 

a) Der sociale Biologismus 

Die Vorstellung des Sozialen als eines Hyperorganismus vertritt 
einen sozialen Biologismus im eigentlichen Sinne des Wortes. Ver­
schiedene Soziologen sprechen von diesem Hyperorganismus. Aller­
dings scheinen sie sich doch mehr für die Bildhaftigkeit des Ausdrucks 
zu entscheiden. Auch wenn P. Lilienfeld erklärt, die menschliche 
Gesellschaft sei wie jeder Organismus ein reales Wesen und gewisser-
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maßen die Fortsetzung der Natur, eine höhere Verkörperung der 
gleichen Kräfte, dann möchte man diese Formulierungen doch nicht 
so ernst nehmen, denn er gibt sich nicht darüber Rechenschaft, ob 
diese „Fortsetzung der Natur" eine Entwicklung in eine neue sub­
stanzielle Ganzheit ist. Übrigens ist bei den bio-organistischen Sozio­
logen die Vorstellung des Organismus sehr undeutlich, so daß man 
eigentlich nicht sagen kann, sie würden einen sozialen Organismus 
im strengen Sinne verteidigen. Henri Bergson bewegt sich allerdings 
ziemlich nahe an der Vorstellung eines Hyperorganismus 2 9 . 

Sofern die Idee eines Hyperorganismus nur ein Bild, ein Symbol 
oder eine Analogie für irgendwelche Realität bedeutet, ist die Zu­
gehörigkeit der Theorie zu einer bestimmten Denkergruppe nur 
schwer zu ermitteln. E s kann sich dahinter sehr wohl die biologistische 
Auffassung im individualistischen Sinne oder der individualistische 
Psychologismus verbergen. A. Schaffte30 spricht z. B . vom willentlichen 
Organismus, woraus deutlich hervorgeht, daß er mehr an eine 
Organisation der Individuen als an einen eigentlichen überindividuel­
len Organismus denkt. Die Flucht in die Analogie bei der biologischen 
Vorstellung des Sozialen finden wir deutlich bei R. Worms und G. de 
Greef. A. Espinas31 bestimmt die Gesellschaft als ein lebendiges Wesen, 
das sich von den andern dadurch unterscheidet, daß es durch ein 
lebendiges Bewußtsein oder einen Organismus von Ideen konstituiert 
wird. Das Absinken in den individuellen Biologismus bzw. Psycho­
logismus ist hier deutlich. 

Die christliche Soziallehre hat von diesem Begriff des großen 
Organismus mit besonderer Vorliebe Gebrauch gemacht. Die orga­
nische Idee der Gesellschaft beherrscht nicht nur ihre Definition der 
Kirche (Corpus Christi mysticum), sondern auch ihre philosophische 
Schau des Gesellschaftlichen. Doch liegt hier nicht die grobe Form 
einer biologischen Vorstellung des Sozialen als eines überindividuellen 
Organismus vor. Man bedient sich nur einer analogen Ausdrucks­
weise für etwas, das man unbedingt als Nicht-Individuelles ansieht. 
Im vorwissenschaftlichen Raum kommt der Organismus-Idee insofern 

2 9 Les deux sources de la Morale et de la Religion. Geneve 1945, 11—98. Zur Auffassung der sozial­
ethischen Pflicht bei BERGSON siehe unten das 3. Kapitel. 

3 0 Bau und Leben des sozialen Körpers, Tübingen 1875—1878, 4 Bde. 
3 1 Les Lois sociologiques, Paris 1902, 3. Aufl. 
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eine besondere Bedeutung zu, als der Mensch, da er selbst ein Mikro­
organismus ist, in eine erlebte Fühlung mit der Realität der über­
individuellen Einheit der menschlichen Gesellschaft tritt. 

b) Der sociale Psychologismus 

Die Psychologie vermag der Realität des Sozialen nur dann nahe­
zukommen, wenn sie eine Psychologie der Einzelmenschen ist. Wir 
haben bereits gesehen, daß die Analyse des Sozialbewußtseins das 
Fundament der sozialen Relation aufzudecken imstande ist. 

Wollte man nun aber das Soziale in die Psychologie selbst ver­
legen, dann wäre man gezwungen, eine „soziale Seele" anzunehmen 
im Sinne des Lebensprinzips des Hyperorganismus. Eine solche 
Vorstellung muß notwendigerweise im Pantheismus enden, d. h. in 
der Annahme einer universalen, die Menschheit formenden Seele. 
Man könnte geneigt sein, hier etwa an den objektiven Geist der 
Hegeischen Philosophie zu denken, sofern man Hegel im Sinne eines 
platten Pantheismus auslegt, wogegen 0. Spann allerdings energische 
Einwendungen macht 3 2 . 

Auf jeden Fall haben sich die Soziologen nicht dahin verstiegen, 
wenn sie v o m Gruppengeist, vom Kollektivgeist usw. sprachen. Ihr 
Ausgangspunkt war das Bewußtsein des einzelnen Menschen, der in 
Gemeinschaft lebt. 

c) Die Be^iehungslehre 

Das Sociale als „praedikamentale" Relation: das Sociale der Soziologie 

U m das Soziale v o m Individuellen abzuheben und doch das 
Individuum mit allem, was es an Leben und Bewußtsein in sich trägt, 
mitaufzunehmen, bleibt nichts anderes übrig, als sich zur Wirklichkeit 
der Beziehung zu wenden. Jedes menschliche Handeln steht not­
wendigerweise in Beziehung zu seinem Objekt. Und sofern dieses 
Objekt ein anderer Mensch ist, wird man sagen, der eine, der tätig ist, 
sei zum andern bezogen. J a , auch der andere ist irgendwie zum tätigen 
Menschen bezogen, wenngleich noch nicht in der zu einer echten 
sozialen Beziehung notwendigen Weise. Sobald aber die Person B , die 
Objekt der Handlung der Person A ist, in entsprechender Weise 

8 8 Vgl. O. SPANN, Gesellschaftsphilosophie, in: Staat und Geschichte. Handbuch der Philosophie, 
hrsg. von A. BÄUMLER und M. SCHRÖTER, Abt. IV, Berlin 1934, 50. 
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antwortet, tritt sie in wahre Wechselwirkung im Sinne der sozialen 
Beziehung. Das Soziale besteht also nicht nur im Bewußtsein des einen 
(A), auch nicht nur im Bewußtsein des andern (B), sondern vielmehr 
in der aus dem gegenseitigen, gemeinsamen Bewußtsein und Handeln 
der beiden (A und B) entstehenden Relation. 

Natürlich ist jede Relation nur durch ihr Fundament bestimmbar. 
Aus diesem Grunde kann die Betrachtung der sozialen Beziehung vom 
psychologischen Fundament nicht absehen. Immerhin aber wird die 
Relation der gegenseitigen Verhaftung gewissermaßen von allen 
umliegenden Wirklichkeiten abgelöst betrachtet. Die Soziologen 
sprechen hierbei von einer besonderen Abstraktion, im Sinne etwa 
der sogen, „pointierend-hervorhebenden" Abstraktion 3 3 . Streng 
genommen handelt es sich hierbei jedoch um keine Abstraktion zur 
Gewinnung eines Allgemeininhaltes. Denn die Soziologie möchte 
unbedingt eine empirische Wissenschaft bleiben. Sie will mit Hilfe 
jener „Abstrakt ion" lediglich ihr empirisches Objekt von den andern 
Phänomenen trennen und so ihren Wissensbereich abstecken. 

Die Wirtschaftslehre verteidigt eine ähnliche Abstraktion. Der 
Wirtschaftswissenschaftler unterscheidet auf dem Wege der „Hervor­
hebung" im selben konkreten Phänomen, z. B . in der Hauswirtschaft, 
einen doppelten Charakter. So sieht er in der Familie den Träger einer 
kleinen Eigenwirtschaft und das Glied einer großen Verkehrswirt­
schaft 3 4 . Philosophisch gesehen ist die pointierend-hervorhebende 
Abstraktion, wie gesagt, keine eigentliche Abstraktion, da sie beim 
konkreten, empirischen Phänomen verbleibt. Sobald aber der Geist 
aus diesem Phänomen die allgemeine, seinsmäßige Bestimmtheit 
herauszuheben bestrebt ist, handelt es sich um eine eigentliche A b ­
straktion. Und dies tut just der Philosoph. E r bestimmt das Sein der 
Relation, um die sich der Soziologe in rein empirischer Untersuchung 
bemüht. Philosophisch gesehen geht es bei dieser sozialen Relation 
— um mit Aristoteles zu formulieren — um eine „praedikamentale" 
Relation. 

Vgl. hierzu die Ausführungen bei N. MONZEL, a.a.O., 88 ff., wo diese Abstraktion diskutiert wird. 
Vgl. hierzu W. EUCKEN, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Berlin-Göttingen-Heidelberg 
1950, 114, mit der Anmerkung 28 auf S. 254, wo EUCKEN im Anschluß an HERM. LOTZE, 
Logik 1874, 40 f., 169 ff., 176 f., W. WUNDT, Logik, 1906, II, 11 ff., E . HUSSERL, Logische 
Untersuchungen, 2. Bd., 1. Teil, 2. Aufl., 1913, 106 ff. u. 216 f. die „pointierend-hervorhebende" 
und die „generalisierende" Abstraktion erklärt. 
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E s kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die prädikamentale 
Relation näher zu untersuchen. Die prädikamentale Relation hat die 
Eigenart, nicht nur ein „ in etwas" zu sein, sondern vor allem als 
Relation ein „ad" zu besagen, d. h. auf etwas anderes hinzuweisen. 
Sofern nun die Relation des A zu B zugleich die Relation des B zu A 
einschließt (vgl. die obige Erklärung der Freundschaftsliebe), befinden 
wir uns vor einem Sein, das in seiner eigenen Funktion als Beziehung 
über das Individuum hinausreicht, etwas Überindividuelles, wenn­
gleich natürlich stets „ i n " den Individuen Verbleibendes ist. Eine 
solche Relation ist das Soziale, das in der gegenseitigen Wechsel­
wirkung zweier oder mehrerer Personen besteht. Und zwar handelt es 
sich um eine soziale Relation, die gegenseitiges aktuelles Bewußtsein und 
gegenseitige aktuelle Handlung als Fundament besitzt. Diese Relation 
stellt, sofern sie empirisch wissenschaftlich erfaßbar ist, den Gegen­
stand der Soziologie als Beziehungswissenschaft dar, sofern sie aber 
in verallgemeinernder Abstraktion in ihrem Sein bestimmt wird (eben 
als bestimmte prädikamentale Relation), der Philosophie, näherhin, 
sofern sie in ihrer Werthaftigkeit untersucht wird, der Sozialethik. 
Der Klarheit wegen würde man diese auf faktischer Wechselwirkung 
beruhende Relation wohl am besten als „das soziologisch Soziale" 
bezeichnen, wenngleich sie auch von der Ethik her (wertend) be­
trachtet werden kann und übrigens auch betrachtet werden muß. 

Die Beziehungslehre L. v. Wieses vermag die Realität der sozialen 
Relation nicht zu erfassen. Gewiß hat v. Wiese nicht ganz Unrecht, 
wenn er gegen die Antithese von individuell einerseits und sozial 
anderseits kämpft. Das Soziale, wie jede Beziehung, schwebt nicht frei 
in der Luft. Trotzdem ist es eine neue Realität gegenüber dem rein 
Individuellen. Gerade deswegen rechtfertigen sich die Abstrakta wie 
„Gesellschaft", „Ki rche" , „Staa t" , v. Wiese ist zu dieser Realität der 
Relation nicht vorgedrungen. Darum gibt es nach ihm nur soziale 
„Prozesse" . 

Das Soziale als „transzendentale" Relation: das Soziale der Sozialethik 

E s gibt nämlich noch eine andere Relation, die ebenfalls sozial ist, 
aber einzig von der Sozialethik entdeckt wird. Sie liegt vor der fak­
tischen Ordnung, nämlich in der Ordnung der Natur, besser und 
genauer gesagt : aufbauend auf der Natur, und zwar der Sozialnatur 
des Menschen. 
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E s wäre allerdings verfehlt, das Ontologische an sich als etwas 
Soziales bezeichnen zu wollen. Das Ontologische kann immer nur 
mehr oder weniger entferntes Fundament sein. Aus diesem Grunde 
kann die Allgemeinheit der Natur oder die gemeinsame Entelechie 3 5 

nicht ausreichen, das Soziale, das vor der faktischen Ordnung liegt, 
zu erklären. Dazu genügt auch nicht ein allgemeiner intentionaler 
Gehalt allein, auf den das Erkenntnisvermögen aller irgendwie 
bezogen ist. Über den allgemeinen intentionalen Gehalt hinaus muß 
die gegenseitige Einwirkung, d. h. die Wechselwirkung hinzukom­
men. Die entscheidende Frage ist darum, ob es einen allgemeinen 
intentionalen Gehalt gibt, der die Menschen in Wechselwirkung 
bringt, vielleicht sogar zwingt, bevor sie aktuell ihr Bewußtsein in 
diesem Sinne betätigen. 

Aufgrund ihrer sozialen Natur sind die Menschen auf einen gemein­
samen Wert bezogen, der nicht nur die letzte ontische Vollendung für 
jeden besagt, sondern einem jeden als gemeinsamer Inhalt und als 
gemeinsame Verpflichtung zu gemeinschaftlichem, gegenseitig ver­
kettetem Wirken aufgetragen ist. Wir befinden uns also hier wohl 
im Raum der Natur, insofern sich der Mensch selbst noch nicht in 
freier Entscheidung entfaltet hat. Und doch handelt es sich nicht um 
den ontischen Bereich der Natur, sondern vielmehr um den ethischen, 
der das Bewußtsein und das Wirken des Menschen unmittelbar 
angeht. Wir befinden uns einem Wert gegenüber, auf den der Wille 
transzendental, d. h. naturhaft hingeordnet is t 3 6 . Dieser Wert ist das 
„bonum commune", das wesentlich ein Ganzheitswert ist und dabei 
doch die vielen einzelnen in ihrer Besonderheit beläßt. Die Hin-
Ordnung auf diesen Wert hat die Eigenart, die vielen einzelnen in 
bewußte Wechselwirkung zu bringen. 

Dieses Bewußtsein braucht nun durchaus nicht darin zu bestehen, 
daß der einzelne, der handelt, hell und klar um die Beziehung zum 
andern weiß. Sie ist auf jeden Fall da, denn sie ist in jeder einzelnen 
Handlung impliziert, und zwar beiderseitig, von Seiten des Handeln­
den wie von Seiten des Betroffenen. Obgleich z. B . beim Meuchelmord 

3 5 Es sei hier eigens hervorgehoben, daß die ontologische Zielrichtung oder Teleologie noch nicht 
die ethische Zielordnung bedeutet. Diese bringt zur ontischen Teleologie noch den Charakter der 
Pflicht hinzu, ein Gedanke, der durchweg zu wenig beachtet wird, weswegen bei manchen Schola­
stikern die Ethik sich wie eine reine Ontologie ausnimmt. 

3 8 „Transzendental" wird also hier im Sinne der Scholastik, nicht der kantischen Philosophie ver­
standen (vgl. WALTER BRUGGER, Philosophisches Wörterbuch, Freiburg i. Br. 19535). 
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derjenige, der hinterrücks ermordet wird, kein Bewußtsein von dem 
Vorgang hat und daher auch nicht reagieren kann, so sind Bewußtsein 
und Reaktion doch im metaphysischen Raum gegeben, da der 
Meuchelmord dem bonum commune widerspricht und so das auf­
getragene Ordnungsgefüge des Zusammenlebens stört, in welchem 
auch der Mensch, der meuchlings ermordet wird, steht. Die Tat des 
Meuchelmordes erscheint als Privation in einem wirklichen, mit dem 
menschlichen Geiste naturhaft verbundenen sozialen Zusammenhang. 

Die christliche Theologie hat zur Erklärung dieses Zusammenhanges 
einen viel einfacheren Weg als die Philosophie. Theologisch gesehen 
steht jede einzelne Handlung eines jeden Menschen in unmittelbarer 
Beziehung zum Gesetz Christi. Dieses Gesetz ist ein Gesetz für alle, 
alle zugleich zu gemeinsamem Handeln verpflichtend, so daß am 
Ende der Tage vor einem Weltgericht jede Tat unweigerlich in ihrem 
sozialen Zusammenhang erhellt wird. 

In der Sozialethik sprechen wir von einem gemeinsamen Wert, der 
nicht allein in sich selbst betrachtet wird, sondern aufgetragen, auf­
erlegt ist, und zwar einem jeden Menschen im Hinblick auf seinen 
Mitmenschen, so daß er von vornherein alle im Bewußtsein und in der 
Wechselwirkung bindet. Dieser Wert ist, wie gesagt, das Gemeinwohl, 
auf das jeder Mensch transzendental hingeordnet ist („transzendental" 
= aus dem Wesen heraus), da er seine eigene Vollkommenheit nur 
darin findet. Dabei ist aber zu beachten, daß es sich nicht um die 
Vollkommenheit dieses oder jenes Individuums handelt. Ginge es nur 
darum, dann verblieben wir in der individualistischen Betrachtung. 
E s handelt sich vielmehr um einen Wert, der überindividuell ist, weil 
er eine Ganzheit darstellt, jedoch in seiner Totalität die Individuen 
miteinbezieht. 

Die transzendentale Hinordnung des Menschen auf diesen gemein­
schaftsbegründenden Wert schafft also wirkliche soziale Beziehung 3 7 . 

8 7 Vgl. hierzu das Kapitel „Die Virtus unitiva der Werte" bei D. v. HILDEBRAND, Metaphysik der 
Gemeinschaft. Untersuchung über Wesen und Wert der Gemeinschaft. Kirche und Gesellschaft. 
Soziologische Veröffentlichungen des Kathol. Akademikerverbandes. Hrsg. von F. KIRNBERGER 
und FR. X. LANDMESSER. Bd. I, Augsburg 1930, 140 ff., 3. Aufl. (unveränderter Neudruck), 
Regensburg 1955, 111 ff. Allerdings übersieht v. HILDEBRAND den imperativ-organisatorischen 
Charakter des Wertes, um den es hier geht (Gemeinwohl). Der gemeinschaftsbegründende Charakter 
des Gemeinwohlwertes, auf den jeder Mensch transzendental hingeordnet ist, schafft zwingend 
soziales oder asoziales (soziologisch also auch „soziales") Verhalten, löst also nicht nur die spontane 
Hinneigung und Selbstmitteilung zum Nächsten aus. 
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Dieses Soziale, das auf der transzendentalen Relation von Mensch 
zu Mensch aufbaut, ist ohne Zweifel die erste soziale Wirklichkeit, da 
sie bereits vor jeder tatsächlichen Handlung des oder der Menschen 
Hegt. 

N u n wäre es aber verfehlt, wollte man der Sozialethik nur dieses 
apriorische Soziale zuteilen. Wenn z. B . zwei Menschen durch freien 
Willen sich gegenseitig zu einem lebenslänglichen Freundschaftsbund 
zusammenschließen, begründen sie durch ihr faktisches Handeln ein 
Gemeinwohl, das beide bindet, und zwar in der Weise, daß die freie 
Wahl für die Zukunft versagt ist. Ihr weiteres Handeln ist also eben­
falls in einem gewissen apriorischen Sinne „geeicht" im Sinne des 
gemeinsam frei geschaffenen Gemeingutes. Damit ergibt sich auch 
hier ein sozialethisches Phänomen: pflichtgemäße aufgetragene 
Wechselwirkung zwischen mehreren Personen im Hinblick auf einen 
gemeinsamen Bewußtseinsinhalt. Daraus ist bereits hier ersichtlich, 
daß es soziologische Fakta gibt, die eine bedeutende sozialethische 
Bewandtnis haben, eben aufgrund ihrer inneren Wertstruktur. Dieser 
Wertgehalt stammt auch hier aus der Natur, nämlich aus der Natur 
der am Wesen des Menschen gemessenen Handlung. E s Hegt also 
auch hier eine transzendentale Relation im Sinne der Scholastik vor. 

Die Sozialethik hat also jegliche menschliche Wechselwirkung zu 
ihrem Objekt, die aufgrund eines sittlichen gemeinsamen Wertes auf­
getragen ist, sei dieser gemeinsame Wert nun a priori in der mensch­
lichen Socialitas als solcher oder in einem faktischen sitdichen Akt der 
sich bindenden Menschen gegeben. 

Unterschied des ethisch Socialen von dem allgemein menschlichen Kulturwert 

E s geht also in der Sozialethik nicht nur um eine reine Ideologie, 
wie es die moderne Wertlehre 3 8 haben möchte, sondern um einen 
gemeinschaftsbegründenden und zur Gemeinschaft, also zur gegen­
seitigen Wechselwirkung bindenden Wert. D ie Sozialethik fällt dem­
nach nicht aus dem Bereich des Sozialen heraus, wie L. v. Wiese 
behauptet. 

D ie Unterscheidung zwischen einem reinen Wert und einem 
ethischen, d. h. imperativen Wert ist von grundlegender Bedeutung 
für die Erkenntnis des ethisch Sozialen. Aus diesem Grunde kann das 
3 8 Vgl. das in der vorhergehenden Anm. Gesagte. 
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ethisch Soziale nicht einfach das allgemein Kulturelle oder allgemein 
Menschliche sein, das den Menschen zu kollektiver Verdichtung 
„dräng t" oder „ lockt" , sondern muß vielmehr ein absolut fordernder 
(in dieser Weise „drängender") Wert sein. Sofern man nur das all­
gemeine Kulturelement als Konstitutiv des Sozialen bezeichnet, 
bleibt man doch im rein Soziologischen, genauer gesagt : im Psycho-
soziologischen, stecken. In diesem (psychosoziologischen) Sinne ist 
folgende Definition des Sozialen zu verstehen: , , ,Sozial ' ist das zu 
irgendwie bewußten Wechselwirkungen unter den Menschen und 
Menschengruppen tendierende Element, überwiegend geboren und 
verstärkt durch das innere Verlangen, das Artverwandte und An­
gleichende gegenüber den Spannungs- und Trennungsmomenten zu 
kollektiver Verdichtung und zu normativer Geltung zu br ingen 3 9 . " 

Überschau 

Zur Abklärung etwaiger Schwierigkeiten seien folgende Punkte 
noch einmal hervorgehoben: 

1. E s handelt sich bei diesem sozialen Wert nicht um den All­
gemeinbegriff des Menschseins. Dieser ontologische Universalbegriff 
schafft wohl Gemeinsamkeit im Wesen, aber noch nicht die soziale 
Beziehung. Zur Eigenart des Sozialen gehört irgendeine im Bewußt­
sein gegebene Gemeinsamkeit in gegenseitiger Wechselwirkung der 
Menschen. 

2. Die soziale Eigenart oder das soziale Kennzeichen ist auch noch 
nicht im gemeinsamen ontologisch oder logisch betrachteten Ziel zu 
suchen. Dadurch, daß z. B . alle Menschen auf Got t hingeordnet sind 
und in ihm ihr Ziel finden, sind sie noch nicht genügend als sozial 
bezeichnet. Denn es ist damit erst gesagt, daß jeder einzelne seine 
Seligkeit in Got t findet. Die ontologische Entelechie allein begründet 
also noch nicht das Soziale. 

3. Auch das Ziel, in seiner individual-ethischen Struktur betrachtet, 
ist allein nicht fähig, das Soziale auszumachen. Die Pflicht, daß ein 
jeder Mensch sich Got t zum Ziele wählen muß, ist noch lange nicht 

3 9 WALDEMAR ZIMMERMANN, Das „Soziale" im geschichtlichen Sinn- und BegrifTswandel. 
Studien zur Soziologie. Festgabe für LEOP. v. WIESE, hrsg. v. L. H. AD. GECK, JÜRGEN 
KEMPSKI, HANNA MEUTER, I. Bd., Mainz 1945, 187. W. ZIMMERMANN versucht offenbar 
im genannten Artikel (a.a.O. 173—191), aus dem fadenscheinigen Beziehungsgewebe v. WIESES 
auf das menschlich Psychologische zurückzukommen. 
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ausreichend, um diese Pflicht als etwas Soziales zu kennzeichnen. 
Vielmehr ist es notwendig, daß diese Zielrichtung, und zwar auch 
diese allgemeine Zielrichtung, jedem Gewissen in der Weise auf­
gebürdet ist, daß es dadurch in Wechselwirkung mit allen kommt. 
E s muß sich also um die Aufbürdung eines über dem Individuellen 
liegenden, das Bewußtsein aller zusammenkettenden Wertes handeln: 
des sozialen Wertes, den wir als Gemeinwohl bezeichnen. Insofern 
dieser Wert dem Gewissen aller auferlegt ist, erfüllt er die Bedingung 
eines gemeinsamen intentionalen Gehaltes. D a dieser Wert die G e ­
wissen der Menschen gegenseitig verbindet, schafft er eigentliche 
Wechselwirkung. 

4. Das Gemeinwohl ist nicht das Soziale selbst, denn der Wert 
allein ist noch nicht die Wechselwirkung unter den Menschen. Sonst 
hätten wir eine reine „Ideologie" . Es ist aber wohl dasjenige, welches 
das Soziale unmittelbar begründet, insofern unweigerlich jede Tat des 
Menschen unter diesen Wert fällt, ob der Mensch es will oder nicht 
(vgl. unten 6. Kapitel, § 4 : Das Gemeinwohl als Wesensform der 
Gesellschaft). Tatsächlich wird also jede Handlung sozial oder asozial. 
Die Sozialethik kann also, weil sie wertmäßig vorgeht, den gegen­
seitigen Haß mehrerer Menschen nicht in der Weise als sozial bezeich­
nen wie z. B . die Soziologie. Denn diese betrachtet die Distanz oder 
Attraktion rein aufgrund des aktuellen Verhaltens, während die Ethik 
die Richtung auf den sozialen Wert ins Auge faßt. Darum bezeichnet 
die Ethik diese in der Soziologie als trennende soziale Beziehung 
gekennzeichnete Wechselwirkung als „asozial" . 

5. Das Gemeinwohl ist ein typisch ethischer, nicht ein ontologi-
scher Begriff. Der Spanische Universalismus hat dies verkannt. Nur 
durch den ethischen Charakter ist die unmittelbare Beziehung zum 
Bewußtsein gegeben. Allerdings ist dieses Bewußtsein noch nicht 
aktuell, aber doch — naturhaft — wirklich, insofern die geistig­
sittliche Veranlagung im Sinne des sozialen Wertes geformt ist, so daß 
in der Folge jedes bewußte Tun aktuell zur Ganzheit bezogen ist und 
über die Ganzheit auch zu jedem einzelnen anderen Menschen. 
Selbstverständlich ist weiterhin eine ontologische Grundlage für diese 
ethische Formung zu suchen. Sie liegt in der besonderen Struktur der 
ontologischen Entelechie des Menschen. 

6. Nur durch die analoge Abstraktion ist der gemeinschafts­
begründende Begriff des bonum commune zu ermitteln, weil nur im 
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analogen Begriff die Individuen mit aufgenommen und so gegenseitig 
bezogen sind (vgl. die Ausführungen über das Gemeinwohl). Die 
univoke Abstraktion, die in der menschlichen Natur als solcher 
gegeben ist, setzt gewissermaßen die Individuen außer Kurs , indem 
sie etwas betrachtet, was restlos überindividuell ist, während das 
Soziale etwas Überindividuelles bedeutet, das die Individuen mit­
aufnimmt. 

Die Realdennition des Socialen im allgemeinen lautet a lso: D a s j e n i g e , 
d a s d ie Bez i ehungse inhe i t vieler M e n s c h e n a u s m a c h t , a u f b a u e n d 
auf g e g e n s e i t i g e r W e c h s e l w i r k u n g be i g e m e i n s a m e m intentio-
n a l e m I n h a l t . Die Realdefinition des ethisch Sozialen dagegen: D a s ­
j e n i g e , d a s d ie Bez i ehungse inhe i t mehrerer M e n s c h e n i m H i n ­
b l i ck auf ein ihnen sitt l ich aufge tragenes G e m e i n w o h l a u s m a c h t . 

Von hier aus ist die Definition der Gesellschaft kein Problem mehr. 
Die Gesellschaft ist die Abstraktion der besagten Beziehungseinheit 
von ihrem Träger, also allgemein: B e z i e h u n g s e i n h e i t vieler M e n ­
schen, a u f b a u e n d auf g e g e n s e i t i g e r W e c h s e l w i r k u n g be i g e ­
m e i n s a m e m intent ionalen Inhalt . Und sozialethisch formuliert: 
Bez iehungse inhe i t vieler M e n s c h e n i m H i n b l i c k auf e in a l len 
Gl iedern sitt l ich aufge tragenes G e m e i n w o h l 4 0 . 

Wenn v. Wiese sich gegen die Substantive „Gesellschaft", „S taa t " , 
„ K i r c h e " wendet, dann ist er dabei von der Furcht befallen, es könnte 
etwas versubstantiviert werden, was niemals eine Substanz sein kann. 
Insoweit hat er recht. Seine Furcht geht allerdings noch weiter: er 
will die eigene Realität der Beziehungseinheit nicht erkennen. Und 
damit hat er unrecht, denn er löst so die Beziehungseinheit in reine 
soziale Prozesse auf. 

4 0 In diesem Sinne bestimmt V. CATHREIN (Moralphilosophie, Bd. II, 391) die Gesellschaft als 
„jede dauernde Vereinigung mehrerer, die durch gemeinsame Tätigkeit einem gemeinschaft­
lichen Ziele zuzustreben -verpflichtet sind". 
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III. Der Wert der symbolischen Bezeichnungen 

der Gesellschaft als „Organismus", „ K ö r p e r " oder „Person" 

Die abstrakte Kennzeichnung der Gesellschaft als einer bestimmten 
Beziehung gibt natürlich nur sehr blaß wieder, was an sich an Kräften 
im Gesellschaftlichen ruht. Aus diesem Grunde kommt den sym­
bolischen Bestimmungen wie „Organ ismus" , „seelisches Ganze" , 
„Körperschaft" , „moralische Person" eine eigene Bedeutung zu. 

Allgemeines %u diesen Formulierungen 

1. Sie sind symbolhafte Bezeichnungen, Metaphern, die also in der 
Bildsprache reden. Von vornherein gilt darum, daß hier keine reine 
Analogie vorliegt. Metaphern sind nicht soviel wie saubere Analogien. 
Wenn wir z. B . von Got t als einem Sein reden, dann sprechen wir 
in der echten Analogie zu unserem Sein, denn Got t ist wahres Sein, 
und der Mensch besitzt wahres Sein. Dagegen bedeutet die Ausdrucks­
weise, Got t sei „zorn ig" , „ traurig", „betrübt", eine metaphorische 
Ausdrucksweise. U m zornig, traurig, betrübt sein zu können, muß 
man Leib-Seelewesen sein. Ähnliches gilt hier. Der Ausdruck „ O r g a ­
n ismus" ist im physischen Bereich zu Hause, nicht etwa, wie man es 
auch angenommen hat, zunächst im gesellschaftlichen und erst von da 
aus im physischen. Der Begriff „Organ i smus" wird also in den 
Bereich des Gesellschaftlichen „übertragen", wobei die Bewandtnis 
des Übertragenseins am Ausdruck haften bleibt. Das gerade ist die 
Eigenart der Metapher im Gegensatz zur wahren Analogie. D e m 
Begriff,, Sein" haftet das Göttliche nicht an, obwohl in der kausalen Ord­
nung jegliches Sein v o m Sein Gottes herkommt 4 1 . Der Mensch ist in 
seiner Weise ein Seiendes. Man kann aber nicht sagen, die Gesellschaft 
sei in ihrer Weise ein Organismus. Organismus ist wesentlich ein 
Begriff der biologischen Ordnung, wo bestimmte effiziente Kausal­
zusammenhänge oder Funktionen obwalten. Dagegen ist die Gesell­
schaft nicht einmal ein ontischer, geschweige physischer, Organismus, 
denn sie befindet sich wesentlich in der Zielordnung, nicht in der 
effizienten Kausalordnung. Aus diesem Grunde besteht zunächst 
zwischen Organismus im physischen Bereich und Organismus im 
Gesellschaftlichen nur eine Metapher. 
4 1 Vgl. THOM. v. AQUIN: S. Theol. I 6, 4. 
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Dasselbe gilt auch für den Begriff „Person" . Er besagt den on­
tischen Selbstand im Bereich der vernunftbegabten Wesen. Die 
Gesellschaft ist aber in keiner Weise eine vernunftbegabte Substanz. 
Sie ist auch keine körperliche Substanz. Darum kann auch der Begriff 
„ K ö r p e r " nur symbolhaft oder metaphorisch von der Gesellschaft 
gelten. 

2. Nun steckt in jeder Metapher doch ein Kern Wirklichkeit, und 
damit ein Stück Analogie. Betrachtet man nämlich den Organismus 
teleologisch, dann wird man feststellen, daß die Seins- und effizienten 
Kausalzusammenhänge einen inneren Sinn erfüllen, d. h. einen 
inneren Zweck haben, nämlich dem Ganzen zu dienen. Die Funktionen 
erhalten also auch in der Zielordnung ihre Bedeutung. Und hier liegt 
die wahre Analogie zwischen dem physischen Organismus und dem 
Organismus der Gesellschaft. Der teleologische Begriff der Ganzheit 
ist also imstande, eine wahre und echte Analogie zwischen beiden 
Anwendungen des Begriffes Organismus herzustellen. Hier liegt der 
tiefe Wert des Organismusgedankens, wie überhaupt auch der andern 
symbolischen Begriffe für Gesellschaft wie „Person" , „ K ö r p e r " . 
Allerdings gilt dies für den Ausdruck „ K ö r p e r " nur begrenzt, wie wir 
nachher sehen werden. 

Die symbolischen Bezeichnungen im einzelnen 

Der Begriff des Organismus*2 ist von allen der geeignetste, um die 
gegliederte Vielheit in der Einheit auszudrücken. Die christliche 
Gesellschaftslehre hat sich dieser Analogie mit Vorliebe bedient, weil 
damit jedem Individualismus der Riegel vorgeschoben ist. Die G e ­
sellschaft erscheint so klar als ein übergeordnetes Ganzes, das die 
vielen Menschen in wahrer Teilfunktion eint. Indem die Organismus­
idee im Sinne der teleologischen und nicht im Sinne der physischen 
oder ontologischen Ganzheit begriffen wird, vermeidet sie den Irrtum 
Hegels, für den die Gesellschaft einen Organismus in höherem Sinne mit 
eigener Subsistenz bildet. Zugleich ist der Universalismus O. Spanns 
umgangen, der das Gesellschaftsganze ebenfalls im ontologischen 
Bereich sieht. D a der Organismus in erster Linie ein seinshaftes, nicht 
ein teleologisches Ganzes ist, bleibt die grundsätzliche Bildhaftigkeit 
der Ausdrucksweise bestehen. 

1 2 Vgl. J . MESSNER, Naturrecht, 124 ff. 
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Dasselbe gilt vom Begriff „Körper". Die christlichen Autoren 
wenden diesen Begriff durchweg im Sinne des Organismus an und 
denken nicht an einen anorganischen Körper, in welchem die einzelnen 
Moleküle oder Atome nicht zu einem sinnhaften Ganzen verbunden 
sind. Der Körperschaftsgedanke der christlichen Soziallehre unter­
scheidet sich also klar von der mechanistischen Auffassung, in welcher 
lediglich das Spiel von Aktion und Reaktion Ausgangspunkt der 
Analogie ist. Ganz offensichtlich versteht Thomas den Körperschafts­
gedanken im Sinne des Organismus. Bemerkenswert ist dabei die 
Hervorhebung der teleologischen Ganzheit: „E ine Mehrzahl, die 
nach einem Zielpunkt hin aufgrund verschiedener Akte und Auf­
gaben gerichtet ist, wird der Ähnlichkeit nach ein Körper genannt 4 3 . " 

Die Bezeichnung Person** für die Gesellschaft unterstreicht den 
Charakter der Ganzheit in besonderem Maße. Zugleich wird darin die 
„Selbständigkeit", jedoch nicht die „Subs tanz" zum Ausdruck ge­
bracht. Aus diesem Grunde ist der Begriff „Pe r son" dazu angetan, die 
rechtüche Seite der Gesellschaft in ausgeprägter Form darzustellen, 
und zwar nicht so sehr die innere rechtliche Organisation der Gesell­
schaft, als vielmehr die Abtrennung der Gesellschaft nach außen, d. h. 
die einzelne Gesellschaft als Rechtseinheit gegenüber andern Gesell­
schaften. E r war deshalb für Otto v. Gierkes Genossenschaftsrecht die 
gegebene Analogie. 

Und doch steckt gerade im Personbegriff, auf die Gesellschaft 
angewandt, ein großes Stück Metapher. Darum hatte Innozenz IV. von 
einer bloßen Vorstellung der Gesellschaft als Person gesprochen 
(fingatur una persona). Die Juristen empfinden durchweg Hemmun­
gen, von der Gesellschaft als einer moralischen, d. h. rechtlichen 
Person zu sprechen, da sie im rechtlichen Personbegriff eine reine 
Fiktion sehen. Gewiß wollte Innozenz IV. mit seinem Ausdruck 
„fingatur" nicht, wie v. Gierke*6 es ihm unterschob, jeden echten Ver­
gleich zwischen Person und Gesellschaft leugnen. Anderseits hatte er 
mit dem Ausdruck „fingatur" doch recht, da dieser Vergleich 
unbestreitbar auch eine Metapher ausspricht Der Staat ist nicht der 
große Mensch, wie Plato sich ihn dachte. Aus diesem Grunde kann 

4 3 S. Theol. III 8,4: unum autem corpus similitudinarie dicitur una multitudo ordinata in unum 
secundum distinctos actus sive officia. 

4 4 Vgl. J . MESSNER, Naturrecht, 126 ff. 
4 5 Das Deutsche Genossenschaftsrecht, III, 1881, 271—282. 
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man nicht einfach die Vorstellung des Rechtsträgers, wie der Mensch 
einer ist, auf die Gesellschaft übertragen, als sei das gesellschaftliche 
Ganze ein substanzieller Träger von Ansprüchen. Und dennoch ist 
die Gesellschaft als Ganzes Rechtsträger. Dabei muß man sich aber 
bewußt sein, daß Gesellschaft Einheit von vielen Menschen bedeutet, 
daß sich also die Funktion des Rechtsträgers aufteilt entsprechend der 
Teilfunktion im Ganzen. 

In einer ganz eigenen Weise spricht Thomas v. Aquin von der 
Menschheit als einer Person und einem einzigen Körper : „Al le Men­
schen, die aus Adam geboren werden, können als ein einziger Mensch 
betrachtet werden, insofern sie in der Natur übereinkommen, die sie 
v o m Stammvater erhalten, wie im bürgerlichen Bereich alle Menschen, 
die zu einer Gemeinschaft gehören, gleichsam als ein einziger Körper 
gelten und die Gemeinschaft als eine einzige Person; so sagt auch 
Porphyrius, daß ,mehrere Menschen ein einziger Mensch seien auf­
grund der Teilhabe an der Ar t ' . " 4 6 D a es in dem betreffenden Traktat 
um die Erklärung der allgemeinen erbsündlichen Infektion geht, 
mußte Thomas beweisen, daß die Menschheit als solche ohne Ver­
antwortung der einzelnen Person infiziert werden konnte. Dies 
erörtert er durch den Begriff der species humana, an welcher jedes 
einzelne Individuum Anteil hat. In diesem Sinne wird auch das Zitat 
aus Porphyrius angeführt. E s ist insoweit noch nicht von der Gemein­
schaft im eigentlichen Sinne die Rede, sondern von einer physischen 
Einheit, aufgrund welcher alle Menschen eine Gemeinsamkeit auf­
weisen. Dieses Gemeinsame ist, wie gesagt, die natura humana. Wird 
diese natura humana infiziert, dann sind alle, sofern sie an ihr teil­
haben, angesteckt. Alle bilden durch die Teilhabe an der einen spe­
zifischen Natur gewissermaßen einen einzigen Körper und eine 
Person. 

Mit diesem Gedankengang sind wir noch nicht beim Sozialen, denn 
es handelt sich dabei nur um ein gemeinsames Sein, das in einem 
jeden in gleicher Weise vorliegt. Man sieht auch hier, wie sehr gerade 
die Begriffe „ K ö r p e r " , „Person" ihre Verbundenheit mit dem Phy­
sischen und Ontischen zäh bewahren. Sie sind wohl geeignet, das 
Ganzheitliche, das im Gesellschaftlichen hegt, zu versinnbilden. 
Dagegen tasten sie an dem Wesentlichen vorbei, das im Organismus 

« i — u 81, l. 
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— wenigstens in zweiter Ordnung — ausgedrückt wird: vielfältige, 
verschiedene Teilfunktion im Hinblick auf ein gemeinsames, ein­
heitliches Ziel. 

Wenn Thomas im angeführten Text die Begriffe „ K ö r p e r " und 
„Pe r son" sowohl auf die Menschheit (species humana), wie auch auf 
die bürgerliche Gemeinschaft anwendet, dann heißt dies nicht, daß 
er Gemeinschaft und species humana identifiziere. Der Begriff der 
species humana trifft sich mit dem der Gemeinschaft oder Gesell­
schaft nur unter dem Gesichtspunkt der Ganzheit. „ K ö r p e r " und 
„Person" können für die species humana nur allgemein als Ganzheits­
bezeichnungen verwandt werden, nicht aber als Begriffe, die eine 
organische Einheit von vielen individuellen Komponenten besagen. 

Man mag aus all dem erkennen, wie notwendig es ist, sich jeweils 
über die eigentliche Analogie eines symbolischen Begriffes klar zu 
werden und sich davon Rechenschaft zu geben, was in der symbo­
lischen Ausdrucksweise nicht ausgedrückt ist. 

Mit dem Begriff der Person ist auch die Verantwortung und Haf­
tung gegeben. E s fragt sich daher, inwiefern die Gesellschaft, begriffen 
als moralische und rechtliche Person, als Ganzes haftbar und verant­
wortlich für ein Geschehen ist. E s geht hierbei um die Kollektiv­
verantwortung und Kollektivschuld. E s ist aber besser, dieses Pro­
blem nicht im Zusammenhang mit der symbolischen Bezeichnung der 
Gesellschaft als einer Person zu behandeln. D a die Ganzheit in der 
sozialen Ordnung eine Beziehungseinheit und nicht wie bei der 
menschlichen Person eine substantielle Einheit bedeutet, ist auch die 
Kollektivverantwortung nur im Rahmen der Beziehungseinheit der 
vielen zu erörtern. E s wäre daher irreführend, hier v o m Ganzheits­
begriff der Person auszugehen. 

Der positivrechtlkhe Begriff der juristischen Person und seine reale Grundlage 

Die symbolische Anwendung des Begriffes Person auf die Gesell­
schaft, von der bisher gesprochen wurde, darf nicht verwechselt 
werden mit dem, was das positive Recht unter juristischer Person 
versteht. Bis jetzt haben wir ganz allgemein von der Gesellschaft als 
solcher und ihrer Vergleichsmöglichkeit mit der Person gesprochen. 
Die Juristen dagegen verstehen unter einer juristischen Person eine 
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ganz bestimmte Gesellschaft oder juristische Institution. J a , sie heben 
sogar die juristische Person von der „Gesellschaft" ab. 

Die juristische Person unterstreicht den den einzelnen Gesellschafts­
gliedern übergeordneten Rechtsträger. Körperschaft und Stiftung, die 
beiden Grundformen der juristischen Person, verfolgen einen dauer­
haften, überindividuellen Zweck. In ihrer Existenz ist die juristische 
Person unabhängig v o m Wechsel der Mitglieder oder Destinatare. 
Damit aber ist dem Juristen die schwerwiegende Frage aufgetragen, 
wie die Wirklichkeit der juristischen Person bewiesen werden soll, wo 
kein bestimmter, individueller Rechtsträger bezeichnet werden kann. 

Wir können uns hier mit den verschiedenen Theorien, die sich um 
eine Erklärung bemüht haben, nicht auseinandersetzen (vgl. Teil II 
der Sozialethik: Rechtsphilosophie). E s geht für den Augenblick 
vielmehr nur darum, das rechtliche Gebilde, das die Juristen „ ju­
ristische Person" nennen, mit dem sozialethischen Begriff der Gesell­
schaft in Vergleich zu setzen. 

Die Stiftung fällt von vornherein außer Betracht, da sie kein 
gesellschaftliches Leben hat, sondern einfach einen Komplex von 
Mitteln darstellt, der gemäß den Richtlinien des Stifters verwaltet 
werden muß. Die Bezeichnung „juristische Person" bedeutet somit 
eine reine Metapher. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß die Stiftung 
für die Sozialethik belanglos sei. Sie erfüllt als bestimmtes Rechts­
institut im Gesellschaftsganzen eine nicht unbedeutende Aufgabe 
(vgl. Teil II der Sozialethik: Rechtsphilosophie). 

E s bleibt also für die augenblickliche Untersuchung nur noch der 
positivrechtliche Begriff der Körperschaft. Von der „Anstal t" , die 
von den Juristen ebenfalls noch zur „juristischen Person" gezählt 
wird, sehen wir hier ab, weil ihre Grenzen zur Körperschaft fließend 
sind. 

Ohne Zweifel sind in der Körperschaft die einzelnen Gesellschafts­
glieder viel enger miteinander verbunden als etwa in der „Gesellschaft" 
des positiven Rechts. U m diese Dichte der Zusammengehörigkeit zu 
kennzeichnen, gebraucht der Jurist den Ausdruck „juristische Per­
son" . Mit dieser Namenverleihung erkennt er dem betreffenden 
Gebilde zugleich die Eigenschaft des Rechtsträgers zu. E r wendet also 
den Begriff der Person nicht nur im Sinne der Rechtseinheit, sondern 
auch (in erster Absicht) des Rechtsträgers an. Damit aber gleitet der 
Begriff der juristischen Person aus der eigentlichen Analogie hinaus 
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in die Metapher. Denn real ist die Gesellschaft als Ganzheit nicht 
Rechtssubjekt. Reales Rechtssubjekt sind die vielen Gesellschafts­
glieder, sofern sie im Gemeinwohl, dem Einheitsprinzip, integriert 
sind. Der Begriff der juristischen Person, wie er vom positiven Recht 
gebraucht wird, bedeutet demnach ein rein technisches Symbol, eine 
verkürzte Sprechweise, die über die materiale Wirklichkeit des 
Rechtsträgers noch nichts aussagt. In dieser Weise ist also der Begriff 
der juristischen Person eine Fiktion. Die einzige reale Basis ist die 
qualifizierte Einheit der Gesellschaftsglieder. Hier liegt die eigentliche 
Analogie zur menschlichen Person. Unter diesem Betracht allein aber 
(also unter Außerachtlassung des Begriffes des Rechtsträgers) besäße 
auch die „Gesellschaft" des positiven Rechts alle Voraussetzungen, 
um als „juristische Person" angesehen zu werden, wenngleich sie 
nicht dieselbe Dichte wie die Körperschaft aufweist. 

Das Symbol der Polarität und die Gesellschaft 

Das Leben der Menschen in der Gesellschaft wird gerne als polares 
Verhältnis bezeichnet. Polarität besagt die aus Gegensätzlichkeit oder 
Verschiedenheit entstehende Wechselwirkung zweier Elemente oder 
Eigenschaften. Die Menschen treten aufgrund ihrer Verschiedenheit 
in die Beziehung gegenseitigen Gebens und Empfangens. Darin 
besteht ihre Polarität. Das Bild ist insofern für das gesellschaftliche 
Leben sehr treffend, als in ihm unmittelbar das Dynamische zum Aus­
druck kommt, das nun einmal wesentlich im Gesellschaftlichen liegt. 
Dabei ist aber zu bedenken, daß die Wechselwirkung, wenn sie 
sozialethisch gefaßt werden soll, von einem übergeordneten Ganzen 
(Gemeinwohl) geformt sein muß. Die Polarität kann also nur unter 
der Bedingung als geeignetes Bild für den ethischen Begriff der Ge­
sellschaft verwandt werden, wenn man sie zunächst als Wirkung des 
einzelnen zum Ganzen und vom Ganzen zum einzelnen versteht. Die 
direkte gegenseitige Wirkung von Mensch zu Mensch ohne den 
Blick auf das Ganze ist außerstande, die Gesellschaft im ethischen 
Sinne zu erklären. Sie reicht einzig aus, das soziologisch Soziale 
darzustellen. 

Das Gesagte ist bedeutend für die Begriffsbestimmung der Solidari­
tät und der Subsidiarität. 
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IV. Die Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft 

Wie schon mehrmals erwähnt, hat F. Tönnies auf die Unterscheidung 
zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft größten Wert gelegt. G e ­
meinschaft bedeutet intime Verbundenheit mehrerer Menschen, 
Gesellschaft dagegen rein zweckmäßiges Zusammenarbeiten. Die 
Unterscheidung ist rein soziologisch gedacht, d. h. aus der Erfahrung 
geschöpft. Tönnies selbst hat allerdings schon erkannt, daß die Be ­
griffspaare „Gesellschaft" und „Gemeinschaft" mehr oder weniger 
nur Modelle sind, die in der Wirklichkeit ineinanderfließen. In der Tat 
ist in jeder noch so zweckgerichteten Gesellschaft ein Funke von 
Gemeinschaft. J a sehr oft weckt Zweckbestimmung geistige Ver­
bundenheit unter den Gesellschaftsgliedern. 

Sozialethisch betrachtet ist jede Gesellschaft zweckgebunden. 
Dennoch ließe sich in etwa die Unterscheidung zwischen Gesellschaft 
und Gemeinschaft auch hier noch anwenden, insofern man mit 
Gemeinschaft jene Gesellungen bezeichnet, die ihre Zweckbestim­
mung aus der Natur des Menschen erhalten, während man unter 
Gesellschaft jene Gesellungen verstehen kann, die dem freien Ver­
tragswillen ihre Entstehung verdanken. Dennoch verzichten wir auf 
diese Festlegung der Begriffe und gebrauchen unterschiedslos Gesell­
schaft für Gemeinschaft und umgekehrt. 
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D R I T T E S K A P I T E L 

D I E G R U N D L A G E N D E R S O Z I A L E T H I K 

D E R W I S S E N S C H A F T S C H A R A K T E R 

D E R S O Z I A L E T H I K 





I. D i e L e u g n u n g einer wahren Sozia le thik 

durch die Wer tph i losoph ie 

Die moderne Werdehre sieht in den Werten nichts anderes als die 
Güter, welche die Menschen aufgrund innerer Gesinnung, inneren 
Fühlens für erstrebenswert halten. Dilthey spricht darum von der 
„Anarchie" und M. Weher von einem „Polytheismus" der Werte. 
Nicht die Werte als solche, sondern das Wertfühlen der Menschen ist 
das Erstwirkliche. E s gibt keine Werte, welche die Menschen gemäß 
einem inhaltlich bestimmten intentionalen Gehalt „auftragsgemäß" 
zusammenbinden. Das Apriori der echten Sozialethik, die die Gesell­
schaft als Ganzes verpflichtende, dem individuellen Wertempfinden 
vorgeordnete Norm, wird außer Kurs gesetzt. 

D a gemäß der Wertphilosophie alles ethische Abwägen dem indi­
viduellen Empfinden des einzelnen anheimgegeben ist, fragt man sich, 
wie dann eine Sozialethik zustande komme. Denn auf jeden Fall muß 
eine Formel für ein geordnetes Zusammenleben gefunden werden. 
Die Wertphilosophie steht diesem Problem durchaus nicht ratlos 
gegenüber. Sie kennt sehr wohl eine gemeinsame Forderung, die alle 
Glieder der Gesellschaft bindet. Diese Forderung ist aber inhaltsleer. 
Sie besteht einfach in der Rücksichtnahme, in der Toleranz 1 . 

Natürlich ist die Toleranz ein Grundprinzip geordneten Zusammen­
lebens. Man kann sie aber nicht zu dem Prinzip schlechthin erklären. 
Gemäß naturrechtlichem Denken ist die Toleranz immer irgendwie 
mit der objektiven Wahrheit verknüpft, die als allgemein verbindlich 
anerkannt wird. 

1 In diesem Sinne LEOPOLD v. WIESE: Ethik in der Schauweise der Wissenschaften vom Menschen 
und von der Gesellschaft. Bern 1947. 
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Eine etwas idealisierte, aber ebenso inhaltsleere Form dieser 
Toleranz-Ethik ist die „Sozialethik" von Pitirim Sorokin2. Ihr Losungs ­
wort ist der Altruismus. Auch hier handelt es sich nicht um ein im wahren 
Sinn konstruktives Prinzip der gesellschaftlichen Ordnung. Dieser 
Altruismus ist lediglich der aus der eigenen Wertfülle und Voll­
kommenheit gespeiste persönliche Einsatz des einzelnen für den 
andern. Das ist noch keine Sozialethik, d. h. noch kein Auftrag an 
mehrere, ein gemeinsames Ziel zu verwirklichen. In der Vorstellung 
des Altruismus, wie Sorokin ihn faßt, besteht das „Gemeinsame" des 
Auftrages in dem leeren, unbeschriebenen „Verstehe den andern in 
seiner Art, setze dich für ihn ein, wie er nun einmal ist". Dieser Auf­
trag ist aber noch nichts eigentlich „Gemeinsames" , welches in 
Zusammenarbeit zu tätigen wäre. E r bedeutet vielmehr ein rein 
individualethisches Soll, das im Zusammenleben mit andern ausge­
wertet wird. Das Soll gilt jedem als einzelnem. Daraus resultiert gleich­
sam als physischer Effekt der Friede. Sozialethisch dagegen ist der 
Friede nicht nur ein Ergebnis aus gegenseitigem Verständnis, sondern 
eine klar umrissene, formulierbare Ordnung, in welcher der einzelne 
eine bestimmte Teilfunktion ausübt. Augustinus nannte darum den 
Frieden „Ruhe in der Ordnung". Zu solchem Frieden aber bedarf es 
eines Organisationsprinzips, das jedem einzelnen einen bestimmten 
Ort im Ganzen anweist. So ideal darum das Prinzip des Altruismus 
aussehen mag, für sich allein ist es nicht als sozialethischer Ordnungs­
auftrag zu verstehen. 

V o n der Wertphilosophie herkommend, kann man nur bei einer 
individualistischen Verkehrsregel landen, wenn man nicht nach Art 
des Soziologismus einfach die durchschnittliche Moral zum Gebot 
für alle erheben will. 

Auf dem Feld der Wirtschaft formt sich das gesellschaftliche Prinzip 
des Altruismus zum Gesetz der Loyalität in der freien Konkurrenz. 
An sich eine ideale ethische Forderung. Solange aber die freie K o n ­
kurrenz nicht im Sinne eines positiven Sozialprogrammes, sondern 
einfach als inhaltsleere Prämisse wirtschaftlichen Handelns begriffen 
wird, kann sie nicht als sozialethisches Soll aufgefaßt werden. Darum 

2 The Reconstruction of Humanity, Boston 1948, ins Deutsche übers von H. EFFELBERGER: 
Die Wiederherstellung der Menschenwürde, Frankfurt/M. 1952. 
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ist auch die Loyalität für sich genommen, oder, in Umdeutung 
Sorokin'sehet Gedanken: der „wirtschaftliche Altruismus", noch kein 
sozialethisches Prinzip 3 . 

II. Das Problem der sozialen Werte im Materialismus, 

Soziologismus, Historismus, Biologismus und Psychologismus 

Der Naturalismus, der das soziale Geschehen als ein Ergebnis 
naturhafter Gesetzmäßigkeit erklärt, muß selbstredend die Sozialethik 
ablehnen (vgl. die kosmologische und biologische Erklärung des 
Sozialen in den bereits besprochenen Schulen). 

Ebensowenig kann sich auf dem Boden des marxistischen Materialis­
mus, für den die sozialen Werte das Ergebnis wirtschaftlicher Ent­
wicklung sind, eine Sozialethik entwickeln. 

Auch der Soziologismus, der mit Dürkheim die Gesellschaft zur 
Quelle der sozialen Werte erklärt, lehnt jede Wertordnung ab, die das 
gegenseitige Handeln unabhängig vom Wertempfinden der Gesell­
schaft bestimmt. Der Soziologismus fußt im Grunde auf dem 
Historismus, für den soziale Werte nur historisch in einzelnen Gruppen 
gegeben sind. In diesem Sinne ist die Wissenssoziologie voni^. Mannheim 
zu verstehen. Von einer Sozialethik im wahren Sinne der Ethik kann 
also nicht mehr gesprochen werden. 

Soziologismus ist nicht mit Soziologie zu verwechseln. Im Gegensatz 
zur Soziologie ist Soziologismus eine Wertlehre, also eine „Eth ik" . 
Wer die Werte lediglich als Ideale, die sich aus dem Zusammenleben 
der Menschen gebildet haben und die ihre ganze Verbindlichkeit 
einzig aus der sozialen Verstrickung schöpfen, ansieht, der huldigt 
dem Soziologismus. 

Die Soziologie dagegen, wie sie heute gelehrt wird, kümmert sich 
gar nicht um die Erklärung der Werte. Als sogenannte Moralsoziologie 
geht es ihr einzig um die Feststellung, welche die in einer Gesellschaft 
gültigen Ideale des Gemeinschaftslebens sind. Selbst die soziologische 
Vorausschau besagt keineswegs, daß eine Entwicklung in einer 
bestimmten Form kommen soll, sondern nur, daß sie kommen wird. 

* Sehr stark zeigt diesen individualethischen und sogar teilweise individualistischen Gesichtspunkt 
das Buch von WALTER WEDDIGEN, Wirtschaftsethik, System humanitärer Wirtschaftsformen, 
Berlin 1951. 
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Allerdings erliegt der Soziologe, der nicht selbst auch Ethiker im 
wahren Sinne des Wortes ist, leicht der Versuchung, in eine rein 
soziologische Ethik abzuirren. Die soziologische Ethik will nicht wie 
der Soziologismus die Werte als solche erklären. Darüber disputiert 
sie gar nicht. Ihr geht es einzig darum, Normen zu finden, die sichere 
Aussicht haben, in einer gegebenen soziologischen Situation befolgt 
zu werden. Die Unbekümmertheit um die „an sich" geltenden Nor­
men aber läßt die soziologische Ethik hart am Soziologismus vorbei­
streifen (vgl. auch unten 4. K a p . , Art. 1). Die Rechtsbildung ist heute 
auf weite Strecken von der soziologischen Ethik beherrscht, indem 
nur noch jene Inhalte für die Gesellschaft verbindlich erklärt werden, 
die de facto von der Mehrheit der Gesellschaftsglieder als Ideal 
angesehen werden*. 

Das berechtigte Anliegen der sog. soziologischen Ethik und dessen Erfüllung 

in der modernen Demokratie 

Menschen, die in keiner Weise mehr eine gemeinsame Lebens­
auffassung besitzen, die aber trotzdem sich bewußt sind, daß sie 
zusammenleben und tief ins Dasein eingreifende Fragen gemeinsam 
lösen müssen, stehen vor dem schweren Problem, welche Normen sie 
zum Gemeingut aller erwählen sollen. Eine Handelsgesellschaft 
kommt allerdings nicht in diese delikate Situation, wohl aber jenes 
Staatswesen, das grundsätzlich keine weltanschauliche, keine an einer 
absolut geltenden Wertwelt orientierte Sozialethik zur N o r m er­
wählen kann, weil das Gemeinwohl in letztem Entscheid von den 
Gliedern der Gemeinschaft, also vom Volk insgesamt bestimmt wird. 

Ohne Gemeinwohl, ohne gemeinsame Zielsetzung gibt es keine 
Gemeinschaft. Gerade der Staat, der seiner Idee nach die letzte 
Abrundung des menschlichen Gesellungstriebes sein sollte, kann 
ohne eine gemeinsame Ethik einfach nicht bestehen. E r muß Wirt­
schafts-, Sozial-, Kultur- und sogar Erziehungspolitik treiben, also 
gewissermaßen letztgültige Gemeinschaftsnormen tiefmenschlichen 
Zusammenseins formulieren. 

Und dennoch stellt die Wirklichkeit diesem „ M u ß " nicht zu ver­
wischende Grenzen. 

4 Vgl. hierzu M. E. SCHMITT, Recht und Vernunft, Ein Beitrag zur Diskussion über die Rationalität 
des Naturrechts. Sammlung Politeia, Bd. VIII, Heidelberg 1955. 
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Die Regierung der modernen Demokratie befindet sich in der 
heiklen Lage , einerseits als Träger der staatlichen Autorität den 
absoluten Normen verpflichtet, anderseits als gewählte Vertreterin 
des Volkes an den Willen der Bürger gebunden zu sein. Der Mehrheit 
fällt nicht nur eine faktische, sondern auch eine grundsätzlich zurecht 
bestehende Rolle zu dort, wo im Interesse der Einheit und des 
Gesamtwohlergehens eine autoritative Entscheidung unabdingbar ist. 
Hier werden also Normen sozialen Handelns aufgestellt, die vielleicht 
mit einem absoluten Normensystem übereinstimmen mögen, die aber 
im eigentlichen Sinne erst dadurch Geltung erhalten, daß die über­
wiegende Zahl der Bürger sich dafür entscheidet. E s handelt sich 
demnach wirklich um eine soziologische Bestimmung des Gemein­
schaftszieles, mit andern Worten: um eine rein soziologische Ethik. 

Diese Tatsache wird noch deutlicher, wenn man sich klar darüber 
wird, daß die Regierungsparteien um des Friedens im Staate willen 
den Kurs nicht ohne Rücksichtnahme auf die Opposition bestimmen 
sollten (vgl. Teil V der Sozialethik). 

So ist also die soziologische Ethik das kleinere, nicht zu vermei­
dende Übel, um die Demokratie funktionsfähig zu erhalten. 

Anderseits stellt sich doch die unabweisliche Frage, wie weit die 
Kompetenz der Mehrheit, das Gemeinschaftsziel zu bestimmen, 
reiche. Darf diese z. B . aufgrund des allgemeinen soziologischen 
Befundes, etwa im Sinne eines Querschnittes durch die verschiedenen 
in der Staatsgesellschaft gelebten Normensysteme eine Kollektivethik 
schaffen ? Damit würde aus einer soziologischen Ethik eine künstlich 
konstruierte Superstruktur, durch welche die Freiheit der Minder­
heiten gewaltsam erdrückt würde. Die soziologische Ethik würde 
sich selbst ad absurdum führen. 

Tatsächlich erweist sich zu guter Letzt nur die Formel des Altruis­
mus, der allgemeinen Toleranz, der Gewissensfreiheit aller als wirk­
sam, wie sie von manchen Soziologen als Ethik des Gemeinschafts­
lebens proklamiert wird. Die soziologische Ethik verlangt demnach 
ein Höchstmaß von Inhaltlosigkeit. 

Damit aber stehen wir von neuem vor dem geradezu beunruhigen­
den Problem, wie eine solche Gemeinschaft funktionieren soll, da 
ihr das tiefmenschliche gemeinsame Ziel fehlt. 

Die Rettung einer wahren Sozialethik bleibt darum nur der freie, 
von der staatlichen Kollektivethik offen gelassene soziale Raum. So 
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sehr vielleicht auch dem Bösen die Fesseln gelockert werden mögen, 
dem Guten ist jedenfalls die Freiheit belassen, die Gesellschaftsglieder 
im Sinne der höchsten Werte des menschlichen Daseins zu sammeln 
und so die Gesellschaft von unten her im Sinne einer absolut geltenden 
Normenethik aufzubauen. 

Das Gesagte gilt vor allem für die Erziehung der Jugend. Wie es 
schon an sich abwegig ist und gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt 
(vgl. 9. Kapitel), wenn der Staat die Erziehung der Jugend an sich 
reißt, so ist es noch verhängnisvoller, wenn ein an ewigen Normen 
nicht mehr orientierter Staat sich in die Bestimmung des letzten 
Erziehungszieles einmischt (vgl. Teil III der Sozialethik). 

Gren^moral? 

Die ethische Begünstigung der soziologischen Situation stellt den 
Ethiker vor die Frage, ob damit schließlich nicht der Grenzmoral ein 
Preislied gesungen werde. Unter Grenzmoral versteht man das sitt­
liche Verhalten, das sich das gerade noch ungestrafte Minimum zur 
Richtschnur wählt. Göt^ Briefs hat als erster auf dieses Phänomen der 
Grenzmoral in der kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft hinge­
wiesen. 

E s hegt natürlich nahe, daß dort, wo das eigene Interesse zum Motiv 
des Handelns gemacht wird, also gerade in der privatwirtschaftlichen 
Ordnung, der einzelne möglichst „pfiffig" vorzugehen bemüht ist 
und leicht der Versuchung erliegt, kleine egoistische Kniffe anzu­
wenden, so z. B . bei Wahrung des marktgültigen Preises unmerklich 
die Qualität der Ware gegenüber dem üblichen Standard zu senken. 
D a der einzelne Fabrikant oder Kaufmann seine Berufsgenossen für 
genau gleich veranlagt wähnt wie sich selbst, sieht er keinerlei sitt­
liche Bedenken in diesem Vorgehen. E s gilt also gewissermaßen als 
geduldetes Gesetz der Praxis, die Grenze des noch Zulässigen oder 
wegen seiner Geringfügigkeit noch nicht Strafbaren aufzusuchen. 
Diese Tendenz nach unten kennzeichnet leider auf weite Strecken das 
gesamte kulturelle und sittliche Leben der Gesellschaft. Auf diesem 
stillen Wege schleicht sich der schlechte Film und das verderbliche 
Buch ein. Nach diesem sittlichen Fallgesetz senkt sich die Steuermoral. 

Wenn wir im Hinblick auf die Bedeutung der soziologischen 
Situation und auf die Gefahren einer nivellierten Kollektivethik 
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erklärt haben, der Staat müsse weitgehend den sozialen Raum frei 
lassen und solle möglichst wenig in das Leben der Gesellschafts­
glieder, vor allem in deren sittliche Lebensgestaltung eingreifen, dann 
soll damit keineswegs dem Minimismus das Wort geredet werden. 
So sehr die Konkurrenz im wirtschafdichen Raum zur ethisch 
geforderten Spielregel gemacht werden kann und auch, wie wir in der 
Wirtschaftsethik (Teil I V der Sozialethik) sehen werden, gemacht 
werden muß, so wird darum in keiner Weise der Grenzmoral Vorschub 
geleistet. Die Grenzmoral ist eine Dekadenzerscheinung. Ihre wissen­
schaftliche Behandlung gehört übrigens nicht in die Sozialethik, weil 
sie eine persönliche Schuld des einzelnen bedeutet. Einzig als tat­
sächliches sittliches Verhalten, das den in der Masse lebenden Menschen 
kennzeichnet und das gegenseitige Verhalten der Massenmenschen 
bestimmt, ist die Grenzmoral ein soziales, aber nur ein soziologisch­
soziales Phänomen. Eine soziologische Betrachtung des sittlichen Han­
delns des Menschen wird also von der Grenzmoral nicht absehen 
können. In der Wertbeurteilung, d. h. im Lichte des eigentlich 
sittlichen Solls, gehört sie aber, wie überhaupt die Sünde, in die 
Individualethik und zwar in den Traktat über „d ie Versuchungen zum 
sozialwidrigen Verhalten 5 ". 

Wer allerdings die gegenseitige Unterbietung zum Ordnungsprinzip 
von Gesellschaft und Wirtschaft macht, der begibt sich auf den Boden 
der Sozialethik. Die rein soziologische Ethik führt fast zwangsläufig 
zu dieser Form „sozialer Ordnung". Wenn man nämlich stets den 
tatsächlichen Durchschnitt sittlichen Verhaltens in der Gesellschaft 
zum Ordnungsprinzip erhebt, kann man der Konsequenz nicht 
entgehen, auch jenes natürliche Fallgesetz menschlicher Schwäche als 
N o r m gesellschaftlichen Handelns anzuerkennen, das die Grenzmoral 
kennzeichnet. Der Materialismus solchen Denkens ist offenbar, denn 
das Unterbieten der Grenzmoral geschieht nicht etwa zum materiellen 
oder sittlichen Wohl der Gesellschaftsglieder, sondern vielmehr zum 
egoistischen Vorteil des Handelnden. 

5 Es sei hier zum Thema der Grenzmoral nur auf folgende Literatur hingewiesen: G. BRIEFS, 
Sozialform und Sozialgeist der Gegenwart, in: Hdwb. d. Soziologie, hsg. von A. VTERKANDT, 
1931; A. VIERKANDT, Sittlichkeit, ibid.; W. SCHOELLGEN, Grenzmoral, 1946; ders., Akruelle 
Moralprobleme, 1955, passim; FR. KARRENBERG, Stand und Aufgaben christlicher Sozialethik, 
Schriftenreihe „Kirche und Volk", H. 4, 1951; ders., Versuchung und Verantwortung in der Wirt­
schaft, Schriftenr. „Kirche und Volk", H. 11, 1954; H. H. SCHREY, Grenzmoral, in: Evang. 
Soziallexikon, 1954, 458—461. 
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Tiefenpsychologie und Kollektivethik 

Vonseiten der Tiefenpsychologie wird neuerdings eine ganz 
eigene, zwar wenig gesicherte, aber umso zerrüttendere Sozialethik 
verfochten. Ausgehend von der heute weit verbreiteten, deshalb 
allerdings noch nicht bewiesenen Grundthese, daß es absolut geltende 
sozialethische Forderungen für den Menschen als solchen nicht gibt, 
erklärt der Tiefenpsychologe, daß eine gegen diese „Grundeinsicht" 
vorgenommene Aufstellung von absoluten Normen nur auf dem Weg 
einer künstlich oder unnatürlich geschaffenen Kollektivmoral möglich 
ist, die ihrerseits als Ventil für die im individuellen Leben nicht 
gemeisterten Fragen dient. Als Rezept wird die vollständige Indi-
viduation der Ethik verlangt, die dann ihrerseits in der Lage sei, das 
Zusammenleben zwischen den Menschen zu regeln. Die Grundideen 
dieses psychologistischen und darum notwendigerweise auch indi­
vidualistischen Versuches einer Sozialethik sind kurz folgende. 

Auf dem Grund der „neuen Ethik", wie Erich Neumann6 die auf der 
Tiefenpsychologie aufgebaute Ethik nennt, ruht eine psychologische 
Erklärung des Bösen. Gegen die Abtrennung des Bösen, das vom 
guten Menschen gemäß der „alten Ethik" verdrängt oder bekämpft 
wird, stellt die tiefenpsychologisch orientierte Ethik die Forderung 
nach Hereinnahme des Bösen in den Einzelmenschen. „ D a s , was zur 
Ganzheit führt, ist gut, das, was zur Spaltung führt, böse. Integration 
ist gut, Desintegration b ö s e . 7 " Das Negative muß also in den Inte-
grationsprozeß hereingeholt werden. Darin besteht die ethische 
Leistung, nicht also in einer Verdrängung oder Bekämpfung. 

Diese Ganzheit, die alle möglichen Gegensatzpaare umschließt, 
handle es sich nun um gut-böse, männlich-weiblich, außen-innen, 
rational-irrational oder wie immer, ist je und je verschieden in den 
verschiedenen Menschen. Mit dem Augenblick also, da der Mensch 
einen Idealmenschen zum Ziel seines Handeins macht, verweist er das 
Böse aus sich und zwar in der Weise, daß er sich ein vermeintliches 
Kollektivideal schafft, aus dem heraus er dann das Negat ive bekämpft. 

Auf der Primitivstufe entledigt sich der Mensch des Bösen, d. h. des 
Schuldbewußtseins, das er von sich weisen will, indem er das Böse 
mit Hilfe der „Sündenbockpsychologie" zu verdrängen sucht. „Dieser 

6 Tiefenpsychologie und neue Ethik, Zürich 1949. 
' E. NEUMANN, a.a.O., 119. 
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Lösungsversuch, welcher in der gesamten Menschheit nachzuweisen 
ist (J. G. Fräser: The Golden B o u g h : The Scape Goat) , ist am be­
kanntesten als Ritual des Judentums, in dem die Reinigung des 
Kollektivs dadurch erfolgte, daß man das Unreine und Böse auf den 
Sündenbock häufte, der dann in die Wüste, zum Asasel, verbannt 
wurde. Mit Hilfe dieses Rituals wurde das Böse aus der Gemeinschaft 
und ihrem Bewußtsein ins Unbekannte und Unbewußte vertrieben. 8" 

Das Böse , das sich immer im Menschen, und zwar je und je ver­
schieden im einzelnen, findet, wird so hinausprojiziert und dort 
durch das Kollektiv erledigt. Die Opfer dieser Projektion des Bösen 
nach außen werden für gewöhnlich die rassisch oder völkisch Anders­
artigen, die Minoritäten, die Außenseiter, die sich über das Kollektiv-
ideal zu erheben versuchen, die ethisch Minderwertigen, ja sogar 
ganze Völker. Sie gelten als Träger des Bösen und müssen darum 
ausgerottet werden. Daraus erklären sich die Grausamkeiten der­
jenigen, welche das Kollektivideal anstreben. Sie werden verübt an 
denen, die nicht zum Kollektiv gehören, innen und außen. Der 
„ F r e m d e " wird bekämpft, geopfert. Fremd aber ist jeder, der nicht 
zum Kollektivideal in der „participation mystique" gehört. 

Aus dem Kollektivideal heraus werden also Verbrechen an andern 
vollzogen, so daß sich notwendigerweise auch das Phänomen der 
Kollektivschuld ergibt (vgl. hierzu unten 9. Kapitel). 

Die Rettung aus dieser „üb len" und „verderblichen" Kollektiv­
ethik ist gemäß der Tiefenpsychologie einzig die Rückkehr zur 
Integration des Bösen und Negativen im Individuum. D a also kein 
Gemeinschaftsideal mehr besteht, gibt es auch keine Bekämpfung 
und Ausrottung des Mitmenschen mehr. Damit ergibt sich auch 
eine neue Sicht dessen, was die „alte Eth ik" Strafe nannte: „ D e s ­
wegen ist die tiefenpsychologisch fundierte neue Ethik nicht an der 
Bestrafung interessiert. In ihrer Konsequenz kann sie zwar z. B . der 
Ausschaltung nicht assimilierbarer Teile des Kollektivs zustimmen, 
aber sie tut dies nicht v o m Strafprinzip oder v o m Prinzip einer 
eigenen moralischen Überlegenheit aus, sondern im Bewußtsein der 
eigenen psychologischen und biologischen Unfähigkeit. Die Tat­
sache, daß ein Organismus etwas nicht verdauen kann, spricht nicht 
gegen das Unverdaubare, sondern nur gegen die Fähigkeit des 
Organismus, ihn zu integrieren. 9" 
8 A. a. O., 36 f. » A. a. O., 104. 
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Die allgemein ethischen Probleme, welche diese tiefenpsychologisch 
orientierte, sogenannte „ n e u e " Ethik aufwirft, können uns hier nicht 
beschäftigen. E s sei nur am Rande bemerkt, daß die völlige Verpsy-
chologisierung des Bösen in eins geht mit der Leugnung jeden abso­
luten Wertes. Was uns hier interessiert, ist vielmehr die Frage, inwie­
weit diese „neue" Ethik noch Sozialethik sein kann. 

Die „neue Ethik" ist eine reine Individualethik. Sie will aber 
zugleich auch eine kollektivgültige Ethik sein, insofern sie erklärt, 
daß einzig auf diese Weise ein friedliches Zusammenleben möglich 
wird. Die Nächstenliebe ist auch hier wie in der wertphilosophisch 
fundierten Ethik das Bindende, allerdings eine Nächstenliebe, die 
keinen beinhalteten allgemeingültigen Wertmesser mehr hat. 

Dagegen aber ist unabweislich wahr, daß das soziale Leben nicht 
nur ein In-Kauf-Nehmen der Schatten des Nächsten sein kann, sondern 
eine Ordnung darstellt, in die der einzelne sich einzufügen hat. Die 
tiefenpsychologische Ethik hat kein Gemeinwohl mehr. 

III. Die ontologische Begründung der sozialen Werte 1 0 

Die naturrechtlich orientierte Sozialethik im Sinne des hl. Thomas 
von Aquin hält an Werten fest, die aus der Natur der Sache, sei es aus 
der Natur des Menschen überhaupt oder aus der Natur irgendeiner 
zwischenmenschlichen Handlung (z. B . ehelicher Kontrakt) , folgen 
und somit mehreren zu gemeinsamem Handeln aufgetragen sind. 
Unter der Voraussetzung, daß man in den Wesenheiten der Dinge 
nicht nur eine Schöpfung, sondern auch eine Anordnung Gottes 
erkennt und daß man in der menschlichen Vernunft eine spontan 
wirkende Nachbildung des göttlichen Befehls annimmt, ist leicht 
einzusehen, daß es naturhafte Anordnungen gibt, die nicht nur das 
einzelne Gewissen verpflichten, sondern die Gewissen insgesamt im 
Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung zusammenketten. 

Folgende Punkte sind also Voraussetzung für die Begründung 
einer echten, unverfälschten Sozialethik: 

Es geht hier nicht um die allgemeine Frage der ontologischen Begründung der Ethik überhaupt, 
sondern der Sozialethik im besonderen. 
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1. D i e W e s e n s e r k e n n t n i s d e s M e n s c h e n , d i e d e n 

W e r t e a u s d e r u n a b ä n d e r l i c h e n W e s e n h e i t d e r 

a b l e i t e t 

I n h a l t d e r 

D i n g w e l t 

Ethik besagt notwendigerweise Bekenntnis zu einem Ideal, das 
Vorbild für die konkrete Handlung ist. Dieser Gedanke bedarf 
gegenüber dem inhaltsleeren, rein formalen kategorischen Imperativ 
besonderer Beachtung. Wenn man daher von Sozialethik sprechen 
will, dann muß man auch ein Ideal der menschlichen Gemeinschaft 
anerkennen, das dem Wesen des Menschen entspricht. Wo Menschen 
als Menschen sich zusammenfinden, da besteht für sie ein wirkliches, 
inhaltlich gefülltes Ideal gemeinsamer Verbundenheit. E s ist dies die 
allgemeine Idee des Staates. Und wo Mann und Frau sich zur Lebens­
gemeinschaft verbinden, da ergibt sich aus dem Wesen dieser Ver­
bindung eine ganz bestimmte Form gemeinschaftlichen Lebens, die 
Ehe als unauflösliche Bindung des einen an den andern. 

Wenn man allerdings die Ethik nur in der Gestalt eines inhalts­
leeren Imperativs versteht, dann wird man in der Sozialethik den 
Inhalt einzig aus der konkreten Situation ableiten können, wie dies 
die soziologische Ethik tut. Man erhält damit, wie A. Peters sich 
ausdrückt 1 1 , eine „existentiell differenzierte Ethik". Peters meint, daß 
die Vorgegebenheit soziologischer Tatsächlichkeit die absolute N o r m 
ersetzt. Das Ethische besteht hier eigentlich nur in der persönlichen 
Verantwortlichkeit gegenüber einem vorgegebenen konkreten Inhalt, 
der im Bereich des Sozialen ein soziologischer Inhalt ist. Damit 
bleibt aber von der Sozialethik aus nur noch die Forderung übrig, 
daß jeder sich mit dem andern vertrage, indem er ihn in Toleranz 
„erträgt". Tatsächlich kommt v. Wiese zu diesem Schluß. Er erklärt, 
wie bereits gesehen, das Toleranzprinzip zu dem sozialethischen 
Prinzip schlechthin. So löst sich schließlich die Sozialethik in die Lehre 
von den Freiheitsrechten auf, in das Recht auf freie Meinungsbildung, 
Pressefreiheit, Berufsfreiheit usw., jeweils entsprechend der persön­
lichen Welt- und Lebensanschauung des einzelnen oder der vielen 
einzelnen, die zusammenleben wollen. 

1 1 A. PETERS, Die Bedeutung der Soziologie für eine existentiell differenzierte Ethik, in: Kölner Zeit­
schrift für Soziologie, Bd. 2, (1949/50), 311—325. 
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E s sei gegen diese Freiheitsrechte nichts gesagt. Doch können sie 
nicht der Ansatzpunkt wahrer Sozialethik sein, da auch das soziale 
Handeln, ehe der einzelne Mensch überhaupt faktisch etwas will, 
gebunden ist, gebunden an ein Ideal des Gemeinschaftslebens. 

Nur aufgrund der aus einem erkenntnistheoretischen Optimismus 
folgenden Anerkennung der allgemeinen ethischen Prinzipien, die 
sich aus dem Wesen des Menschen und seiner Handlungen ergeben, 
läßt sich eine Sozialethik im Sinne eines als Leitstern geltenden Ideals 
verteidigen. 

Aus diesem Grunde kommt auch die Wertphilosophie zu keiner 
wahren Sozialethik. Für sie sind die Werte nur im Wertempfinden 
gegeben, das keine Erkenntnis im Sinne der Wissenschaft ist. Über 
die Werte kann man also gemäß dieser Lehre nicht disputieren. 
Die Allgemeinverhaftung und Allgemeinverpflichtung ist nichts 
anderes als das Resultat des Wertempfindens der ganzen Gesellschaft. 
Die Sozialethik wird somit ins Individuelle herabgedrückt. 1 2 Aus 
diesem Grunde sind die Wertphilosophien in der Sozialethik durch­
weg soziologisch orientiert, indem sie das Wertempfinden der Gesell­
schaftsglieder untersuchen und sich danach in der gesellschaftlichen 
Organisation orientieren (so ganz deutlich bei H. Coingls). 

Natürlich spielt auch in der Sozialethik, wie überhaupt in der Ethik, 
die Situation eine sehr große Rolle, in der Sozialethik noch mehr als 
in der Individualethik. Dennoch wird der erste Inhalt des Solls nicht 
aus der Situation, sondern aus der Wesenheit des Menschen und der 
Dinge geschöpft (vgl. hierzu, was unten über die Sozialethik als 
praktische Wissenschaft gesagt wird: 4. K a p . , Art. 4) . 

Die gesellschaftlichen Ideale, die aus der Wesenserkenntnis des 
Menschen abgeleitet werden, haben nichts zu tun mit einem idealen 
Zustand der menschlichen Natur. Die Gesellschaftslehren beinahe aller 
Jahrhunderte wurden weithin irregeleitet durch die Vorstellung eines 
vermeintlichen Urzustandes des Menschen. Wenngleich der Erkennt­
niswert dieser Spekulationen, wozu auch die Utopien gehören, nicht 
abgestritten werden soll, so können sie doch nicht Richtmaß kon-

1 2 Wie sehr das Wertempfinden ein vital-individualistisches Phänomen ist, zeigt die Erklärung der 
„moralischen Existenz", die GEORGES GUSDORF (Traite de l'existence morale, Paris 1949) gibt. 
Im selben Sinne F. RAUH, L'experience morale, 5. Aufl., Paris 1951. 

1 3 Die obersten Grundsätze des Rechts. Ein Versuch zur Neubegründung des Naturrechts. Heidelberg 
1947. Ders.: Grundzüge der Rechtsphilosophie, Berlin 1950. 
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kreter Gesellschaftspolitik sein. Wir kommen auf dieses Thema 
nochmals in der Rechtsphilosophie (Teil II der Sozialethik) zu 
sprechen. 

2. D i e n a t u r h a f t e E r k e n n t n i s d e s M e n s c h e n , an d i e S e i n s ­

o r d n u n g a l s an e i n e v o n g ö t t l i c h e r A u t o r i t ä t g e f o r d e r t e 

O r d n u n g g e b u n d e n z u s e i n ( n a t ü r l i c h e s s i t t l i c h e s B e ­

w u ß t s e i n ) 

Die Seinsordnung theoretisch zu erfassen, nützt für das sittliche 
Handeln des Menschen nichts, wenn im Menschen nicht ein natur­
haftes Bewußtsein lebt, dem Sein als Norm des Handelns verpflichtet 
zu sein. In diesem naturhaften sittlichen Bewußtsein liegt der tiefste 
und letzte Grund der sozialen Verantwortung. Jede andere Erklärung 
der sozialen Verantwortung ist außerstande, Sozialethik zu begründen. 

Eine Handlung wird erst dadurch sittlich, daß sie aus dem Be­
wußtsein der Pflicht erfolgt, und zwar näherhin aus dem Bewußtsein 
der Pflicht einem übergeordneten, persönlichen Wesen gegenüber. 
E s ist hier nicht der Ort, diese problemschwere Begriffsbestimmung 
des Sittlichen nachzuweisen. Wir setzen sie als gesichertes Resultat 
der allgemeinen Ethik voraus. 

Von der naturhaften sittlichen Veranlagung des Menschen zu spre­
chen, ist demnach nur möglich, wenn man ein naturhaftes Pflicht-
bewußtsein des Menschen gegenüber Got t annimmt. Die allgemeine 
Ethik weist dieses naturhafte Pflichtbewußtsein an Hand des Phäno­
mens des Gewissens auf. Die Scholastik nennt dieses Gewissen 
„Synderesis" oder „habitus primorum principiorum practicorum". 

E s ist klar, daß ein naturhaftes Gewissen in allen Menschen gleich 
funktionieren muß. Gerade aber die Tatsachen scheinen gegen ein 
allgemeines, gleiches Gewissen zu sprechen. Aus der Ethnologie ist 
bekannt, wie weit die Werturteile der verschiedenen Völker aus­
einandergehen. Jedoch berichtet aber gerade die Ethnologie auch von 
sehr hohen sittlichen Auffassungen bei den Primitiven. Sie erhärtet 
damit die Annahme eines allgemeinen sittlichen Urbewußtseins. 
Übrigens weist der Umstand, daß jeder denkende Mensch bestehende 
Kulturen zu taxieren versucht, auf das Faktum einer allgemeinen, 
selbstverständlichen Überzeugung hin, daß es absolute Normen 
geben müsse. 
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Die Theologie hellt allerdings müheloser als die Philosophie das 
Problem der verschiedenen, konträren Wertbeurteilungen auf. Ihrer 
Lehre gemäß sind diese Widersprüche in den menschlichen Wert­
abschätzungen Abirrungen von der Naturanlage des Menschen, 
verursacht teils durch persönliche Sünde, teils durch vererbte Sünd­
haftigkeit (Erbsünde). 

Auf die Diskussion über das Gewissen und die natürliche sittliche 
Anlage einzugehen, ist hier keine Gelegenheit. Halten wir aus der 
allgemeinen Ethik fest: Das naturhafte Gewissen (Synderesis) besorgt 
spontan die Umformung der Seinserkenntnis in die Sollerkenntnis. 

Wie nun die Seinsordnung nicht nur einfach ein Faktum von vielen 
zweckhaften Verknüpfungen darstellt, sondern zugleich, weil von 
einem göttlichen Geistwesen beabsichtigt, aufgetragene, befohlene 
Ordnung ist, so darf auch das naturhafte Gewissen nicht nur als 
ein bloßer Naturinstinkt aufgefaßt werden. Vielmehr hat man in ihm 
das gottgegebene Organ zu sehen, welches die im Sein liegende gött­
liche Anordnung als solche erkennt und anerkennend nachspricht. 
Mit andern Worten: das sittliche Bewußtsein des Menschen ist eine 
Partizipation des göttlichen Gesetzes oder, wie die Scholastiker die 
Synderesis nannten, eine „Einstrahlung des göttlichen Lichtes" 
(irradiatio luminis divini). 

Unter der Voraussetzung der natürlichen sozialen Anlage des 
Menschen (vgl. 5. Kap . ) erweist sich somit das eine, allen Menschen 
innewohnende Gewissen als letzter Grund sozialer Verantwortung, 
d. h. der gegenseitigen Verbundenheit in einem gemeinsamen, gött­
lichen Auftrag. 

Ohne den Schritt ins Metaphysische ist also eine wahre Sozialethik 
einfach nicht möglich. Die rein theoretische Erkenntnis einer natür­
lichen Finalität, etwa eines gegenseitig Aufeinanderangewiesenseins, 
ist unzureichend, die soziale Verantwortung zu erklären 1 4 . 

Ebenso unzulänglich und dürftig ist die Theorie, womit Henri 
Bergson die soziale Verantwortung zu begründen versucht. Bergson 
geht vom „elan vital" aus. Dieser „e lan" drängt die Vernunft des 
Menschen zur Aufrichtung irgendeines gesellschaftlichen Rahmens, 
wie ähnlich der Instinkt das Tier der Herde zuführt. Bergson nimmt 
also einen Vernunftinstinkt an, gewisse soziale Gewohnheiten zu 

1 4 Vgl. was unten im 5. Kap. über ARISTOTELES und THOMAS v. AQUIN gesagt wird. 
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schaffen, die dann auf dem Menschen lasten wie eine selbst geschaffene 
Verpflichtung, aus der er nicht herauskommt, ohne in sich die Qual 
der Unruhe zu empfinden. Der Mensch erzeugt also in seinem vitalen 
Trieb das Gesetz der sozialen Verpflichtung und des sozialen Zwanges, 
die sogenannte „geschlossene Mora l" (morale close). N u r der geniale 
Mensch, der Mystiker sucht über die gesellschaftliche Gewohnheit 
hinweg den Weg zum Menschlichen an sich und schafft so die „offene 
Mora l" (morale ouverte) 1 5 . 

3. D i e n a t u r h a f t e V e r a n l a g u n g d e s M e n s c h e n , v o n d e n 

a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n h e r d a s e t h i s c h e S o l l an d i e k o n ­

k r e t e S i t u a t i o n h e r a n z u t r a g e n u n d s i c h m i t i h r a u s e i n a n ­

d e r z u s e t z e n 

Die Moralprinzipien sind keine starren Schemen, sondern All­
gemeinsätze, die erst in der Auseinandersetzung mit der Situation 
konkrete Gestalt gewinnen. Der Grundsatz „jedem das Seine geben" 
kann in sich zwei extreme Handlungen begreifen: das Leben retten 
oder das Leben nehmen. Das Leben ist einem Verelendeten zu retten, 
einem gesellschaftlichen Schädling zu nehmen. 

D a das Urgewissen, von dem soeben gesprochen wurde, ein 
natürliches Pflichtbewußtsein nicht nur hinsichtlich allgemeiner 
Normen, sondern auch deren Anwendung in der konkreten Wirk­
lichkeit bedeutet, muß die inhaltliche Bestimmung jeder Handlung 
in logischer Folgerichtigkeit von den Prinzipien zur gegebenen 
Situation vorgenommen werden. Diese L o g i k liegt unbedingt in der 
„ N a t u r " des Menschen. Daß sie sündhaft durchbrochen werden 
kann, ist kein Beweis gegen sie. 

Die Auseinandersetzung mit der konkreten Situation ist in der 
Sozialethik noch mehr erfordert, als etwa in der Individualethik. Im 
gesellschaftlichen Raum hat der Ethiker nicht nur mit dem eigenen 
Willen zu rechnen, sondern mit dem Wollen, ja Gutdünken der ver­
schiedenen Gesellschaftsglieder. Einer Gesellschaft, die sich so weit 
verirrt hat, daß sie gegen die gesetzlich statuierte Unauflöslichkeit 
der Ehe die Ausflucht im Konkubinat sucht, wird man klugerweise 
die prozessuale Ehescheidung zubilligen müssen, nur um überhaupt 

1 6 H. BERGSON, Les deux sources de la Morale et de la Religion. Geneve 1945, 11—98. 
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noch Ordnung im Eheleben zu erwirken. Ohne die Ehescheidung als 
solche zu billigen, nimmt man den Ehescheidungs/>ro^<?/f' als minus 
malum zur Abriegelung schlimmerer Ausschreitungen in Kauf. 

Die Anwendung der allgemeinen Moralprinzipien vollzieht sich 
demnach a) nicht einfach in theoretischer Deduktion, wie dies etwa 
die rationalistische Naturrechtsphilosophie gemeint hat, b) auch nicht 
in einfacher Beugung vor der konkreten Situation, wie es die Situa­
tionsethik oder jede soziologische Ethik annimmt, sondern c) in 
Konfrontierung der allgemeinen Normen mit der konkreten sozialen 
Wirklichkeit und in Ermittlung der bestmöglichen Ordnung gemäß 
den Normen. 

a) nicht in theoretischer Deduktion: Aus dem allgemeinen Satz, daß 
jeder Mensch ein Recht auf Arbeit habe, läßt sich nicht ohne weiteres 
auf die Forderung schließen, der Staat müsse um jeden Preis öffent­
liche Arbeitsstätten errichten. Das Recht auf Arbeit besteht nur im 
Rahmen des Gemeinwohls und zwar des in der möglichen Durch­
führbarkeit liegenden konkreten Gemeinwohls, d. h. des Sozial­
gerechten (vgl. 6. K a p . , Art. 2, § 2). Aus demselben Grunde kann 
man auch nicht einfach den Familienlohn predigen und erklären, der 
Unternehmer sei aufgrund der kommutativen Gerechtigkeit ver­
pflichtet, seinen Arbeitern einen solchen Lohn zu zahlen, der es ihnen 
ermöglicht, auch ihre Familie zu ernähren. Wenn die private Eigen­
tumsordnung für die Produktion proklamiert wird, dann ist der 
soziale Lohn eben keine rein betriebliche Angelegenheit mehr. 

b) nicht in einfacher Beugung vor der konkreten Situation : Nicht dasjenige, 
was ist, hat als N o r m zu gelten, sondern dasjenige, das sein soll. E s ist 
festzuhalten, daß die ethischen Normen, auch die Sozialnormen, stets 
von oben nach unten, d. h. von den universalen zu den konkreten 
Inhalten schreiten. Aus diesem Grunde ist es z. B . begreiflich, daß die 
Sozialethik in ihrem wirtschaftlichen Teil einen Strukturwandel der 
Wirtschaft verlangt, für den der an die liberalistische wirtschaftliche 
Wirklichkeit gebundene Nationalökonom vielleicht wenig Ver­
ständnis zeigt. Wenn das Mitbestimmungsrecht des Arbeiters in 
gewissen Wirtschaftszweigen sich als einzige Verwirklichung der 
sozialen Sicherheit des Arbeiters erweist, ist wohl oder übel der bisher 
liberalistisch geführte Betrieb danach umzubauen. 
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c) in Konfrontierung der allgemeinen Normen mit der konkreten gesell­
schaftlichen Situation: V o m Sozialethiker ist eingehende Kenntnis der 
konkreten Gesellschaft verlangt. E r gewinnt diese Kenntnis aus den 
soziologischen, wirtschaftlichen und politischen Erhebungen und 
Untersuchungen (vgl. hierzu unten 4. K a p . , Art. 4) . 

Zusammenfassung 

Die Sozialethik gehört also unter die Realwissenschaften und nicht 
in die Kategorie des reinen Wertfühlens, das gemäß der modernen 
Wertethik sich je und je verschieden gestaltet entsprechend den 
subjektiven Strebungen. Sie ist allerdings, wie gesagt , nicht eine rein 
ontologische Wissenschaft, die nur deduziert. Sie ist eine Wissenschaft, 
die befiehlt. Der Befehl ist aber inhaltlich voll und ganz bestimmt 
durch die sachliche, also ontologische Analyse. 

Solange also die Menschen noch in ihrer Vernunft ansprechbar 
sind, muß grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, das Gemeinschafts­
leben nach einer echten Sozialethik zu formen. Wo dies nicht mehr 
der Fall ist, da wird allerdings die Sozialethik zur reinen Ideologie. 
E s wäre aber verhängnisvoll, wollten wir diesem Trend der modernen 
Gesellschaft ins subjektive Wertempfinden nachgeben und auf eine 
Darstellung dessen, was eigentlich für alle bindend und verpflichtend 
ist, verzichten. Die Folge wäre, daß einzig die Soziologie die Normen 
des Zusammenlebens aufstellen würde im Sinne der soziologischen 
Ethik, denn ohne Lenkung kommt keine Gemeinschaft aus. Dies hat 
bis jetzt noch jeder Soziologe erkannt. 
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V I E R T E S K A P I T E L 

D I E S O Z I A L E T H I K I N I H R E R U N T E R S C H E I D U N G 

V O N S O Z I O L O G I E , S O Z I A L P H I L O S O P H I E 

U N D I N D I V I D U A L E T H I K 





1. A r t i k e l 

D I E S O Z I O L O G I E 

Die wertfreie Beziehung 

Die Soziologie betrachtet die zwischenmenschlichen Beziehungen, 
die sich aus der tatsächlichen Wechselwirkung der Menschen ergeben. 
Der Gesichtspunkt ist dabei das Faktum der gegenseitigen Ver­
schränkung oder Abstoßung ohne Rücksicht auf die innere Wert-
haftigkeit. Wir haben also hier das reine „fait social", von dem 
Dürkheim und übrigens alle Soziologen sprechen. Obwohl die 
Wechselwirkung real nie wertfrei sein kann, so kann doch die Wert­
beurteilung ausgeklammert werden. 

Philosophisch wird diese Beziehung, die auf der faktischen Wechsel­
wirkung aufbaut, als eine prädikamentale Relation bezeichnet. Der 
Soziologe gibt sich natürlich über diese philosophische Ortsbestim­
mung keine Rechenschaft, da es ihm nicht um diese allgemeine 
ontologische Betrachtung, sondern vielmehr um die spezifische 
Best immung der verschiedenen Formen der gegenseitigen Verhaftung 
geht. 

Selbstverständlich kann die Soziologie (es ist dabei an die Soziologie 
im eigentlichen Sinne gedacht, an die Tatsachenwissenschaft, die die 
soeben besprochene Beziehung aufgrund der Wechselwirkung ins 
A u g e faßt) von dem Fundament, d. h. v o m psychologischen Unter­
grund, auf dem die zwischenmenschlichen Beziehungen beruhen, 
nicht absehen. Darum spricht E. Dupre'e/1 von den seelischen Zu­
ständen (etats psychiques), welche die sozialen Beziehungen positiv 
oder negativ gestalten. A u s diesem Grunde gehören die Darstellungen 

1 Le rappoft social, Paris 1912, 30. 
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von F. Tönnies der eigentlichen Soziologie an, wenngleich er die 
Motivierungen des Zusammenlebens untersucht, um zur Unter­
scheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft zu kommen. Diese 
Motivierungen (Wesenwille und Kürwille) waren ihm nur Basis in 
der Beurteilung der Intensität der je verschiedenen sozialen Bezie­
hung. So war bereits um das Jahr 1900 der Begriff des Gemeinschafts-
bewußtseins bei A.. W. Small eigentlich nicht dazu benützt worden, 
um eine psychologische Analyse des menschlichen Bewußtseins 
innerhalb der Gemeinschaft zu geben, sondern vielmehr, um damit 
den Begriff der Anziehung und der Abstoßung klarzulegen. 

A m schärfsten, sozusagen in überspitzter, formalistischer Form, ist 
dieses Beziehungselement von Leopold v. Wiese herausgearbeitet 
worden 2 . 

Allerdings hat v. Wiese den Begriff der Beziehung sehr stark ver­
wässert, indem er doch nur bei den sozialen „Prozessen" stehenblieb, 
so daß er die Ganzheit, die notwendigerweise mit dem Wesen der 
sozialen Beziehung verbunden ist, zerstörte. Da rum auch sein K a m p f 
gegen die Substantive wie „S taa t " , da es seiner Ansicht nach in 
Wirklichkeit nicht den Staat, sondern „nur staatliches Geschehen 
gibt, d. h. Prozesse, in denen die Menschen sich in bestimmten, 
nämlich politischen Distanzen begegnen 3 " . 

O. Spann hat diese Entleerung des Sozialen scharf kritisiert, indem 
er darauf hinwies, daß damit die Gesellschaftslehre eigentlich ihren 
Gegenstand verliere: „ D e r Begriff der Wechselwirkung nimmt der 
Gesellschaftslehre den Gegenstand dadurch, daß er alle Realität in die 
Bestandteile legt — denn diese müssen grundsätzlich selbständige, für 
sich bestandfähige, aus sich wirkende Einzelne sein, sollen sie durch 
ihr Wirken aufeinander etwas hervorbringen. Das heißt aber: sie 
allein bestehen wahrhaft, während eine ,Gesellschaft' als Eigenes, als 
Ganzes selbst nicht mehr besteht. Dies ist der entscheidende G e ­
dankengang" 4 . 

Sofern man aber die wahre Einheit, die in der gegenseitigen 
Relation besteht, erkennt, muß man der Soziologie ihr Objekt im 
Sinne eines wirklich Sozialen belassen. E s ist das soziale Faktum, die 

2 Vgl. die gute Übersicht über die Entwicklung der Soziologie in dem Artikel Sociology von R. Mc 
IVER, in: Encyclopaedia of the Social Sciences. Hrsg. von E. SELIGMAN u. A. JOHNSON, 
New York 1930—1935 (letzte Aufl. 1949) Bd. XIV, 232—247. 

3 L. v. WIESE, Soziologie, Geschichte und Hauptprobleme, Berlin 1954, 14. 
4 O. SPANN, Gesellschaftslehre, 2. Aufl., Leipzig 1923, 38. 
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tatsächliche, durch Wechselwirkung erzielte Verhaftung, die in sich 
zwar stets wertbestimmt ist, aber doch unter dem Gesichtspunkt der 
Intensität der Verhaftung von der Wertbetrachtung abgelöst werden 
kann. Man kann z. B . sehr gut fragen, welche Wechselwirkung die 
größte gegenseitige Verhaftung erzielt, ohne Rücksicht darauf, ob nun 
diese Verhaftung gut oder schlecht sei. 

In einem ähnlichen Sinne fragt die Psychologie nach der Art und 
Weise, auf welche Willensentschlüsse wirksam sind, ohne zunächst 
auf die Wertbesümmung der Entschlüsse zu achten. So erklärt z. B . 
die Motivlehre, daß große Entschlüsse aus großen Motiven entstehen, 
nicht aus Anerziehung und Training, nicht also aus erworbenem 
Habi tus 5 . 

Absolute Loslösung der soziologischen Beziehung von den sozialethischen 

Werten unmöglich 

Allerdings meldet die Philosophie gegen diese wertfreie Betrachtung 
große Bedenken an. Sofern man nämlich die Wesensanlage der 
menschlichen Natur anerkennt, also eine natura humana in jedem 
Menschen real verwirklicht sieht, wird man auch die naturhafte 
Ausrichtung eines jeden Menschen auf bestimmte Objekte zugeben 
müssen. Gemäß der Anthropologie des hl. Thomas von Aquin, wie 
überhaupt des Christentums, ist der Mensch auf das seiner Wesens­
natur entsprechende Gute ausgerichtet. D ie Hafttiefe des Guten 
hängt darum nicht allein von der individuellen Empfindung oder 
Erfahrung ab, sondern zuerst und zutiefst von dem Grade, gemäß 
welchem das erstrebte Gu t der natura humana entspricht. 

Der einzelne Mensch mag ein Widerstreben gegen das naturhafte 
Gute „empfinden". Unter dem rein äußeren Gesichtspunkt des 
Faktischen kann also eventuell eine sehr geringe Verhaftung vor­
liegen. In der Tiefe der Natur als solcher ist aber die Verhaftung doch 
viel intensiver. 

E s handelt sich hierbei um die metaphysische Hafttiefe, die nicht 
weniger wirklich ist als die erfahrbare und fühlbare, welche die 
Soziologie als die einzig wirkliche Verhaftung bezeichnen möchte. 
Die Philosophie hält daran fest, daß diese metaphysische Hafttiefe 

'Vgl. J . LINDWORSKI, Der Wille. Leipzig 1923; dazu meine Kritik in Bd. 11 der Deutschen 
Thomasausgabe, Salzburg 1940, 526 ff. 
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ebenfalls etwas Tatsächliches ist im selben Sinne, wie in jedem 
Menschen die natura humana als universale tatsächlich verwirklicht 
ist. 

Aus diesem Grunde bestimmt die Ethik den Tugendhabitus 
zunächst nach dem naturentsprechenden Objekt und erst in zweiter 
Linie nach der subjektiven, erfahrbaren Leichtigkeit, das Gute zu 
wollen. U m die Tragweite dieser Lehre zu verstehen, muß man sich 
klar sein, daß jeder Habitus wesentlich Verhaftung im Objekt be­
zeichnet. Diese Verhaftung im Objekt ist aber grundsätzlich zuerst 
dort gegeben, w o das Objekt der Natur entspricht, also im Guten. 
Im Schlechten kann die Natur als solche niemals tief verhaftet sein. 
Aus diesem Grunde nennt Thomas unter diesem Gesichtspunkt jede 
Verhaftung im Schlechten nur „d ispos i t io" , nicht „habi tus 6 " . Z u 
dieser metaphysischen, aber nicht unwirklichen Verhaftung tritt dann 
noch die erfahrbare und erfühlbare. Hier natürlich kann sehr wohl die 
Verhaftung im Schlechten jene im Guten übertreffen. 

Dasselbe, was hier bezüglich der Individualpsychologie des Habitus 
gesagt worden ist, gilt aber auch in bezug auf die gegenseitige Ver­
haftung durch die soziale Beziehung. Der einzelne Mensch ist den 
andern Menschen in einer viel tieferen Seinsschicht verbunden, als es 
die Soziologie meint. Bevor man an die gegenseitige Verhaftung 
aufgrund der Wechselwirkung denkt, hat man sich bewußt zu sein, 
daß in der Tiefe des menschlichen Wesens die Sozialanlage ruht, die 
durch einen vorgegebenen, v o m Menschen weder geschaffenen noch 
erfundenen Gemeinwert geformt ist und darum von vornherein auch 
die metaphysische Haftüefe bestimmt. Das „unsozia le" Handeln, das 
zwar von der Soziologie auch als soziales bezeichnet wird, bedeutet 
darum, von der Tiefe des menschlichen Seins her gesehen, alles andere 
als soziale Verflechtung. Die Freundschaft einer Gaunerbande, die 
sich auf Leben und T o d zu gemeinsamem Raub gebildet hat, mag in 
der erfahrbaren Sphäre des Lebens geradezu unzerreißbare Bande 
gegenseitiger Verbundenheit schaffen. V o n der menschlichen Natur 
her jedoch ist sie unbeständig, schwach und schwindsüchtig, da sie 
der Teleologie der Natur widerspricht. Beständig, im wahren Sinne 
intensiv verbindend kann nur jene soziale Gemeinschaft sein, die dem 
Wesen des Menschen entspricht, also wertmäßig gut ist. 

6 Vgl. Näheres in meinem Kommentar zu Bd. 11 der Deutschen Thomasausgabe, 465—470. 
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Der Soziologe wird darauf erwidern, daß wir dies nicht festzustellen 
vermögen und daß er auf jeden Fall nur jene gegenseitige Verhaftung 
zu untersuchen gewillt sei, die sich durch die Erfahrung ermitteln 
lasse. E r mag bei seiner Absicht bleiben. E s steht jeder Wissenschaft 
zu, sich an die Begrenzung ihres Gegenstandes zu halten. E s wäre 
aber mehr als verwegen, behaupten zu wollen, daß mit der sozio­
logischen Betrachtung die ganze Wirklichkeit der gegenseitigen Ver­
haftung erfaßt sei. O b nun die metaphysische Verhaftung sich irgend­
wie unserem physischen A u g e erfahrbar darbiete oder nicht, diese 
Frage berührt das Wie, die Art und Weise des Wirklichseins, nicht das 
Wirklichsein überhaupt. 

Übrigens können wir auf lange Sicht die Beständigkeit einer guten, 
d. h. der Natur entsprechenden sozialen Verbindung erfahrbar 
feststellen. Wo die Ehe entsprechend ihrem Wesen als unauflöslicher 
Bund zwischen Mann und Frau geschlossen ist, vermag sie über alle 
Neigung und gefühlsmäßige Sympathie hinweg zwei Menschen auch 
innerlich miteinander zu verbinden, obwohl sich beide bewußt sind, 
daß sie eigentlich „nicht zusammenpassen". Natürlich wird der 
Soziologe darauf erwidern, gerade dieses Experiment sei ein Beweis 
dafür, daß der ethisch starke Wille geeignet sei, eine tiefe soziale 
Verhaftung zu bewirken. Der Soziologe wird darum noch immer 
behaupten, daß die gesamte Betrachtung der Hafttiefe innerhalb des 
Erfahrungs-, also Tatsachenbereiches verbleibe und nichts mit 
Philosophie zu tun habe. Wir kommen also aus dem Streit nicht 
heraus. E s ist die alte Diskussion zwischen Positivismus und Wesens­
philosophie, die Auseinandersetzung über die Realität des Univer­
salen. Wer die erkenntnistheoretische Haltung des Positivismus zu 
überwinden vermag, ist leicht in der L a g e , die Angleichung der 
sozialen Verbindung an die ethische N o r m als die tiefste Wurzel echter 
gegenseitiger Verhaftung zu erkennen. Thomas v. Aquin hat diese 
„Ta t sache" in seiner Lehre von der wesentlichen Einheit und G e ­
schlossenheit des sittlich guten und der Zerrissenheit und Unbestän­
digkeit des sittlich schlechten Lebens treffend zur Darstellung ge­
bracht. Dabei stützt er sich weniger auf die praktische Erfahrung, als 
vielmehr auf die Analyse des Wertes, auf den die sittliche Handlung 
gerichtet ist. 

Nach all dem ist es also verständlich, wenn die Sozialethik ernste 
Bedenken gegen die nur-soziologische Methode in der Erforschung 
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der Intensität und Hafttiefe der sozialen Verbindung anmeldet, 
wenngleich sie durchaus versteht, daß die Soziologie keine Wert­
wissenschaft zu sein braucht und es auch nicht ist. 

Besitzt die Soziologie ein ihr eigenes Ziel? 

Die Soziologie ist eine wertfreie Wissenschaft, da sie die tatsäch­
lichen gesellschaftlichen Beziehungen betrachtet, ohne sie nach 
irgendwelchem Wertmaßstab als gut oder bös zu erklären. Darüber 
sind sich alle Soziologen einig. 

Anderseits fragt man sich aber, welche Motive, d. h. welche Ziel­
setzungen den Soziologen zur Betrachtung seines Objektes treiben. 
H. Freyer7 hat erklärt: „ N u r wer gesellschaftlich etwas will, sieht 
soziologisch etwas." Und Dürkheim meinte, es lohne sich nicht eine 
einzige Stunde soziologischer Studien, wenn man dabei nur ein 
theoretisches Ziel verfolge 8 . Damit wird die Soziologie als eine prak­
tische Wissenschaft bezeichnet. Wenn sie aber dies wirklich ist, dann 
muß sie ein Ziel verfolgen, so sehr sie in ihrer Betrachtung das Wert­
empfinden ausschalten mag . 

Die Soziologie will offenbar gesellschaftlich etwas erreichen und 
erwirken. Man könnte etwa an die meteorologische Wissenschaft 
denken, die die Gesetzmäßigkeiten der Witterungsverhältnisse stu­
diert, nicht nur um sie zu erkennen und bei dieser Erkenntnis stehen 
zu bleiben, sondern um zu erfahren, wie man das Wetter beeinflussen 
kann. Insofern die Soziologie nur das Ziel verfolgt, die Gesetzmäßig­
keiten gesellschaftlichen Handelns zu ermitteln, um daraus zu schlie­
ßen, was aus bestimmten sozialen Verbindungen zu erwarten ist, ist 
sie noch keine praktische Wissenschaft. Der Soziologe konstatiert in 
der Ursache vorgezeichnete Entwicklungsergebnisse, wie dies z. B . 
auch der Naturwissenschaftler tut, mit dem Unterschied, daß der 
Soziologe im Hinblick auf die unabwägbare Freiheit des Menschen 
sich größere Reserve auferlegt als der Naturwissenschaftler. In diesem 
Sinne sprachen Comte und Spencer von den sozialen Zielen. Diese 

' Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft, Leipzig-Berlin 1930, 305. 
8 De la division du travail social, Paris 1902 2: „Nous estimerions que nos recherches ne meritent pas 

une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un interet speculatif". 
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waren keine ethischen Imperative, sondern vielmehr nur Aussagen 
über ein mehr oder weniger notwendig eintretendes zukünftiges 
Sozialgeschehen 9 . 

N u n ist aber der Soziologe als Mensch doch mehr als nur Vertreter 
der eng begrenzten Soziologie. Auch steht die Soziologie selbst nicht 
isoliert da, sondern befindet sich als Glied in der großen Kette der 
Sozialwissenschaften. Darum strebt der Soziologe von selbst über 
sein enges Fachgebiet hinaus. Und zwar begibt er sich in die Sozial­
pädagogik. Diese sucht in das Sozialgeschehen unmittelbar lenkend 
einzugreifen. Sie muß darum als praktische Wissenschaft im strengen 
Sinne angesprochen werden. 

Wem aber untersteht die Sozia lpädagogik? Die Antwort ist schnell 
gefunden, wenn man sich Rechenschaft darüber gibt, daß das soziale 
Geschehen nicht wie das Objekt der Meteorologie ein wertfreies 
Geschehen ist. Aus diesem Grunde ist die Sozialpädagogik grund­
sätzlich der Sozialethik unterstellt. Trotzdem rechnet sie nicht zur 
Sozialethik. Sie ist die Wissenschaft von den praktischen Möglich­
keiten im Dienste der Sozialethik. Was soziales, auch konkret soziales 
Ziel sein soll, gibt einzig die Sozialethik an. Die Sozialpädagogik 
münzt die soziologischen Ergebnisse zu Dienstleistungen zugunsten 
der Sozialethik um. 

Sofern a l so d ie S o z i a l p ä d a g o g i k in d ie Soz io log i e h i n e i n g e n o m ­
m e n wird (in E r w e i t e r u n g des Begrif fes der Soz io log ie ) , i s t d i e 
S o z i o l o g i e e ine p r a k t i s c h e Wissenschaft . A l s so l che aber ist s i e 
d e n Z i e l g e b u n g e n der Soz ia le th ik unterstel lt . 

• Vgl. N. MONZEL, Struktuisoziologie, 171. 
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2. Artikel 

D I E S O Z I A L P H I L O S O P H I E U N D I H R O B J E K T 

Die Soziologie verweist jedwede Betrachtung, die sich nicht un­
mittelbar mit dem sozialen Faktum beschäftigt, sondern eine hinter 
den Phänomenen liegende Erklärung sucht, in die Philosophie. 
Sofern sie diese philosophische Betrachtung nicht als unwirklich 
erklärt, ist dagegen nichts einzuwenden. E s geht aber nun weiterhin 
um die Frage, ob es überhaupt eine philosophische Betrachtung des 
Sozialen gebe, die nicht zugleich ethischer Natur ist. 

Man kann zum Erweis der Existenz der Sozialphilosophie 1 0 als 
wertfreier Betrachtung an eine Ontologie oder Psychologie des 
Sozialen denken. Eine Ontologie oder, wie man auch zu sagen pflegt, 
eine Metaphysik der Gesellschaft befaßt sich mit der ontologischen 
Grundlage des gesellschaftlichen Phänomens, der Rückführung des 
Sozialen auf die letzten Seinskomponenten des Menschen. Ent­
sprechend der Grundauffassung der Anthropologie wird man natürlich 
zu verschiedenen Schlußfolgerungen gelangen. So ergeben sich ver­
schiedene Philosophien über das Soziale. Die sogen, „christliche 
Philosophie" sieht die soziale Anlage ontologisch im körperlich­
geistigen Wesen des Menschen verankert. Für uns ist es im Augen­
blick belanglos, wie im einzelnen die Erklärungsversuche aussehen. 
Entscheidend ist, daß wir erkennen, in welchem Sinne man von einer 
Sozialontologie sprechen kann, ohne unmittelbar an eine Sozialethik 

1 0 Der Name Social Philosophy stammt von TH. HOBBES. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß wir hier keine historische Erklärung des Begriffes „Sozialphilosophie" geben, sondern vielmehr 
die Frage beantworten wollen, wo in der Systematik der Sozialwissenschaften es einen Raum für 
eine philosophische Behandlung des Sozialen gibt, die nicht mit der Sozialethik zusammenfällt. 
Geschichtlich ist der Ausdruck „Sozialphilosophie" durch alle möglichen Geistesrichtungen (vor 
allem durch die Geschichtsphilosophien) entstellt. 
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zu denken. Der Hegeische dialektische Materialismus ist eine solche 
Sozialontologie. Sozialontologisch orientiert sind — allerdings in 
sehr verschiedener Weise — O. Spann, W. Sauer, auch Scholastiker wie 
J. Maritain, R. Garrigou-Lagrange und andere, die das Soziale im 
Menschen einzig oder doch vorwiegend von der ontologischen 
Unterscheidung zwischen Individuum und Person her untersuchen. 

Die sozialphilosophische Betrachtung im Sinne einer philosophi­
schen Psychologie richtet den Blick auf das Mit-einander-sein des 
Menschen, auf die Sinnesdeutung der gegenseitigen Verhaftung. Hier­
her gehört z. B . die Erörterung über die wesensmäßige, hinter der Er­
fahrung liegende Hafttiefe, die philosophische Analyse der Liebe, 
Sympathie, wie wir sie bei M. Scheler, D. v. Hildebrand, Th. Litt 
finden. 

Fragen wir uns aber, ob diese ontologisch oder psychologisch 
gerichtete Sozialphilosophie im vollen Sinne das Soziale erfasse. 

Der Ausgangspunkt bei diesen rein sozialphilosophischen Be ­
trachtungen ist immer der einzelne Mensch. Man mag zwar in diesem 
jeweils das tiefere Wesen erforschen, seine ontologische Zusammen­
setzung, seine geistige Anlage. E s geht aber immer um die Frage, 
welche Ursachen den einzelnen zum andern drängen. Zwar werden 
dafür keine individuellen Motive, keine reinen Facta aufgeführt, 
sondern tief in der Natur des Menschen oder seines Geistes liegende 
Seinsgrundlagen aufgedeckt, aufgrund deren der einzelne Mensch 
seine Entelechie wenigstens mittelbar in dem Zusammensein mit den 
Mitmenschen findet. 

Damit aber ist noch nicht das eigentlich Soziale angerührt. E s ist 
sehr richtig, was der Antwerpener Professor W. Malgaud11 sagt : „ D a s 
Soziale nimmt in dem Maße zu, wie das Individuelle abnimmt." Man 
kann, so schreibt der erwähnte Verfasser, das Soziale nicht erfassen, 
wenn man es allein durch einzelne Handlungen von Mensch zu 
Mensch erklären wil l 1 2 . Dies gilt nicht nur in bezug auf die Unzu­
länglichkeit jener Darstellung des Sozialen, die von den faktischen 
Einzelhandlungen ausgeht, sondern auch von den philosophischen 
Erörterungen, die rein ontologisch den Trieb und die Entelechie des 
Menschen, die durch die Gesellschaft instrumental erfüllt wird, ins 

1 1 Das soziale Handeln, in: Jahrbuch für Soziologie. Eine internationale Sammlung, 2. Bd., hrsg. 
von G. SALOMON, Karlsruhe 1926, 167. 

1 2 a. a. O., 161. 
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Auge fassen. E s sei damit nichts gegen die Metaphysik der Gesell­
schaft gesagt . Solange man aber diese Metaphysik ausschließlich 
ontologisch betreibt, gelingt es nicht, sich über das Individuum zu 
erheben. Man befindet sich gewissermaßen immer noch im Aufstieg 
zum Sozialen, noch nicht beim Sozialen selbst, von dem aus man auf 
die Individuen hinabsieht und zu ihnen hinabsteigt. 

U m das Soziale zu finden, muß man, wie Malgaud sagt, zur sozialen 
Idee gelangen, dem Prinzip der Ordnung. Leider hat Malgaud die 
ethische Finalität in dieser sozialen Idee nicht erkannt. E r verbindet 
die soziale Idee zu stark mit dem kausal gefaßten Begriff der Funktion. 
Hat man sich aber einmal mit der Idee des Gemeinwohls vertraut 
gemacht, dann wird man erkennen, daß hier ein Ordnungsprinzip 
verwirklicht ist, das von oben nach unten, vom Allgemeinen zum 
Individuellen vordringt. Erst die ethische Betrachtung des Sozialen 
trifft somit das Soziale. Die rein ontologische oder philosophisch 
psychologische Sicht vermag nur dessen seinsmäßige Grundlage zu 
erhellen. Immerhin leistet die Sozialphilosophie 1 3 den unentbehrlichen 
Dienst, daß sie die weitschichtige Abhängigkeit des Menschen v o m 
Mitmenschen nachweist und so das Fundament für die Erkenntnis 
abgibt, daß das Gemeinwohl nicht eine reine Ideologie bedeutet, 
sondern — um in der Ausdrucksweise von Malgaud zu bleiben — die 
Menschen funktional verbindet. 

Sozialphilosophie im engeren, umschriebenen Sinne. Selbstverständlich ist die Ethik ebenfalls eine 
philosophische Disziplin. 
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3. Artikel 

D I E E I G E N S T Ä N D I G K E I T D E R S O Z I A L E T H I K 

Die Ableitung der Sozialethik von der allgemeinen Personalethik 

Aus dem bisher Gesagten mag deutlich geworden sein, daß die 
Sozialethik ein eigenes Objekt hat, das nicht ohne weiteres das Objekt 
der Ethik überhaupt ist. Während die allgemeine Ethik einfach den 
Menschen als solchen in seiner Beziehung zum letzten aufgetragenen 
Ziel, der endgültigen Vollkommenheit, betrachtet, geht es der 
Sozialethik um das Ordnungsgefüge, in welchem die Menschen 
zueinander stehen. 

Für gewöhnlich liest man in den Lehrbüchern der Ethik, die 
Individualethik betrachte den Menschen in Hinordnung zu sich selbst, 
die Sozialethik jedoch, sofern er mit andern zusammenlebt. Dies ist 
nur richtig, wenn man sich darüber Rechenschaft gibt, was „ M e n s c h " 
beide Male heißt. In der Individualethik ist der Mensch als persönliches 
Einzelwesen in seinen Verpflichtungen gegenüber sich selbst Gegen­
stand der Untersuchung. In der Sozialethik sind es die vielen Menschen, 
sofern sie einem Ganzen verpflichtet sind. 

Über beiden Betrachtungsweisen steht aber noch ein anderer Teil 
der Ethik, nämlich die sogen, allgemeine Ethik. Individual- und Sozial­
ethik müssen dieser allgemeinen Ethik gegenüber als „Spezialethik" 
bezeichnet werden. 

Zur allgemeinen Ethik oder den Prinzipien der Ethik gehört die 
Behandlung des sittlichen Aktes, der Verantwortung und Pflicht, des 
Zieles sittlicher Bemühung, der menschlichen Vollkommenheit. Die 
allgemeine Ethik ist also notwendigerweise eine Personalethik (aber 
keine Individualethik). 
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In die Spezialethik fallen jene Bereiche, welche die Mittel betreffen, 
durch die das letzte Ziel der sittlichen Handlung verwirklicht werden 
soll. E s geht also nicht mehr um die Pflicht als solche, nicht mehr u m 
das letzte Ziel allen Strebens, sondern vielmehr um die inhaltliche 
Bestimmung dessen, was im einzelnen Pflicht ist im Hinblick auf die 
letzte Zielbestimmung des Menschen. Die letzte personale Ziel­
bestimmung wird also — dies ist namentlich für die Sozialethik von 
Bedeutung — mithineingenommen in die beiden Arten der Spezial­
ethik. 

Das Ziel der Ethik ist immer personal. In der Ordnung der Mittel 
dagegen ist sorgsam zu unterscheiden zwischen dem, was v o m 
einzelnen, und jenem, was v o m Ganzen her bestimmt wird. 

Abgrenzung der Sozialethik von der Individualethik 

Man leite nun aus der Tatsache, daß der G a n g in die Gesellschaft 
zunächst aus einem personalethischen Motiv erfolgt, nicht die Idee 
ab, daß deshalb das Gemeinwohl in subsidiärer Weise auf den ein­
zelnen als solchen abziele. Ethik ist immer Personalethik. Sie ist aber 
nicht einzig Personalethik des Individuums, sondern auch der G e ­
meinschaft. 

Der Untersch ied z w i s c h e n I n d i v i d u a l e t h i k u n d Soz ia le th ik 
erklärt s i ch a u s der versch iedenen M i t t e l o r d n u n g . 

Ob z. B . ein Raucher in einer gegebenen Situation auf das Rauchen 
verzichten soll, hängt ganz davon ab, was im Hinblick auf seine 
Gesundheit gefordert ist und was er mit seiner sittlichen Kraft zu 
leisten imstande ist. Wirkt das Rauchen auf sein Herz schädlich, dann 
hat es zu unterbleiben, sofern durch die „übermäßige" Willensan­
strengung nicht eine nervöse Störung zu befürchten ist, die sich noch 
schlimmer als das Rauchen auswirken könnte. In diesem Falle wird 
sich der herzkranke Raucher nur mit langsamer Abgewöhnung von 
seiner Zigarre trennen. Die Bestimmung des sittlichen Handelns wird 
also in dem erwähnten Beispiel einzig dem Lebenskreis dieses einen 
Menschen entnommen. D a s ist individualethische Sicht. 

Kann jedoch ein Mensch der sittlichen Verantwortung gegenüber 
seinem letzten Ziel nur gerecht werden, indem er einem Mitmenschen 
gegenüber gerecht wird, dann steht seine Handlung von vornherein 
in sozialethischem Zusammenhang. Denn offenbar ist diese Handlung 
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inhaltlich nur bestimmbar, indem man sie in ein vorgegebenes Ord­
nungsgefüge stellt, in welchem mindestens zwei Personen stehen, 
nämlich der Handelnde und jener andere, der Berücksichtigung ver­
langt. Der Käufer eines Buches schuldet dem Buchhändler den Betrag, 
den das Buch kostet. E r kann seine sittliche Unversehrtheit nicht 
bewahren, wenn er nicht den Preis bezahlt. Der Preis des Buches wird 
also zu einer sittlichen Schuld. Mit anderen Worten: die sittliche 
Verantwortung des Käufers wird inhaltlich durch ein Ordnungsgefüge 
bestimmt, in welchem Käufer und Verkäufer zueinander stehen. 
Man beachte dies wohl! Würde nämlich einzig der Käufer den Preis 
bestimmen, dann wäre seine sittliche Handlung nur von ganz per­
sönlichen Wertmotiven abhängig. Wir hätten also dann ein rein 
individualefhisches T u n vor uns. 

Dies zu beachten dürfte besonders wichtig sein im Hinblick auf die 
ethische Einordnung der Liebe. Wir werden später noch sehen, daß 
die Liebe als solche zwar soziale Beziehung schafft, jedoch nicht 
selbst sozialethischer Akt ist, sofern sie nicht unter einem allgemeinen 
Gebot der Liebe steht. Allerdings verliert die Liebe durch die Unter­
stellung unter ein Gebot etwas von ihrem Charakter. Aus diesem 
Grunde wurde die soziale Liebe (als natürliche Tugend) von Thomas 
von Aquin in die Legalgerechtigkeit eingeschlossen. 1 4 

D a s Soz ia le th i sche ist a l s o i m m e r dort g e g e b e n , wo z w i s c h e n 
zwe i oder mehreren M e n s c h e n eine ü b e r g e o r d n e t e E i n h e i t 
begriffen wird , in welcher nicht m e h r dieser oder jener in seiner 
g e s o n d e r t e n B e z i e h u n g z u m e igenen Zie l , s o n d e r n v i e lmehr 
b e i d e z u s a m m e n a l s G a n z e s erfaßt werden . Mit anderen Worten: 
w o immer die Frage nach einem Gemeinwohl auftaucht, da ist 
Sozialethik. 

Beginnt man aber bei der Vorstellung von vorstaatlichen und vor­
gemeinschaftlichen Individualrechten, die jeder einzelne für sich 
selbst verficht, dann bleibt man weit ab von der sozialethischen 
Betrachtung. Erst wenn man den Gedanken hinzunimmt, daß vor­
gemeinschaftliche Rechte (über deren Charakter hier nicht disputiert 
werden soll) ein Ordnungsgefüge und damit ein Ganzes von vielen 
Menschen begründen, hat man den Blickpunkt des Sozialethikers 

Die völlig ungeschuldete Liebe gibt es im kreatürlichen Bereich nicht, auch nicht als „Caritas 
theologalis". 
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erfaßt. Vorgemeinschaftliche und vorstaatliche Rechte, die nicht in 
den Rahmen des Gemeinwohls gespannt werden, begründen keine 
Gemeinschaft. 

Der entscheidende Gesichtspunkt der So%ia/ethik : das Gan%e 

Aus all dem mag nun deutlich ersichtlich sein, daß die Sozialethik 
nicht nach dem Menschen fragt, sofern er eine geschlossene Einheit 
bildet und für sich die eigene Vollkommenheit sucht, so sehr sie ihn 
vielleicht auch als Menschen, der mit andern zusammenlebt, mit­
betrachtet. Die Sozialethik studiert vielmehr den Menschen, insofern 
er Teilfunktion ist, also v o m Ganzen her begriffen werden muß. Hier 
dringt ohne Zweifel der zu recht bestehende Grundgedanke Othmar 
Spanns durch, daß die Teile nur im Ganzen sinnvoll sind, entsprechend 
dem aristotelischen Grundsatz: das Ganze ist vor dem Teil. E s wäre 
natürlich verhängnisvoll, wollte man den Überbau der Sozialethik, 
nämlich die personale Zielrichtung der Gemeinschaft wie überhaupt 
der ganzen Mittelordnung, übersehen, wovon die soziale Ordnung, 
wie bereits gesagt , nur ein Ausschnitt ist. 

Man beachte wohl den im soeben Gesagten ausgesprochenen 
Gedanken: wer glaubt, es genüge, als Objekt der Sozialethik einfach 
den Menschen zu bezeichnen, sofern er mit andern lebt, hat das 
Objekt der Sozialethik noch nicht vollgültig umschrieben, wenn er 
nicht erklärt, in welchem Sinne er den Menschen im Zusammenleben 
mit andern begreift. E s darf nämlich nicht nur „einer unter vielen" 
verstanden, sondern dieser eine muß mit den vielen zusammen als 
Teil eines Ganzen begriffen werden, da es sich nicht nur um eine 
Koexistenz, sondern um ein Ordnungsgefüge handelt. Daß man 
friedvoll ausgeglichen leben, daß man nicht bei jeder Gelegenheit 
seinem Zorn Raum geben soll, gehört zu den individualethischen 
Verpflichtungen, die jeden einzeln angehen. Die Forderung aber, daß 
Friede im ganzen herrschen soll, und die Frage, wie dieser Friede im 
Gesamtgefüge aussieht, gehören in die Sozialethik. 

Eine Standesethik, die nur darauf abzielt, dem einzelnen Menschen 
Belehrung darüber zu geben, wie er als Lediger, als Verheirateter, 
als Handwerker, Bauer, Wissenschaftler seine persönliche Vollendung 
und Heiligkeit anstreben soll, ist eine individualethische Anwendung 
der sozialethischen Normen, die vorher untersucht werden müssen. 
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Standesethik als sozialethische Betrachtung richtet den Blick auf das 
Gefüge der Einheit, in welchem jeder steht, auf den Beitrag eines 
jeden, der in einer Gesellschaft lebt, zur Verwirklichung des Gemein­
wohls. Beim Ledigen hieße dies z. B . Umschreibung der Pflichten und 
Dienstleistungen des Ledigen zum Wohl der menschlichen Gemein­
schaft: Bedeutung der Jungfräulichkeit nicht in bezug auf die indi­
viduelle Vollendung, sondern im Hinblick auf die geschlechtliche 
Sauberkeit der Gesellschaft insgesamt durch Beispielhaftigkeit in der 
sexuellen Beherrschung usw. Die Standesethik des Kaufmanns in 
sozialethischer Betrachtung besteht in jenen Normen, gemäß welchen 
das menschliche T u n im Handelsleben den grundsätzlichen Sinn des 
Handels innerhalb der Wirtschaftsgesellschaft erfüllt. 

Der Personalismus ist also noch kein sozialethisches System, wenn 
man nur an die Koexistenz von Individualrechten denkt. E r wird es 
aber wohl, sobald man die Personenrechte als Grundnorm eines 
vielgegliederten Ganzen begreift. 

Schlußfolgerung 

In der Soz ia le th ik w e r d e n d e m n a c h j e n e p e r s o n a l e n Pf l ichten 
betrachtet , d i e d e m M e n s c h e n a u f g e t r a g e n s i n d , insofern er 
T e i l f u n k t i o n in e i n e m d u r c h d a s G e m e i n w o h l g e b i l d e t e n G a n z e n 
z u erfül len hat. 
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4. Artikel 

D I E S O Z I A L E T H I K A L S P R A K T I S C H E W I S S E N S C H A F T 

Die So%ialethik und das Konkrete 

Wie die Ethik überhaupt, so strebt natürlich auch die Sozialethik 
in die praktische Wirklichkeit. Das Soll der Ethik richtet sich an den 
Willen, der seine Ausrichtung auf das gute Ziel konkret bewähren 
muß. Wie es darum keine „spekula t ive" zum Unterschied zu einer 
„praktischen" Ethik gibt, so ist es ein Unding, von einem Unterschied 
zwischen spekulativer und praktischer Sozialethik zu sprechen. D ie 
Sozialethik ist wie die Ethik überhaupt immer praktisch. Das Objekt 
jeder Ethik ist, wie Thomas v. Aquin im Anschluß an Aristoteles sagte, 
ein „ag ib i le" , etwas zu Vollführendes. D ie Tätigkeiten aber sind in 
der konkreten Wirklichkeit 1 5 . 

D i e Sozialethik wird also immer die konkreten Umstände der 
lebenden Gemeinschaft berücksichtigen müssen. Das demokratische 
Rechtsgefüge einer Staatsgesellschaft wird z. B . nur dort angemessen 
sein, wo die Menschen fähig sind, selbständig zu erkennen, was dem 
Gemeinwohl dient, und w o sie willens sind, zusammenzuhalten und 
das Gemeinwohl dem Einzelwohl auch dort vorzuziehen, w o eine 
straffe Autorität sie nicht unaufhörlich zwingt. Pressefreiheit ist als 
Mittel öffentlichen Meinungsaustausches nur dort angezeigt, wo reife 
Einsicht und vor allem hoher sittlicher Stand der Gesellschaftsglieder 
vorausgesetzt werden können. 

Soziographie, Statistik, wie überhaupt alle darstellenden und be­
schreibenden sozialen Wissenschaften werden darum dem Sozial-
ethiker unentbehrlich sein. Vor allem die Soziologie im eigentlichen 

l'THOMAS v. A., Prolog zu I—II q. 6. 
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Sinne des Wortes leistet dem Sozialethiker unschätzbare Dienste. 
Als Wissenschaft, welche die gegenseitige, aufgrund menschlichen 
Handelns bewirkte Verhaftung von Mensch zu Mensch untersucht, 
weiß sie ganz konkret zu sagen, wie man es anstellen soll, um auf dem 
leichtesten Wege Gemeinschaft zu bilden. Der Sozialethiker wird z. B . 
aus der soziologischen Erkenntnis, welch intensive soziale Verbun­
denheit das Spiel erzeugt, die Lehre ziehen, seinerseits den sozial­
ethischen Wert des Spieles und vor allem des Sportes herauszustellen, 
um diesem den ihm zustehenden Platz im Gesamten der sozialen 
Werte nicht zu verwehren. 

E s wäre aber ein verheerendes Mißverständnis deswegen von einer 
„soziologischen Eth ik" zu sprechen. Die Sozialethik nimmt die 
Wertmaßstäbe nicht aus der Soziologie. Sie erfährt von dieser nur, 
welche vermeintlichen Werte die Menschen tatsächlich zusammen­
halten. Sie untersucht diese dann auf den wahren Wertgehalt und 
forscht nach der praktisch durchführbaren, bestmöglichen Sozial­
ordnung. Wie dann diese konkrete soziale Wertforderung den Men­
schen beigebracht und schmackhaft gemacht werden soll, das ist 
schon nicht mehr Aufgabe der Sozialethik, sondern vielmehr der 
Sozialpädagogi k. 

Der Sozialethiker geht also von jenen sozialen Forderungen aus, 
die unabänderlich sind und darum die Gesellschaft verpflichten, ob 
ihre Glieder hierzu Neigung empfinden oder nicht. E r befragt aber 
dann weiterhin die konkreten sittlichen und rechtlichen Verhältnisse 
zu dem Zwecke, das wirksamste unter den, den sozialen Grundnormen 
entsprechenden, Sozialgefügen zu ermitteln. 

Die methodische Grundregel des sornalethischen Vorgehens 

In allen Überlegungen geht die Sozialethik v o m Gemeinwohl, also 
von einem Gemeinsamen und damit einem Universale aus. Bei der 
Aufstellung von sogenannten Sozialprinzipien wird man sich darum 
stets klar sein müssen, auf welchem Grad des Gemeinsamen man sich 
befindet. E in Aufbauprinzip, das vielleicht für den Staat gilt, braucht 
noch lange nicht auch für die Familie zu gelten. Und doch muß das 
Ordnungsprinzip des Staates aus noch höheren Grundsätzen ge­
sellschaftlichen Zusammenseins abgeleitet sein. Man wird also auf 
höchster Ebene, nämlich auf jener des sozialen Lebens überhaupt, ein 
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allgemeineres Ordnungsgesetz suchen müssen, das eine je eigene 
Anwendung auf die einzelnen Gesellschaften, etwa die Familie und 
den Staat, gestattet. 

E s wäre auf jeden Fall verhängnisvoll, ein Gesellschaftsprinzip, das 
im Staat dringendste Gültigkeit hat, ohne weiteres auf die übrigen 
Gesellschaftsformen anzuwenden. Das Subsidiaritätsprinzip z. B . war 
als Abwehrprinzip gegen den Totalitarismus zunächst für den Aufbau 
der sozialen Handlung innerhalb des Staates gedacht. E s gilt selbst­
verständlich auch in den andern Gesellschaften, doch auf je eigene 
Weise. Wie ist diese je eigene Weise zu finden? Nur dadurch, daß man 
auf höchster Ebene eine positive Formulierung sucht, die nicht nur 
Abwehr gegen Mißbrauch der Autorität im Auge hat, sondern v o m 
allgemeinsten Inhalt des Gemeinwohls her das Verhältnis von Ge­
meinschaft und Individuum angibt. Entscheidend ist also, wie in der 
Individualethik so auch in der Sozialethik, der logische Prozeß, der 
v o m „Pr inzip" in die Anwendung führt. 

Dabei ist allerdings Voraussetzung, daß man die ungeheure Dehn­
barkeit oder, besser gesagt : Sinnfülle der sozialethischen Prinzipien 
erkennt, um in der Anwendung nicht fehlzugehen. 

Man sieht also leicht ein, daß der Sozialethiker dem Praktiker nicht 
einfach schablonenartige Grundsätze an die Hand geben kann, um 
ihm die Anwendung gemäß seiner eigenen „Sachkenntnis" zu über­
lassen. Vielmehr verfolgt der Sozialethiker (wie überhaupt der Ethiker) 
die stufenweise Anwendung bis ins Konkrete hinein. S o sehr z. B . 
der Nationalökonom mit seinen Fachkenntnissen in wirtschaftlichen 
Fragen zuständig sein mag, so steht doch dem Sozialethiker zu, die 
letzten praktischen Schlußfolgerungen am sozialethischen Grundsatz 
zu kontrollieren. 

Natürlich erhebt sich hier sogleich die Frage, wer eigentlich der 
rechtsgültige Vertreter der Sozialethik in einer Gesellschaft sei. Denn 
dieser hat die letzte Entscheidung über die Anwendung gesellschaft­
licher Grundsätze (vgl. unten 8. K a p . über die Autorität und 9. K a p . 
über das Subsidiaritätsprinzip). 
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5. Artikel 

D I E T H E O L O G I S C H E B E S C H Ä F T I G U N G 

M I T D E R G E S E L L S C H A F T 

§ 1. Die Soziologie des religiösen Lebens 

(sociologie religieuse) 

Die sich heute mächtig entwickelnde „sociologie religieuse" ist 
nicht eine Religionssoziologie16, sondern eine Pastoraltheologie aus 
Kenntnis der konkreten sozialen wie individuellen Lebensbedingun­
gen und Lebenserscheinungen. Ihre letzte Absicht ist dabei weniger 
sozialethischer, als vielmehr individualethischer Natur, insofern sie 
als neuer Zweig der bisher üblichen Pastoraltheologie auf eine 
Besserung der einzelnen Menschen im Sinne des christlichen Ideals 
hinarbeitet. 

Anderseits aber kristallisiert sie sich immer mehr zu einer eigent­
lichen Soziologie heraus, insofern sie in der konkreten Situation 
nach der kirchlichen Gemeinschaft sucht, nach der inneren Bindung 
der Menschen an die Kirche. Aus diesem Grunde ist einer ihrer 
Hauptpunkte in der soziologischen Untersuchung der Empfang der 

1 8 Die von MAX WEBER und ERNST TROELTSCH eingeführte Religionssoziologie (historisch 
ausgebaut von R. H. TAWNEY und A. MÜLLER-ARMACK, ethnologisch von W. SCHMIDT 
und seiner Schule, mehr systematisch von MENSCHING, J . WACH, A. WEBER und A.RÜSTOW) 
betrachtet das gegenseitige Verhältnis von Religion und Gesellschaft, und zwar 1. den Einfiuß des 
sozialen Lebens auf die Gestaltung des Glaubensinhaltes und der religiösen Riten, 2. den Einfiuß 
der Religion auf die Gesellschaft, auf die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Formen. 
Die „Sociologie religieuse" dagegen verbleibt im Bereich des Religiösen und versucht, durch Er­
hebungen die religiöse Praxis und die kirchliche Verbundenheit der Gläubigen festzustellen. Die 
religiöse Praxis als solche bedeutet noch kein soziologisches Phänomen. Erst die Verbundenheit 
der Gläubigen untereinander gehört zum Gegenstand einer eigentlich soziologischen Betrachtung 
des Religiösen. 
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Sakramente. Durch den Empfang der Sakramente bekundet der 
Christ in erster Linie seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der 
Gläubigen, erst in zweiter Linie den Grad seiner persönlichen Fröm­
migkeit und seines individuellen religiösen Eifers. Unter diesem 
Betracht ist also die „sociologie religieuse" eine wirkliche Soziologie. 
Damit ist innerhalb eines Forschungs- oder Wissensgebietes der 
Theologie der Begriff der Soziologie zum ersten Male gerechtfertigt. 

Leider bezeichnen sich auch soziahthische Traktate katholischer 
Orientierung mit „ S o z i o l o g i e " 1 7 . Dies bedeutet eine Verkennung 
des wesentlichen Unterschiedes, der zwischen Sozialethik und Sozio­
logie besteht. 

Sofern die „sociologie religieuse" das allgemeine religiöse Ver­
halten in einem Lande, einer Kirchenprovinz oder einer Pfarrei, a lso 
gewissermaßen den Durchschnitt des religiösen Lebens ermittelt, ist 
sie keine eigentliche Soziologie, sondern eine Pastoral im allgemeinen 
Sinne mit dem Blick in die konkrete Situation, da es dabei nicht um 
die gegenseitige Verhaftung, sondern um die individualethische 
Vollkommenheit der Gesellschaftsglieder geht. 

Dasselbe gilt von jenen Untersuchungen der „sociologie religieuse", 
die den religiösen Menschen betrachten, sofern er dem sozialen 
Milieu, den wirtschaftlichen und geographischen Einflüssen unter­
worfen ist. 

Solche Forschungen und Feststellungen sind natürlich äußerst 
wichtig für eine auf die Wirklichkeit eingestellte Pastoraltheologie 1 8 . 
Die Moraltheologie ist nicht nur Prinzipienlehre, sondern hat auch 
den Menschen in seiner konkreten Umwelt zu berücksichtigen. 
Jedoch bedeutet eine solche Betrachtungsweise noch keine eigentliche 
Soziologie. Denn es geht dabei nicht um das zwischenmenschliche 
Handeln, sondern vielmehr um die psychischen Einflüsse, denen der 
einzelne Mensch unterworfen und durch die er in der Erstrebung des 
letzten Zieles gehemmt ist. Ohne Zweifel betätigt sich eine solche, 
die konkrete Umwelt mitbetrachtende Moraltheologie in etwa auch 

1 7 Vgl. z. B. CARL EBERLE, Grunazüge der Sociologie zur Einführung in die sociale Frage und 
als Grundlage für sozialwissenschaftliche Vorträge. St. Gallen 1896. ALBERIC BELLIOT, Manuel 
de Sociologie Catholique. Histoire, Theorie, Pratique. Paris 1927. JOH. UDE, Soziologie, Leit­
faden der natürlich-vernünftigen Gesellschafts- und Wirtschaftslehre im Sinne der Lehre des 
hl. Thomas von Aquin. 3. Aufl. Garns (Schweiz) 1931. SCHUSTER, Philosophia Moralis, 1952, 
145. Weitere Werke ähnlicher Art siehe in der Bibliographie. 

1 8 Vgl. W. SCHÖLLGEN, Die soziologischen Grundlagen der kathol. Sittenlehre, 170 ff. Vgl. auch: 
DERS., Christliche Soziologie als theologische Disziplin, Die Neue Ordnung, 1 (1946/47) 404—417. 
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als Soziologie, dort nämlich, wo sie auch die gegenseitige religiöse 
Verhaftung von Mensch zu Mensch mitberücksichtigt. Die Milieu-
forschungen reichen, wie früher (Kap . 3) gesagt, über das Psycho­
logische hinaus ins Soziologische hinein. Jedoch wurden bisher in der 
„socio logie religieuse" die soziologischen Ergebnisse nur in Dienst 
genommen zur Erzielung einer möglichst wirksamen Pastoration des 
Einzelmenschen. D a s Ziel, das eine solche „christliche Sozio logie" 
erstrebt, ist also nicht die Konstatierung faktischer gegenseitiger 
Verstrickung im menschlichen Handeln. E s ist vielmehr typisch 
ethisch und zwar, weil es eben um „die Rettung der Seelen" im Sinne 
des christlichen Endzieles geht, individualethisch. 

Anders dagegen verhält es sich wiederum, wenn die „sociologie 
religieuse" die Milieuforschungen dazu benutzt, um die Gründe 
festzustellen, die eine Lockerung oder Fest igung im kirchlichen 
Gemeinschaftsgeist herbeiführen. Dies ist bereits soziologische 
Betrachtungsweise im strengen Sinne, nämlich Tatsachenerforschung 
im Bereich der zwischenmenschlichen Handlungen. 

Sobald noch die Absicht damit verbunden ist, den kirchlichen 
Gemeinschaftssinn zu stärken, bewegt man sich von der Soziologie 
in die S o z i a l e / ^ (genauer: christliche Sozialmoral) hinein. Unter 
diesem Aspekt wird die „sociologie religieuse" zu einer Sozialmoral 
im konkreten Sinne, d. h. zu einer christlichen Sozialmoral, die sich 
die Ergebnisse der Soziologie (streng als Tatsachenwissenschaft) 
zunutze macht. 

§ 2. Überblick über die Theologie als Sozialwissenschaft 

U m in der verwirrenden Terminologie, wie sie von einigen Scho­
lastikern und andern Theologen verschiedentlich geprägt worden 
ist, zurecht zu kommen, sei ein kurzer Überblick gegeben über die 
einzelnen Arten der theologischen Beschäftigung mit sozialen 
Problemen, d. h. mit Problemen der Gesellschaftslehre. 
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